
Infodienst  
KrankenhäuserIS

SN
 1

6
1

2
-9

1
8

0

Nr. 76 / März 2017

   KID 76  19.02.2017  20:34 Uhr  Seite 1



�2

Wie ein Krimi liest sich hingegen der Bericht vom

Ende der Rotkreuzschwesternschaft in Coburg ab

Seite 43. 

Auch das Thema »4.0 im Krankenhaus« wird 

weiter aufgegriffen durch ein Interview mit Mario

Daum zu seiner Studie im Auftrag der DAA-Stiftung

ab Seite 39. Viel Spaß beim Lesen! �

Mit besten Grüßen

Joachim Lüddecke

Vorwort
Liebe Kolleginnen & Kollegen!

Infodienst Krankenhäuser Nr. 76 � März 2017

»Vom Saarland lernen, heißt siegen lernen?« 

Wenn man den saarländischen ver.di-Kollegen

Michael Quetting so oder ähnlich auf die Schippe

nehmen will, statt ihm solidarisch für den großarti-

gen Mobilisierungserfolg zu gratulieren, zaubert man

ein verschmitztes Lächeln in seine Mundwinkel. 

Aber mal im Ernst: Allein die Ankündigung eines

ersten und eher symbolischen Streiktages für Ent-

lastung in den Krankenhäusern des Saarlandes hat

die saarländische CDU-Gesundheitsministerin Monika

Bachmann schon zum öffentlichen Einlenken in 

Sachen »Personalanhaltszahlen für Stationen« be-

wegt. 

Wie belastbar so eine Aussage ist, zeigt sich sicher

erst nach der Landtagswahl ab 27. März 2017. Schon

deshalb wird ver.di vor Ort nicht nachlassen. Was im

einzelnen läuft, lest ihr ab Seite 6.

Wohin die permanente Überlastung der Beschäftig-

ten im Gesundheitswesen führt, belegt anschaulich

der BKK-Gesundheitsreport in Auszügen auf Seite 12. 

Zudem allein fünf Seiten zur Personalbemessung 

inclusive der ganz »frischen« HBS-Studie von Michael

Simon und Sandra Mehmecke in diesem Heft. 

Wir berichten weiter über das am 1. Januar in 

Kraft getretene PsychVVG mit der Nachweispflicht

der Arbeitgeber zur Personalausstattung.

Georg Orwell lässt grüßen bei der Story um die Ver-

haltens- und Leistungsüberwachung per Facebook-

auftritt durch einen Arbeitgeber. Hierzu die BAG-

Entscheidung vom 13. Dezember 2016 auf Seite 38.  
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Neue »Zusammenstehen!«-Illustration

Druckfähige Dateien der neuen »Zusammenstehen!«-

Illustration in verschiedenen Versionen findet ihr demnächst

zusammen mit den anderen Entlastungs-Materialien 

im ver.di-Mitgliedernetz unter dem Kurzlink

�http://tinyurl.com/mitgliedernetz-entlastung
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Nord 
Hüxstr. 1, 23552 Lübeck
Fax 0451 / 8100 - 888
Steffen Kühhirt Tel. 0451 / 8100 - 801
Wolfgang Hooke Tel. 0451 / 8100 - 805
Sabine Daß Tel. 0451 / 8100 - 716
Katrin Hirschlein Tel. 0451 / 8100 - 703
Angelika Grabazius Tel. 0451 / 8100 - 714
Vanessa Meyer Tel. 0451 / 8100 - 709

Hamburg
Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg
Tel. 040 / 2858 - 4030, Fax 040 / 2858 - 4049
Hilke Stein Tel. 040 / 2858 - 4038
Michael Stock Tel. 040 / 2858 - 4039
Dr. Arnold Rekittke Tel. 040 / 2858 - 4147
Sönke Rabisch Tel. 040 / 2858 - 4031
Sigrid Ebel Tel. 040 / 2858 - 4033
Norbert Proske Tel. 040 / 2858 - 4037
Karin Frey Tel. 040 / 2858 - 4034
Daniela Harms Tel. 040 / 2858 - 4032
Heidi Kunz Tel. 040 / 2858 - 4036
Dagmar Otto Tel. 040 / 2858 - 4144

Niedersachsen-Bremen
Goseriede 10, 30159 Hannover
Fax 0511 / 12 400 - 151
Joachim Lüddecke Tel. 0511 / 12 400 - 250
Aysun Tutkunkardes Tel. 0511 / 12 400 - 251
Elke Nobel Tel. 0511 / 12 400 - 253
Silvia Ganza Tel. 0511 / 12 400 - 254
Annette Klausing Tel. 0511 / 12 400 - 256
Christina Ölscher Tel. 0511 / 12 400 - 261

Bahnhofsplatz 22-28, 28195 Bremen
Fax 0421 / 3301 - 392
Ralf Krüger Tel. 0421 / 3301 - 330
Diana Sternagel Tel. 0421 / 3301 - 331

Hessen
Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77, 60329 Frankfurt/M.
Fax 069 / 2569 - 1329
Georg Schulze-Ziehaus Tel. 069 / 2569 - 1322
Stefan Röhrhoff Tel. 069 / 2569 - 1320
Jens Ahäuser Tel. 069 / 2569 - 1220
Carmen Staab-Sommer Tel. 069 / 2569 - 1201
Petra Wegener Tel. 069 / 2569 - 1321
Saskia Jensch Tel. 06151 / 3908 - 33 

Nordrhein-Westfalen
Karlstraße 123-127, 40210 Düsseldorf
Fax 0211 / 61824 - 463
Wolfgang Cremer Tel. 0211 / 61824 - 290
Jan von Hagen Tel. 0211 / 61824 - 295
Susanne Hille Tel. 0211 / 61824 - 292
Maria Tschaut Tel. 0211 / 61824 - 164
Katharina Schwabedissen Tel. 0211 / 61824 - 168
Niko Köbbe Tel. 0211 / 61824 - 297
Martina Kordon Tel. 0211 / 61824 - 296
Natalie Preußer Tel. 0211 / 61824 - 184

Berlin-Brandenburg
Köpenicker Str. 30, 10179 Berlin
Fax 030 / 8866 - 5925
Meike Jäger Tel. 030 / 8866 - 5250
Heike Spies Tel. 030 / 8866 - 5260
Heike Modrow Tel. 030 / 8866 - 5251

Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen
Karl-Liebknecht-Str. 30-32, 04107 Leipzig
Fax 0341 / 52901 - 630
Bernd Becker Tel. 0341 / 52901 - 230
Thomas Mühlenberg Tel. 0341 / 52901 - 111
Manuela Schaar Tel. 0341 / 52901 - 235
Viola Doktor-Wolf Tel. 0341 / 52901 - 232
Annett Steinbach Tel. 0371 / 69034 - 324
Cornelia Herwig Tel. 0341 / 52901 - 234
Ingrid Besser Tel. 0341 / 52901 - 233

Rheinland-Pfalz-Saarland
Münsterplatz 2-6, 55116 Mainz
Fax 06131 / 9726 - 288
Frank Hutmacher Tel. 06131 / 9726 - 130
Stephanie Unger-Maar Tel. 06131 / 9726 - 131

Bayern
Schwanthalerstr. 64, 80336 München
Fax 089 / 59977 - 1039
Robert Hinke Tel. 089 / 59977 - 1030
Kathrin Weidenfelder Tel. 089 / 59977 - 1033
Nico Wickleder Tel. 0931 / 3 21 06 - 28
Lorenz Ganterer Tel. 089 / 59977 - 1031
Erika Kärgel Tel. 089 / 59977 - 1035
Michael Kreusen Tel. 089 / 59977 - 1036

Baden-Württemberg
Theodor-Heuss-Str. 2 / tHeo 1, 70174 Stuttgart
Irene Gölz Tel. 0711 / 88788 - 0330
Jürgen Lippl Tel. 0711 / 88788 - 0310 
Silke Hansen Tel. 0711 / 88788 - 0320
Kathrin Biro Tel. 0711 / 88788 - 0304
Manuela Käfer Tel. 0711 / 88788 - 0301
Cornelia Ullrich Tel. 0711 / 88788 - 0302
Sabrina Kubitschko Tel. 0711 / 88788 - 0303

BesucherInnenanschrift 
ver.di-Bundesverwaltung, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin

Postanschrift 
ver.di-Bundesverwaltung, Fachbereich 3 (bzw. 4), 10112 Berlin

Telefon, Fax 030 / 6956 – Durchwahl
Telefon Fax

Ressortleitung FB 3 / 
Koordination / Kommunikation
Sylvia Bühler, Bundesvorstandsmitglied,

Bundesfachbereichsleiterin ___________________ –1800 –3250
Doris Skirka, Mitarbeiterin ____________________ –1801 –3250
Wolfgang Paul, Bereichsleitung 

Koordination, Planung, Controlling ____________ –1806 –3250
Beatrice Campe, Mitarbeiterin _________________ –1807 –3250
Astrid Sauermann, Kommunikation 

und Öffentlichkeitsarbeit ____________________ –1814 –3250
Kirsten Grünberg, Mitarbeiterin ________________ –1803 –3250

Gesundheitspolitik
Grit Genster, Bereichsleiterin ___________________ –1810 –3420
Dr. Margret Steffen __________________________ –1811 –3420
Dietmar Erdmeier ____________________________ –1815 –3420
Nadine Garcon, Mitarbeiterin __________________ –1833 –3420

Tarifpolitik FB 3
Heike von Gradolewski-Ballin,

Bereichsleiterin ____________________________ –1821 –3410
Angelika Spautz _____________________________ –1831 –3410
Sven Bergelin _______________________________ –1870 –3410
Axel Weinsberg _____________________________ –1823 –3410
Katrin Wegener, Mitarbeiterin __________________ –1860 –3410
Katrin Bergmann, Mitarbeiterin ________________ –1822 –3410

Telefon Fax

Berufspolitik FB 3
Melanie Wehrheim, Bereichsleiterin _____________ –1830 –3420
Delphine Pommier, Berufspolitik ________________ –2736 –3420
Mario Gembus, Jugendarbeit im FB 3 ___________ –1049 –3420
Sandra Koziar, Mitarbeiterin ___________________ –1852 –3420

Betriebs- und Branchenpolitik FB 3
Niko Stumpfögger, Bereichsleiter _______________ –1808 –3430
Uwe Ostendorff, Konzernbetreuung _____________ –1849 –3430
Matthias Lindner, Krankenhäuser,

Universitätskliniken ________________________ –1843 –3430
Gisela Neunhöffer, Psychiatrie,

Servicebetriebe ____________________________ –1842 –3430
Catrin Przewozny, Reha,

Behindertenhilfe ___________________________ –1805 –3430
Berno Schuckart-Witsch, Kirchen,

Diakonie und Caritas _______________________ –1885 –3430
Marion Leonhardt, Wohlfahrtsverbände,

Rettungsdienste ___________________________ –1871 –3430
Judith Lauer, Altenpflege, Sozial –und 

Erziehungsdienst ___________________________ –1832 –3420
Kerstin Motz, Mitarbeiterin ____________________ –1813 –3430
Sabrina Stein, Mitarbeiterin ___________________ –1872 –3430

FB 4 (Sozialversicherung) 
Bundesfachgruppe Rentenversicherung
Rolf Behrens, Rehakliniken der 
Deutschen Rentenversicherung _________________ –1950 –3456

Fachbereich 3 im Internet
http://gesundheit-soziales.verdi.de

Bundesfachgruppe Rentenversicherung im Internet
http://sozialversicherung.verdi.de/fachgruppen/rentenversicherung

ver.di-Landesbezirksfachbereiche 3

ver.di-Bundesverwaltung 

Alle ver.dianerInnen sind unter vorname.nachname@verdi.de zu erreichen.
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Impressionen von den ver.di-Aktionen 
in der Nikolausnacht 2016 

Infodienst Krankenhäuser Nr. 76 � März 2017

Alle freuen sich auf den Frühling, aber wir möchten

nicht versäumen, auf die Nikolausnacht 2016 zurück-

zublicken. 

Bundesweit waren die Nikoläuse unterwegs, oft

begleitet von einem Engel. Die Kolleginnen und Kol-

legen haben sich gefreut, dass wir an sie denken. 

Auch die Botschaft kam an: »Mehr Personal 

bringt nicht der Nikolaus – da müssen wir schon

selber raus!« �

AKH Celle (Nds.)

Städtisches Klinikum München Neuperlach

Uniklinikum Freiburg (Baden-Württemberg)

Asklepios-Klinikum Hamburg St. Georg
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Knappschaftsklinikum Vest Recklinghausen (NRW)

Agaplesion Elisabethenstift Darmstadt (Hessen)
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Der Druck wirkt: Das Saarland geht voran!

Ende 2016 hatte ver.di alle

Arbeitgeber der saarländischen

Krankenhäuser zu Verhandlungen

über einen TV Entlastung aufge-

fordert. Spitzentreffen zwischen

ver.di und dem Vorstand der Saar-

ländischen Krankenhausgesell-

schaft sowie der Gesundheits-

ministerin Monika Bachmann

zeigten, dass niemand die hohe

Arbeitsbelastung der Kranken-

hausbeschäftigten bestreitet. Allen

ist klar, dass es so nicht weiter-

gehen kann.

Die Stationen und Bereiche

hatten sich zuvor auf insgesamt

184 Delegierte geeinigt, die in

ihrem Namen sprechen sollten. 

Einstimmig und ohne Enthaltun-

gen verabschiedete die Streikkon-

ferenz eine Resolution, die keinen

Zweifel an der Aktionsbereitschaft

und Entschlossenheit lässt. Aus-

züge:

�  »Wir haben mit Interesse die

Ankündigungen des Gesundheits-

ministeriums vernommen, im Saar-

land Anhaltszahlen für die Statio-

nen einzuführen. Dies begrüßen

wir. 

Leider gab es schon viele An-

kündigungen und wirkungslose

Programme. Wir sagen, Schluss

mit Placebos. Unsere Skepsis ist

groß, dass nach der Wahl* nicht

umgesetzt wird, was vor der Wahl

versprochen wurde. Wir erwarten

von der neuen Landesregierung,

dass sie dieses Vorhaben in 

ihre Koalitionsvereinbarung auf-

nimmt.« 

Dennoch lehnten die Arbeitgeber

Verhandlungen ab und ließen die

gesetzte Frist verstreichen. 

Warnstreiktag und Streik-

konferenz, 23. Januar 2017

ver.di hatte daraufhin zum

Warnstreiktag am 23. Januar 2017

aufgerufen. Wie geplant wurden

die betrieblichen Abläufe in

diesem ersten Streik kaum be-

einträchtigt, da nur ein kleiner Teil

der Beschäftigten die Arbeit

niederlegte, um an einer Streik-

konferenz teilzunehmen. 

Uniklinikum des Saarlandes, Homburg

SHG-Klinikum Merzig

Knappschaftsklinikum Saar, Püttlingen

Klinikum Saarbrücken

Mehr von uns 
ist besser für alle!

Gesundheitsministerium kündigt Personalvorgaben im zukünftigen

Krankenhausplan an

Noch bevor ver.di auch nur einen Tag gestreikt hatte, gab es Be-

wegung auf Seiten der Politik. Gesundheitsministerin Monika Bach-

mann und Staatssekretär Stephan Kolling (beide CDU) kündigten am

18. Januar 2017 nach einem Spitzengespräch mit ver.di an, in den

zukünftigen Krankenhausplan (2018 bis 2025) Vorgaben für eine

Mindestausstattung von Pflegekräften und Ärzten aufzunehmen und

die Zahl der Praxisanleiter/innen in der Krankenpflegeausbildung auf-

zustocken.

Die Pressemitteilung des Ministeriums für Soziales, 

Gesundheit, Frauen und Familie vom 18.1.2017 findet ihr unter 

�http://www.saarland.de/59841_220079.htm

Infodienst Krankenhäuser Nr. 76 � März 2017

Zum Saarland

siehe auch Info-

dienst 75, S. 7,

72, S. 10f. und

71, S. 20f.

* Am 26. März 2017 findet die

Landtagswahl im Saarland statt.
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�  »Die Landesregierung kommt

ihren Investitionsverpflichtungen

nicht nach. Jährlich fehlen so den

saarländischen Krankenhäusern

mindestens 50 Millionen. Dadurch

gibt es etwa 600 Pflegestellen

weniger im Saarland. Die Arbeit-

geber nehmen billigend in Kauf,

dass ihre Beschäftigten krank

werden. Der gesetzlichen Ver-

pflichtung, dafür zu sorgen, dass

niemand bei der Arbeit gesund-

heitlichen Schaden erleidet, kom-

men sie nicht nach.«

�  »Wir führen mit den Arbeit-

gebern ab nächster Woche Ge-

spräche. Wir erwarten, dass die

Arbeitgeber die Gespräch ziel-

orientiert führen und keine Hin-

haltetaktik betreiben. Wir werden

die Gespräche auf einem Delegier-

Aktion »13 auf der Brücke« 2011,

sieben Ultimaten, den Saarbrücker 

»Aufschrei«, den Homburger

»Aufstand« über die Großdemo 

in Saarbrücken 2013, die Aktion

»162.000« 2015 und zahlreiche

weitere Aktionen bis zum Warn-

streik am 23. Januar 2017 haben

wir viel unternommen, um das

Thema Pflegenotstand in den

Krankenhäusern zu thematisieren.

Alles das führte dazu, dass man

im Saarland langsam Respekt vor

unserem Engagement hat: 

Das saarländische Gesundheits-

ministerium verspricht, im nächs-

ten Krankenhausplan mit Anhalts-

zahlen Vorgaben für Personal auf

den Stationen zu geben. 

Die Krankenhausträger haben

gemeinsam mit uns festgestellt:

»Es muss finanziellen Spielraum

geben für eine deutlich bessere

Personalausstattung, die eine

adäquate Personalbesetzung auf

Normalstation, Intensivstation, 

im OP und im Nachtdienst, sowie

verlässliche Dienstpläne und die

Einhaltung der Pausenregelung

ermöglicht. Wir bekennen uns

dazu, dass betrieblich Regelungen

zu treffen sind, dass auch im

Konfliktfall die vorgenannten Ziele

eingehalten werden.« �

tentreffen am 15. Februar bewer-

ten. Sollte sich in den Gesprächen

keine Lösung abzeichnen, werden

wir über die Frage von Urabstim-

mung und Streiks beraten.«

�  »Wir rufen zu einer großen

Demonstration am Internationalen

Frauentag, denn nicht nur gram-

matikalisch ist die Pflege weiblich.

Am 8. März 2017 demonstrieren

wir in Saarbrücken.«

Delegiertentreffen, 

15. Februar 2017

Das landesweite Treffen der

TarifberaterInnen bekräftigte die

Resolution vom 23. Januar, be-

schloss »Drei Prüfsteine für die

Pflege« und stellte fest: Wir haben

einiges in Bewegung gesetzt. Von

der »Pflege-Tortour« 2008, der

Solidarität mit dem Saarland: Ameos-Tarifkommis-
sionen Hildesheim + Osnabrück (21. Januar 2017)
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Streikkonferenz am 23. Januar 2017
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Einen Bericht über die Streikkonferenz, die vollständige Resolution 

und zahlreiche Fotos findet ihr auf den Seiten des ver.di-Bezirks Region

Saar Trier unter dem Kurzlink �http://tinyurl.com/saar-23-01-2017

Mehr von uns 
ist besser für alle!

Vollständig und im Wortlaut findet ihr den

Beschluss vom 15. Februar 2017 unter 

�http://www.facebook.com/pflegestreiksaar/

   KID 76  19.02.2017  20:34 Uhr  Seite 7



ver.di ist mit allen politischen

Parteien im Gespräch und wir ver-

merken, dass die Situation der

Krankenhäuser und der Pflege 

zu einem Thema im Landtags-

wahlkampf wurde. SPD, Linke und

Grüne erklären, für gesetzliche

Personalbemessung zu sein.

Aber wir bleiben misstrauisch.

Um unserem gemeinsamen An-

liegen eine Chance zu geben,

setzen wir die Vorbereitungen für

die geplante Urabstimmung aus. 

Wir stellen drei Prüfsteine auf 

und rufen zum Streik, wenn die

Überprüfung ergibt, dass man uns

nicht ernst nimmt.

Drei Prüfsteine für die Pflege

� Mit der Saarländischen Kran-

kenhausgesellschaft und der Ge-

sundheitsministerin demonstrieren

wir am 8. März 2017 für mehr 

Personal und deren Refinanzierung. 

Wir erwarten, dass an diesem

Tag für die Demonstration und

Kundgebung lediglich mit einer

Sonntagsbesetzung gearbeitet

wird und den Beschäftigten so 

die Möglichkeit gegeben wird, für 

ihre Anliegen zu demonstrieren.

Ist das nicht der Fall, wird ver.di

zum Streik rufen.

Infodienst Krankenhäuser Nr. 76 � März 2017

Mehr von uns 
ist besser für alle!
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� Die Arbeitgeber betonen in

der aktuellen Auseinandersetzung,

dass sie zu Entlastungsmaßnahmen

bereit sind und auch mehr Pflege-

personal einstellen wollen, sofern

die Refinanzierung gewährleistet

wird. 

Dennoch entlassen wir die Kran-

kenhausbetreiber nicht aus ihrer

Verantwortung für unsere Gesund-

heit. Recht und Gesetz gelten

auch schon heute. So verlangen

sowohl alle Tarifverträge als auch

die Arbeitsvertraglichen Regelun-

gen bei den kirchlichen Häusern,

dass Beschäftigte innerhalb von

zwei Wochen zwei arbeitsfreie

Tage erhalten, hiervon soll ein

freier Tag auf einen Sonntag

fallen. 

Das halten die Arbeitgeber nicht

ein. Sollte das weiter der Fall sein,

dann werden wir noch vor den

Landtagswahlen zum Streik auf-

rufen und den saarländischen

Landtag umzingeln.

� Wenn im Rahmen der Koali-

tionsverhandlungen der neuen

Landesregierung keine Vorhaben

zur Bekämpfung des Pflegenot-

standes in den Krankenhäusern

festgelegt werden, dann rufen wir

im Mai erneut zu einem Streik auf.

Wir lassen Niemanden 

aus der Verantwortung

Wir wissen, dass wir bundes-

weite Probleme nicht im Saarland

lösen können. Wir stellen nur ein

Achtzigstel der Bevölkerung. Und

gerade etwas mehr als ein Prozent

der Krankenhäuser befinden sich

in unserem Land. 

Trotzdem kann man im Saarland

den ersten Schritt gehen, denn

Großes entsteht im Kleinen.

Wir lassen deshalb nicht nach

und lassen Niemanden aus der

Verantwortung, weder Bundes-

regierung, noch Landesregierung,

noch Arbeitgeber, noch Kranken-

kassen, noch die Parteien.

Wir kritisieren:

�  die Abgeordneten des Deut-

schen Bundestages, die keine

gesetzliche Personalbemessung

verabschieden, obwohl nach Aus-

sagen der Parteien unabhängig

von der aktuellen Koalition schon

heute eine Mehrheit für eine ge-

setzliche Personalbemessung vor-

handen ist.

�  die Landesregierung, welche

die notwendigen Investitionen für

die saarländischen Krankenhäuser

weiterhin nicht zur Verfügung

stellt. Die sollen zwar um 5 Mio.

Euro erhöht werden, liegen damit

aber immer noch etwa 50 Mio.

unter dem tatsächlichen Bedarf.

�  die Arbeitgeber, die sich wei-

gern mit uns Tarifverhandlungen

für eine Entlastung zu führen und

damit nicht ihrer Verantwortung

nachkommen und denen unsere

Gesundheit egal ist.

Wir freuen uns, wenn viele Kräfte

uns zustimmen und mit uns gegen

den Pflegenotstand kämpfen wol-

len und erkennen, dass es in Berlin

eine andere Politik geben muss. 

Wir sind aufgestanden für die

Pflege. Wir widersetzen uns. �2008

2011

2013
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Da wollen und werden wir den

Gesetzgeber nicht aus seiner

Verantwortung für eine sichere

Gesundheitsversorgung der Bevöl-

kerung entlassen. Das Gesund-

heitssystem darf nicht auf dem

Rücken der dort Beschäftigten

aufrecht erhalten werden. Sie dür-

fen nicht die Lückenbüßer einer

fehlenden politischen Verantwor-

tung sein. Das ist ungerecht und

macht die im Gesundheitswesen

Tätigen krank. 

Deshalb führen wir derzeit auch

außerhalb des Saarlands die Dis-

kussion mit den Beschäftigten, in-

formieren sie über Handlungsmög-

lichkeiten und ermutigen sie, dass

sie ihre Rechte wahrnehmen –

zum Beispiel, dass zustehende

Pausen notwendig sind und auch

tatsächlich genommen werden.

Insgesamt sind wir als ver.di in

allen Regionen unterwegs und hel-

fen den Beschäftigten, sich gegen

die Übergriffigkeit der Arbeitgeber

zu wehren. 

Denn die sind unabhängig von

gesetzlichen Vorschriften für die

Personalausstattung zum Arbeits-

und Gesundheitsschutz verpflich-

tet und müssen dafür sorgen, 

dass ihre Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter nicht krank werden.

Der Klinikalltag sieht meist anders

aus. 

Um Entlastung auch tarifvertrag-

lich durchzusetzen, müssen dicke

Bretter gebohrt werden. Denn es

gibt für die Krankenhäuser im

Bundesgebiet keinen Branchen-

Tarifvertrag, keinen einheitlichen

Arbeitgeberverband und es gibt

entschiedenen Widerstand der

Arbeitgeber gegen tarifliche Ent-

lastungsregelungen. 

Hinzu kommt, dass die Situation

zwischen kommunalen Kliniken,

Unikliniken der Länder, kirchlichen

Krankenhäusern, Kliniken der

Wohlfahrtsverbände oder privaten

Klinikkonzernen sehr unterschied-

lich ist. 

Auch deshalb ist es wichtig, dass

die Bundespolitik einen Schritt

nach vorne macht und mit einer

Personalbemessung Standards

setzt, die nicht unterboten werden

dürfen.

Forderungen an die Politik

Die Finanzierung von Kranken-

häusern darf nicht länger einem

teils ideologischen Spardiktat

unterworfen werden – Stichwort

»Schwarze Null« –, sondern muss

sich am medizinischen Bedarf der

Bevölkerung orientieren. 

In den 90er Jahren wurde die so

genannte Pflege-Personalregelung

abgeschafft. Ein großer Fehler.

Immer noch setzen viele darauf,

dass der Markt und der Wett-

bewerb es schon richten werden.

Wie lange will man denn diesem

Irrglauben noch aufsitzen? 

Dazu gibt es finanzielle Fehl-

anreize durch die Fallpauschalen.

Wir brauchen einen Kurswechsel.

Die Politik muss in die Gesundheit

mehr investieren. Denn es fehlt 

an Investitionen in Gebäude und

Technik und an Personal. 

Mit einer Vorgabe für eine aus-

reichende Personalbemessung

kann der Gesetzgeber die Voraus-

setzungen dafür schaffen, dass

genügend Pflegekräfte, Therapeu-

ten und Hebammen für eine ange-

messene Gesundheitsversorgung

der Bevölkerung zur Verfügung

stehen. �

Infodienst Krankenhäuser Nr. 76 � März 2017
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Wahljahr 2017 nutzen, 
um politischen Druck zu erhöhen! 
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Nicht nur der Bundestag wird 2017 neu gewählt, in Schleswig-Holstein, Nor drhein-Westfalen und

im Saarland werden auch Landtagswahlen stattfinden. Deshalb wollen wir 2017 nutzen, um den

politischen Druck zu erhöhen. Denn eine wirksame und verlässliche Entlastung für alle Kliniken

lässt sich nur durch eine gesetzliche, bundesweit geltende Personalbemessung err eichen. 

Deutscher Bundestag, Ausschuss für Gesundheit, Anhörung am 30. November 2016 

»Betriebsräte sehen ›gefährlichen Pflegenotstand‹ in Krankenhäusern«

�http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2016/kw48-pa-gesundheit-pflegepersonal/480220

Die Stellungnahmen von ver.di, DKG, GKV-Spitzenverband, BAG FW, bpa und der Einzelsachverständigen findet ihr unter

�https://www.bundestag.de/ausschuesse18/a14/anhoerungen/stellungnahmen-gutearbeit-inhalt/482502

Lesenswert Spiegel online, 8. Februar 2017

�http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/krankenhaeuser-wie-viel-pflege-braucht-der-patient-a-1133685.html 
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Damit ist auch gelungen, die

bestehende gesetzliche Personal-

bemessung (PsychPV), die durch

eine »Empfehlung« ersetzt werden

sollte, verbindlich festzuschreiben.

Das ist ein Erfolg des gemeinsamen

Widerstandes. 

Würde jetzt kein »Aber« folgen,

könnten wir uns zufrieden zurück-

lehnen. Doch so einfach hat es

uns die große Koalition nicht ge-

macht. Dies gilt sowohl für die

Personalbemessung als auch für

das Entgeltsystem.  

Denn im neuen Entgeltsystem

steckt weiterhin eine Menge PEPP.

Auch zukünftig werden in den so

genannten Kalkulationshäusern

die Einzelleistungen gemessen und

in bundesweite Entgeltkataloge

umgerechnet (sog. Krankenhaus-

vergleich). Immerhin »sollen«

diese Kalkulationshäuser nach der

jeweils geltenden Personalbemes-

sung mit Personal ausgestattet

sein. Doch Krankenhäuser, deren

Kosten diese Vergleichswerte

übersteigen, müssen mit erheb-

lichem Druck der Kassen rechnen,

ihre Budgets abzusenken. Inwie-

weit z.B. höhere Kosten durch

Tarifbindung oder den Verzicht auf

Ausgliederungen als »strukturelle

Besonderheit« akzeptiert werden,

muss sich noch erweisen. 

Die Weiterentwicklung dieser

und vieler anderer Detailfragen

wird entscheidend für die Frage

sein, ob humane Psychiatrie und

gute Arbeitsbedingungen mit die-

sem Entgeltsystem möglich sein

werden. Dies gilt es weiter zu be-

obachten und gegebenenfalls zu

intervenieren.

Wie geht es weiter mit der

Personalbemessung? 

Bei der Personalbemessung

kommt nach dem Kampf um das

»Ob« nun die nicht weniger wich-

tige Auseinandersetzung um das

»Wie«. Auf welchem Niveau wird

die Personalausstattung festge-

schrieben? Wird sie wasserdicht

gestaltet oder mit Schlupflöchern? 

Die Neufassung ist dem G-BA

übertragen worden. Dieser soll

neue Personalmindeststandards bis

Ende 2019 ausarbeiten. Dies ge-

schieht hinter verschlossenen

Türen. ver.di ist nicht Teil dieses

Gremiums. 

Unabhängig davon werden wir

unsere Positionen nachdrücklich in

die Debatte einbringen. Denn das

»Wie« ist entscheidend für die

Arbeitsbedingungen der Kolleg/

innen. Überdies ist die Personal-

bemessung in der Psychiatrie ein

wichtiger Präzedenzfall für Soma-

tik, Altenpflege und andere Berei-

che des Gesundheitswesens, in

denen ver.di eine gesetzliche Per-

sonalbemessung fordert. 

»Ausnahme- und Übergangs-

regelungen« im PsychVVG

In letzter Minute wurde dieses

Schlupfloch für die Personalbe-

messung eingebaut, u.a. mit dem

Verweis auf den »Fachkräfteman-

gel«. Damit besteht die akute Ge-

fahr, dass die Krankenhäuser die

Mehr von uns 
ist besser für alle!

PsychVVG seit 1. Januar 2017 in Kraft: 
Jetzt »Personalbemessung light« verhindern!

Zum PsychVVG

siehe auch Info-

dienst 75, S. 12ff.
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Gesetzzur Weiterentwicklung der Versorgung

und der Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen
(PsychVVG)

Vom 19. Dezember 2016
Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Änderung desKrankenhausfinanzierungsgesetzesDas Krankenhausfinanzierungsgesetz in der Fassung

der Bekanntmachung vom 10. April 1991 (BGBl. I

S. 886), das zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes

vom 11. November 2016 (BGBl. I S. 2500) geändert

worden ist, wird wie folgt geändert:1. Nach § 2 wird folgender § 2a eingefügt:
„§ 2a

Definition von Krankenhausstandorten(1) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen

und die Deutsche Krankenhausgesellschaft verein-

baren im Benehmen mit den Ländern, den Kassen-

ärztlichen Bundesvereinigungen und dem Verband

der Privaten Krankenversicherung bis zum 30. Juni

2017 eine bundeseinheitliche Definition, die die

Kriterien für den Standort oder die Standorte eines

Krankenhauses und dessen Ambulanzen festlegt.

Sie haben sicherzustellen, dass diese Definition

des Standorts eines Krankenhauses und dessen

Ambulanzen eine eindeutige Abgrenzung von Ver-

sorgungseinheiten insbesondere in räumlicher, or-

ganisatorischer, medizinischer, wirtschaftlicher und

rechtlicher Hinsicht ermöglicht. Die Definition soll

insbesondere für Zwecke der Qualitätssicherung,

der Abrechnung, für die Krankenhausplanung und

die Krankenhausstatistik geeignet sein. Die Möglich-

keit, Vereinbarungen nach § 11 des Krankenhaus-

entgeltgesetzes oder nach § 11 der Bundespflege-

satzverordnung einheitlich für alle Standorte eines

Krankenhauses zu schließen, bleibt unberührt. Die

Definition ist für den Spitzenverband Bund der Kran-

kenkassen, die Unternehmen der privaten Kranken-

versicherung, die Deutsche Krankenhausgesell-

schaft, die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen

und deren Mitglieder und Mitgliedskassen sowie für

die Leistungserbringer verbindlich. Das Benehmen

mit den Ländern nach Satz 1 wird mit zwei von der

Gesundheitsministerkonferenz der Länder benann-

ten Vertretern der Länder hergestellt.(2) Kommt die Vereinbarung nach Absatz 1 Satz 1

ganz oder teilweise nicht fristgerecht zustande, legt

die Schiedsstelle nach § 18a Absatz 6 ohne Antrag

einer Vertragspartei innerhalb von sechs Wochen die

Kriterien für den Standort oder die Standorte eines

Krankenhauses und dessen Ambulanzen fest.“
2. In § 10 Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „ihr DRG-

Institut“ durch die Wörter „das Institut für das Ent-

geltsystem im Krankenhaus“ ersetzt.3. § 17b wird wie folgt geändert:a) In Absatz 1 Satz 6 wird das Wort „DRG-Instituts“
durch die Wörter „Instituts für das Entgeltsystem
im Krankenhaus“ ersetzt.b) In Absatz 3 Satz 6 wird das Wort „DRG-Institut“
durch die Wörter „Institut für das Entgeltsystem
im Krankenhaus“ ersetzt.c) In Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 werden die Wörter

„(DRG-Systemzuschlag). Der“ durch die Wörter

„(DRG-Systemzuschlag); der“ und die Wörter „ein

Die vom Bundesanzeiger-Verlag veröffentlichte PDF-Datei des PsychVVG
(Bundesgesetzblatt Teil I, Nr. 63 vom 23.12.2016, S. 2986-2997) 
haben wir zum problemlosen Download bereitgestellt unter dem Kurzlink
�http://tinyURL.com/PsychVVG

Die PsychPV (Psychiatrie-Personalverordnung = Verordnung über
Maßstäbe und Grundsätze für den Personalbedarf in der stationären
Psychiatrie) findet ihr unter � http://gesetze-im-internet.de/psych-pv     

G-BA: Der Gemeinsame Bundesausschuss ist das oberste Beschluss-
gremium der gemeinsamen Selbstverwaltung der Ärzte, Zahnärzte,
Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland.
Er bestimmt in Form von Richtlinien den Leistungskatalog der gesetz-
lichen Krankenversicherung (GKV) für mehr als 70 Millionen Versicherte
und legt damit fest, welche Leistungen der medizinischen Versorgung 
von der GKV erstattet werden. Darüber hinaus beschließt der G-BA 
Maßnahmen der Qualitätssicherung für den ambulanten und stationären
Bereich des Gesundheitswesens. Siehe auch � https://www.g-ba.de/

Aktuelle Infos zur ver.di-Arbeit in der psychiatrischen Versorgung 
findet ihr immer unter � www.psychiatrie.verdi.de

Infodienst Krankenhäuser Nr. 76 � März 2017

Das Gesetz zur Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergütung für psychiatrische und psycho-

somatische Leistungen, kurz PsychVVG, vom 19. Dezember 2016 ist seit 1. Januar 2017 in Kraft. 
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Frist bis 2019 verstreichen las-

sen, ohne die Personalausstat-

tung zumindest nach der bisher

geltenden Psychiatrie-Personal-

verordnung vorzunehmen, und

die Krankenkassen dies still-

schweigend tolerieren, um Kos-

ten zu sparen. 2019 könnte dann

»PsychPV light« mit weitreichen-

den Schlupflöchern bzw. »Flexibi-

lisierungen« beschlossen werden.

Das würde es schwierig bis un-

möglich machen, über dieses In-

strument eine ausreichende Per-

sonalausstattung einzufordern. 

Überarbeitung der PsychPV

notwendig

Eine Überarbeitung der

PsychPV ist notwendig, um mo-

derne Behandlungserfordernisse

sowie neue Aufgaben in Doku-

mentation und Verwaltung und

deren Personalaufwand bedarfs-

gerecht abbilden zu können. 

Die Personalmindeststandards

müssen die komplexen Fragestel-

lungen der Psychiatrie adressie-

ren – Behandlungsaufwand der/s

einzelnen Patientin/en, vernünf-

tige Stationsgrößen, Personalauf-

wand für Sitzwachen, Sicherstel-

lung des Qualifikationsniveaus

des gesamten Personals, um nur

einige zu nennen. Sie dürfen

dabei gleichzeitig nicht überkom-

plex sein, um die Kontrolle der

Umsetzung für Kassen, aber auch

Interessenvertretungen realistisch

zu machen. 

Angesichts wachsender Menge

und Komplexität der Aufgaben in

der Psychiatrie ist klar ersichtlich,

dass die Personalmindeststan-

dards sich gegenüber der PsychPV

verbessern müssen, und sich kei-

nesfalls verschlechtern dürfen. �

Gisela Neunhöffer, ver.di-

Bundesverwaltung

� Nachweispflicht nutzen
Erstmals zum 1.8.2017 müssen die
psychiatrischen Krankenhäuser für das
Jahr 2016 die Personalausstattung nach
PsychPV gegenüber den Kassen nach-
weisen. Der Gesetzgeber hat deutlich ge-
macht, dass er die PsychPV nicht nur als
Rechengröße bei Budgetverhandlungen
ansieht, sondern erwartet, dass diese sich
auch in realem Personal in der Patienten-
versorgung umsetzt.
Auf dieser gesetzlichen Grundlage müssen
Interessenvertretungen das Recht haben,
die Daten einzusehen – auch in Häusern,
wo die Arbeitgeber sich bisher einer
Herausgabe der Daten verweigern. Dieses
Recht sollte genutzt werden! 
Wichtig ist, zu überprüfen, ob die Daten
der Realität entsprechen – wie wird ge-
zählt, wer wird mitgezählt, ist die Quali-
fikation gewährleistet? 
ver.di wird bis zum Stichtag einen Hand-
lungsleitfaden zur Verfügung stellen. Dar-
auf aufbauend werden wir Berichte aus
den Häusern zusammentragen und unsere
Einschätzungen zu Ist-Zustand und Fehl-
bestand entwickeln.

� Unsere Position deutlich 
machen: »PsychPV-Plus« für gute
Versorgung
Klar ist, dass die Kolleg/innen massiv
überlastet sind, trotz PsychPV. Das liegt
einerseits daran, dass diese permanent
unterschritten wird. Und andererseits
daran, dass die Personalstandards seit 
25 Jahren nicht mehr angepasst worden
sind, sich die Aufgaben aber vermehrt
haben und komplexer geworden sind.
Für neue Aufgabenfelder wie das 
Home Treatment sind sinnvolle Personal-
standards erst noch zu entwickeln.
Deshalb werden wir konkrete Vorschläge 
zur Anpassung der PsychPV im Sinne 
einer »PsychPV-Plus« machen. Wo nötig,
werden wir auch mit Aktionen deutlich
machen: Eine Personalbemessung light 
ist mit uns nicht zu machen!

� Folgen des Personalmangels 
aufzeigen
Die Folgen des Personalmangels sind viel-
fältig: erhöhter Krankenstand, erhöhte
Teilzeitquote (damit Wachsen des Fach-
kräftemangels) und erhöhte Fehlerquote.

Ständig gehetztes Personal ist nicht in 
der Lage, das erforderliche behandlungs-
fördernde Stationsmilieu zu gewährleisten
und angemessen auf die einzelnen Pa-
tient/innen einzugehen. Konzepte der Ge-
waltprävention und Deeskalation werden
vor erschwerte Bedingungen gestellt.
Diesen Zusammenhängen werden wir
nachgehen, u.a. mit einer breit angeleg-
ten Umfrage unter Interessenvertretungen
zum Thema Gewalt gegen Beschäftigte
und ihre Ursachen.

� Schlupfloch »Fachkräfte-
mangel« schließen
Immer häufiger argumentieren Arbeit-
geber, Fachkräfte seien nicht zu finden.
Wir meinen: Entscheidend sind die Ar-
beits- und die Ausbildungsbedingungen,
wenn Fachkräfte gewonnen und gehalten
werden sollen! 
Wenn Krankenhäuser aus der Tarifbindung
aussteigen, Tarife nach unten drücken
oder das Fachpersonal in billige Tochter-
gesellschaften ausgliedern, wenn der
ständigen Überlastung mit einem Schul-
terzucken begegnet wird, wenn es dem
Personal unmöglich gemacht wird,
dem eigenen Anspruch an eine humane
Psychiatrie gerecht zu werden, dann 
muss man sich nicht wundern, wenn sich
nicht genügend Menschen für die Arbeit
in der stationären Psychiatrie begeistern
können. Hier muss Abhilfe geschaffen
werden und das Berufsfeld Psychiatrie so
attraktiv gestaltet werden, dass gut aus-
gebildete Fachkräfte hier auch langfristig
arbeiten wollen.
Dazu bedarf es auch einer Ausbildungs-
offensive. Die Forderung, endlich für 
alle Auszubildenden eine Ausbildungs-
vergütung einzuführen, ist ein Baustein
darin.

� Auswirkungen kritisch
begleiten
Nicht zuletzt: Die Einführung des neuen
Entgeltsystems werden wir kritisch beglei-
ten. Es ist genau zu beobachten, wie der
Krankenhausvergleich ausgestaltet wird,
welche Faktoren sich in den ab 2019 an-
stehenden Budgetverhandlungen durch-
setzen werden und ob die Kassen bereit
sind, die geforderten Personalausstattun-
gen tarifgerecht, langfristig und nach-
haltig zu finanzieren.

Mehr von uns 
ist besser für alle!
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Was ist jetzt zu tun? 

ver.di wird sich aktiv in die Debatte um die Ausgestaltung der Personal-

mindeststandards einbringen. Dazu bearbeiten wir fünf Aufgabenfelder:

Infodienst Krankenhäuser Nr. 76 � März 2017
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Krankenhaushygiene 

Die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zur

Stellenanzahl im Bereich der Krankenhaushygiene

(Krankenhaushygieniker, Hygienefachkräfte,

hygienebeauftragte Ärzte, hygienebeauftragte

Pflegekräfte) stammen aus dem Jahr 2009 und

sollten Ende 2016 verbindlich werden. Die Um-

setzungsfrist wurde inzwischen auf Ende 2019

verlängert, »um ausreichend qualifiziertes Personal

gewinnen zu können«. 

Siehe dazu z.B. die Veröffentlichungen des

Recherchezentrums Correctiv und des ARD-Magazins

Plusminus über den Abgleich der RKI-Empfehlungen

mit den Angaben in den Qualitätsberichten der

Krankenhäuser. 

�http://tinyurl.com/correctiv-11-01-2017

�http://tinyurl.com/plusminus-11-01-2017
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BKK Gesundheitsreport 2016: 
Alarmierende Ergebnisse

Der umfangreiche »BKK Gesundheitsreport 2016. Gesundheit und

Arbeit« (517 Seiten) stellt unter anderem fest, dass bei Pflegekräften

sowohl überdurchschnittlich viele Arbeitsunfähigkeitstage (AU-Tage)

aufgrund psychischer Störungen vorlagen als auch die Arzneimittel-

verordnungen von Antidepressiva überdurchschnittlich hoch waren. 

Seite 105: Durchschnittliche Anzahl AU-Tage pro beschäftigtem BKK-Mitglied 
1. Reinigungsberufe 23,0
10. Nichtmedizinische Gesundheits-, Körperpflege- und 

Wellnessberufe, Medizintechnik 19,3
Durchschnitt aller beschäftigten BKK-Mitglieder 16,1
Zum Vergleich die beiden Berufsgruppen mit den niedrigsten Zahlen (Seite 108):
Softwareentwicklung und -programmierung 7,8
Wirtschaftswissenschaften 7,6

Seite 110: Anzahl AU-Tage aufgrund psychischer Störungen 
(je 1.000 beschäftigte BKK-Mitglieder)
1. Altenpflege 4.502 
4. Gesundheits- und Krankenpflege, Rettungsdienst und Geburtshilfe 3.435 
Zum Vergleich die beiden Berufsgruppen mit den niedrigsten Zahlen:
Wirtschaftswissenschaften 461 
Schauspiel, Tanz und Bewegungskunst 119 

Seite 350: Arzneimittelverordnungen von Antidepressiva 
(Anzahl Tagesdosen je 1.000 beschäftigte BKK-Mitglieder)
1. Altenpflege 23.662
8. Gesundheits- und Krankenpflege, Rettungsdienst und Geburtshilfe 18.831 
Zum Vergleich die beiden Berufsgruppen mit den niedrigsten Zahlen:
Schauspiel, Tanz und Bewegungskunst 3.725 
Weinbau 3.481

�www.bkk-dachverband.de/publikationen/bkk-gesundheitsreport
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Schlupfloch »Fachkräftemangel«: 
Zwei Beispiele

Neonatologie

Nach jahrelanger Debatte wurde im Juni 2013 

die Neonatologierichtlinie beschlossen. Nicht ohne 

Grund sah sie für Frühchen, die intensiv betreut 

werden müssen, rund um die Uhr eine Eins-zu-eins-

Versorgung mit einer Pflegefachkraft vor. 

Das ursprünglich für Januar 2017 festgelegte 

Inkrafttreten wurde im Dezember 2016 auf 2019 ver-

schoben. »Wir mussten feststellen, dass es das Per-

sonal, das wir dazu bräuchten, in der Zahl nicht gibt

oder noch nicht gibt« (Georg Baum, DKG, in: 

Report Mainz, 1.11.2016). Siehe auch 

�http://tinyurl.com/verdi-neonatol2017

Zum Schlupfloch

»Fachkräfte-

mangel« siehe

auch Punkt �

auf Seite 11

dieses Info-

dienstes
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Belastungs-Check

Was macht Belastung im Arbeitsbereich aus?

Wie entsteht sie?

ver.di bereitet bundesweit eine Bewegung für Entlastung in Krankenhäusern vor. In der Charité gilt seit 

Juni ein Tarifvertrag, der zu mehr Personal führt und für bestimmte (Pflege-)Bereiche Personalmindest-

quoten vorsieht. Im Saarland hat ver.di aktuell 21 Krankenhäuser – öffentliche, private und kirchliche zu 

Tarifverhandlungen für mehr Personal und bessere Arbeitsbedingungen aufgefordert. Und auch in NRW 

wollen wir Schluss machen mit Arbeitshetze, zu wenig Personal, nicht genommen Pausen und Einsprin-

gen aus dem Frei. Dafür brauchen wir Ihre Hilfe! Bitte sprechen sie im Team oder mit allen Kolleginnen 

und Kollegen, die mitmachen wollen, über diesen Fragebogen und lassen sie ihn uns danach zukom-

men. Herzlichen Dank! 

Was für Belastungen erschweren eure Arbeit/die Arbeit des Teams? 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Was hat sich in den letzten Jahren an der Belastung verändert? 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Welche Gründe seht ihr dafür? 

__________________________ 

__________________________ 

____________________ 

Entlastungs-Check
Damit Entlastung bei den Beschäftigten ankommt, müssen wir sie gut  
regeln! Dafür brauchen wir die Hilfe von den Profis aus den Bereichen! Wir haben keine Zeit mehr, zu warten, bis die Politik Entlastung in den Krankenhäusern regelt. Das 
nehmen wir jetzt selber in die Hand: Wir fordern mehr Personal, verlässliche Arbeitszeit und Belastungs-
ausgleich. Aber was genau müssen wir regeln, damit die Entlastung in den Bereichen und Teams auch 
ankommt? Dafür brauchen wir Ihre Hilfe! 

Was für Regelungen zu mehr Personal würden helfen? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Welche Regelungen braucht ihr/euer Team für verlässliche Arbeitszeit? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Wie kann entstandene Belastung bei euch besser ausgeglichen werden? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Wen können wir ansprechen, wenn es konkrete Nachfragen zu eurem  
Bereich gibt? (Name, Bereich/Station, Kontaktmöglichkeit) 
________________________________________________ 
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NRW: ver.di-Forderungen zu den Wahlen 2017

In NRW haben seit Oktober 2016

über 20 regionale Veranstaltungen

zum Thema gesetzliche Personal-

bemessung und Tarifvertrag Ent-

lastung stattgefunden. Teilgenom-

men haben über 400 KollegInnen

aus ca. 100 Krankenhäusern. Sie

diskutierten die Belastungssitua-

tion in ihren Krankenhäusern so-

wie Handlungsmöglichkeiten, um

betrieblich Druck für einen Tarif-

vertrag Entlastung und überbe-

trieblich Druck für eine gesetzliche

Personalbemessung aufzubauen. 

Am 29. April 2017 wird es eine

landesweite Entlastungskonferenz

geben, die anlässlich der NRW-

Landtagswahl am 14. Mai 2017

ein deutliches Signal in Richtung

Landespolitik senden wird.

Das Thema Krankenhausfinan-

zierung, dabei insbesondere das

Versagen des Landes NRW bei der

Investitionskostenfinanzierung,

bildet auch einen Schwerpunkt

des von ver.di NRW verabschiede-

ten Handlungsprogramms »Unsere

Alternative heißt Respekt und

Solidarität«, in dem unsere Forde-

rungen dargestellt werden und 

an dem sich alle Parteien messen

lassen müssen. Hier ein Auszug: 

Investitionsstau in der

Krankenhausfinanzierung

Für die Investitionskosten (Er-

richtung von Gebäuden, Geräte-

ausstattung etc.) sind die Bundes-

länder verantwortlich, da die

Vorhaltung der Krankenhäuser

eine öffentliche Aufgabe und Be-

standteil der staatlichen Daseins-

vorsorge ist. 

Demzufolge entscheiden die

Länder, wo ein Krankenhaus ge-

baut, erweitert oder geschlossen

wird. Die Gelder für Investitionen

werden vom Land im Rahmen von

Einzelförderungen oder Pauschal-

förderungen bereitgestellt.

2014 waren es in NRW rd. 500

Mio. Euro (= Investitionsförder-

quote 2,7 Prozent. Bei Einführung

des dualen Finanzierungssystems

lag die Förderquote der Länder

noch bei 20 Prozent).

Die Analyse der zurückliegenden

Jahre zeigt, dass alle Bundesländer

ihre Finanzierungsverantwortung

nicht erfüllen. Allerdings steht

NRW im Bundesvergleich an vor-

letzter Stelle mit 28 Euro Förder-

mittel je Einwohner*in (Bundes-

durchschnitt 33 Euro). Vor 25

Jahren betrugen die Investitions-

mittel NRWs noch über 650 Mio

Euro. Seitdem gab es einen Abbau

um 24 Prozent trotz wachsendem

Landeshaushalt. 

Im gleichen Zeitraum haben die

Ausgaben der Krankenkassen für

Betriebskosten jedoch um 96 Pro-

zent zugelegt. Die Folge ist ein

massiver Investitionsstau, der von

der Krankenhausseite auf 12,5

Mrd. Euro geschätzt wird, hinzu

kommt eine jährliche Förderungs-

lücke von rd. 1 Mrd. Euro. 

Die Klinken investieren zu wenig

in die bauliche Substanz, was viel-

fach beim Krankenhausbesuch ins

Auge fällt. Um die fehlenden

Mittel des Landes auszugleichen,

bleibt den Krankenhäusern nichts

anderes übrig, als unaufschiebbare

Investitionen aus ihren Einnahmen

für die Behandlung zu decken. 

Damit werden die Einnahmen

zweckentfremdet. So entsteht

Druck auf die Betriebskosten, der

sich zuerst negativ auf den größ-

ten Kostenblock, den Personal-

bereich, auswirkt (Stellenkürzun-

gen, Verschlechterung der

Konditionen, Outsourcing etc.). 

Gleichzeitig versuchen die Klini-

ken, mit den Krankenkassen noch

höhere jährliche Vergütungssteige-

rungen zu verhandeln, um die feh-

lenden Investitionsmittel zu kom-

pensieren. 

Das sorgt für stetigen Druck auf

die Beitragssätze der GKV, weil die

Krankenhausausgaben rd. ein

Drittel der Gesamtausgaben aus-

machen. Unvermeidbare Beitrags-

satzsteigerungen gehen dann in

voller Höhe direkt zu Lasten der

Versicherten, weil der Arbeit-

geberanteil eingefroren wurde. 

Die bedarfsgerechte Versorgung

mit leistungsfähigen Krankenhäu-

sern ist eine öffentliche Aufgabe,

die von allen Bürger*innen aus

Steuermitteln finanziert werden

muss. Deshalb steht das Land

NRW in der Verantwortung, seine

Investitionsmittel deutlich aufzu-

stocken und zwar auf 2 Mrd. Euro

pro Jahr, damit nicht weiter die

Krankenkassen und dadurch

indirekt die Versicherten über

Beitragssteigerungen zur Kasse

gebeten werden. �

Jan von Hagen, ver.di NRW

Das gesamte Handlungsprogramm findet ihr unter  

�https://nrw.verdi.de/beschluesse-lbv/++co++fe9446c0-e7c2-11e6-9b88-52540077a3af

Den »Nordrhein-Westfälischen Appell für mehr Krankenhauspersonal« findet ihr unter 

�http://gesundheit-soziales-nrw.verdi.de/themen/nachrichten/++co++cf44ccbc-e931-11e6-a0d0-525400940f89
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Die gemeinsame Willensbildung

und -durchsetzung der Hebammen

konnte daraufhin durch ver.di be-

fördert werden. Der Betreuungs-

sekretär lud zu einem Diakovere-

Hebammen-Treffen ein, das gut

besucht war. Dort haben die Kolle-

ginnen ihre Forderungen formu-

liert und beschlossen, das Ein-

springen zu verweigern, solange

sich an der Überlastung und

Unterbesetzung nichts ändert. 

ver.di übermittelte die Forderung

an die Krankenhausleitung mit der

Bitte um eine kurzfristige Reak-

tion. Die kam auch und las sich

konstruktiv, wohl auch deshalb,

weil die Hebammen mit einer wei-

teren öffentlichen Thematisierung

drohten. 

Nach der Sommerpause wies die

Leitung jedoch überraschend an,

dass die Teams der beiden Ge-

burtsstationen die Standorte tau-

schen sollten. Man wollte offenbar

das größere und scheinbar weni-

ger widerständige Hebammen-

Team in das wichtige Level-1-Haus

bekommen. 

Der Ärger der Kolleginnen dar-

über war riesig und beförderte die

Solidarisierung der Teams. Die

Leitung versuchte kurzfristige und

gehäufte Krankmeldungen als

Ursache der Besetzungsprobleme

auszugeben, was noch mehr Öl ins

Feuer goss und ihre Glaubwürdig-

keit in der Belegschaft beschädigte. 

Die Unterbesetzung und die

Empörung der Kolleginnen wurde

durch ver.di als »Kreißsaal-Krise«

wieder in die Presse transportiert,

die daraufhin stets am Thema dran

blieb.

Danach änderte sich das Bild.

Die Krankenhausleitung musste

ihre Stellungnahmen betriebs-

öffentlich korrigieren. Sie lud zu

einem Runden Tisch Hebammen

ein, an dem die Hebammen, die

Krankenhausleitung, Chefarzt,

Pflegedirektion, MAV und der

ver.di-Sekretär teilnahmen. Letzte-

ren wollte man dort zunächst nur

als uneingeladenen Gast akzeptie-

ren, bis offensichtlich wurde, dass

die Hebammen sich in ver.di ver-

netzt hatten. 

Die erste Sitzung startete mit

der Übergabe der Forderungsliste

durch die Hebammen. Die Ver-

handlungen darüber liefen letzt-

lich fast vier Monate. Am Ende

stand eine Vereinbarung. Der

Runde Tisch Hebammen wurde 

in kleinerer Besetzung dauerhaft

installiert. 

Die Hebammen haben für diese

Vereinbarung die Erwartung ak-

zeptiert, dass sie wieder flexibler

einspringen, auch wenn dies in

jedem Fall freiwillig bleibt. Als

ver.di-Mitglieder haben sie be-

schlossen, ihren Aufruf zum 

Nicht-Einspringen zurückzuziehen.

Die Erfolge sind beachtlich

Zunächst einmal wurden die

Teams wieder an ihren alten

Standort zurückversetzt und

haben die Zusage erhalten, dort

auch weiter vorrangig eingesetzt

zu werden. Diakovere will insge-

samt 400.000 Euro mehr pro Jahr

für die Geburtshilfe ins Budget

aufnehmen. In einer schriftlichen

Vereinbarung zwischen Kranken-

hausleitung, Chefarzt, Pflegedirek-

torin und Hebammen wurde die

Mindestanzahl der Hebammen an

eine Geburtenanzahl geknüpft

festgelegt, die ungefähr der Emp-

fehlung des Hebammen-Verbandes

entspricht – also quasi eine Perso-

nalbemessung. 

Die Hebammen wurden außer-

dem von fachfremden oder der

Geburtshilfe angrenzenden Tätig-

keiten entlastet, wofür ebenfalls

zusätzliches Personal eingesetzt

wird. 

Die Umsetzung eines Notfall-

planes bei Unterbesetzung bzw.

Überlastungssituationen wurde

vereinbart und intern in den

Häusern kommuniziert. Die Ver-

einbarung enthält zudem Ver-

abredungen über Fortbildungs-

kosten/-freistellungen. 
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Mehr Personal durch Einspringverweigerung

Es ging möglicherweise auf eine Mutter zurück, dass im Juni letzten Jahres

in der Hannoverschen Presse aufgeregt von der zeitweiligen Schließung 

eines Kreißsaals zu lesen war. Die Hebammen dort hatten teils aus Wut über

die lange Zeit herrschende Situation, teils aufgrund entsprechender ver.di-

Empfehlungen, teils wegen des Wunsches, ein Belegsystem durchzusetzen,

beschlossen, nicht mehr bereitwillig aus dem Frei einzuspringen. 

Stichworte

Die Diakovere-Krankenhäuser Annastift, Friederikenstift und Henriettenstift haben
zusammen etwa 1.100 Betten (von insgesamt etwa 4.700 in Hannover). �

Diakovere: Hebammen erstreiten Entlastungs-
maßnahmen und Stellenaufstockung
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Bis zur Erfüllung des Stellenplans

gelten außerdem Sonderregelun-

gen, um die Leistungen zu redu-

zieren, die Personalrekrutierung 

zu befördern und die Belastungen

zumindest finanziell auszugleichen

mit etwa 450 Euro brutto pro vol-

ler Stelle und Monat. 

Zu den schriftlich nicht fixier-

baren Erfolgen gehört, dass das

Verhältnis zwischen der Leitung

und den Hebammen jetzt deutlich

konstruktiver ist und die Stim-

mung in den Kreißsälen sich wie-

der verbessert hat. Die KollegIn-

nen werden bei Planungen nun

einbezogen. 

Durch die öffentlich diskutierte

Kreißsaal-Krise sind auch lange

Zeit in der Schwebe befindliche

Anstrengungen zur Verbesserung

der Hebammen-Ausbildung in

Hannover konkretisiert worden.

Fazit

Das alles wäre ohne die Ver-

weigerung des Einspringens nicht

zustande gekommen. Denn die

Misere war lange Zeit bekannt.

Auch die MAV hatte sich schon für

Veränderungen eingesetzt. 

Wesentlicher Erfolgsfaktor war,

dass die Hebammen in den Teams

untereinander gut und schnell

kommuniziert haben und bei den

sehr zahlreichen Diakovere-

Hebammen-Treffen gut vertreten

waren. Ein Großteil der Hebammen

ist im Laufe des Prozesses zudem

ver.di-Mitglied geworden.

Das Einspringen zu verweigern,

hat den Kolleginnen einiges ab-

verlangt, weil es ja bedeutet,

alleine zu sein oder andere alleine

zu lassen. Aber viele haben durch-

gehalten bis die Tinte unter der

Vereinbarung trocken war. 

Vielen Dank an die Hebammen

und ihre solidarischen Unterstüt-

zerInnen – ihr habt gezeigt, dass

man gemeinsam etwas ändern

kann! �

Thilo Jahn, ver.di Hannover/

Leine-Weser
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TV Gesundheitsschutz

In den Verhandlungen über mehr

Personal und Entlastung mit der

zur Rhön-Klinikum AG gehörenden

Universitätsklinikum Gießen und

Marburg GmbH haben wir einen

ersten wichtigen Zwischenschritt

erreicht. Zusammen mit dem Ar-

beitgeber soll anhand ausgewähl-

ter Bereiche und Stationen der

Versuch unternommen werden,

Personalstandards zu entwickeln.

Dies ist für uns eine Grundlage

für die angestrebten festen Perso-

nalmindeststandards für alle Berei-

che im UKGM.

Wir wollen zeigen, dass dies

möglich und nötig ist. Aktuell gibt

es keine festen Standards – weder

gesetzlich noch tariflich. Ältere

KollegInnen kennen noch die

Pflege-Personalregelung (PPR).

Etwas Ähnliches gibt es nicht

mehr. Hier müssen wir ausloten,

was möglich ist. 

Wir wollen dorthin, wo die Kol-

legInnen in Kalifornien oder an

der Charité heute sind. Wir wollen

Empfehlungen der Fachgesell-

schaften und des Gemeinsamen

Bundesausschusses Wirklichkeit

werden lassen. Wir wollen die

Sicherheit für Beschäftigte und

PatientInnen ins Zentrum stellen.

Abschluss der ersten Phase 

bis Ende März angestrebt

Für diesen Praxistest suchen wir

gemeinsam mit dem Arbeitgeber

einzelne Bereiche und Stationen

aus, um dann dort mithilfe aller

zur Verfügung stehenden und 

aller benötigten Zahlen sowie den

Anforderungen der jeweiligen

Kolleginnen und Kollegen Verbes-

serungen und eben auch Personal-

standards zu erarbeiten. Hierfür

verlangen wir vom Arbeitgeber

nicht nur die Soll-Stellenpläne,

sondern die Offenlegung aller Be-

rechnungen für diese. 

Eine wichtige Rolle bei der Aus-

wahl spielen für uns die Zahl der

Überlastungsanzeigen sowie Über-

stunden und Ausfallzeiten und

natürlich die Bereitschaft der be-

troffenen KollegInnen, mit ver.di

für Entlastung zu sorgen. 

Bis Ende März soll der Praxistest

abgeschlossen sein. Spätestens 

ab Anfang April sollen die ersten

Schritte zur Entlastung umgesetzt

werden. Dann müssen wir auch

bewerten, ob eine Vereinbarung

zu Personalstandards im Konsens

möglich ist. �

Fabian Rehm, ver.di Mittelhessen

Uniklinikum Gießen-Marburg: 
Praxistest zur Personalbemessung
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Internationaler Überblick über Zahlen 
zur Personalbesetzung

ver.di-Personalcheck, Februar 2013 (Beschäftigtenbefragung in bundesweit 200 Krankenhäusern)

Die Hochrechnung der Stichprobe auf alle Krankenhäuser in Deutschland ergab 162.000 fehlende Stellen,

davon über 70.000 in der Pflege (VK). 

� Infodienst 61, Seite 19ff. �http://gesundheit-soziales.verdi.de/themen/mehr-personal/++co++613712f0-c165-11e6-83d5-525400940f89

Die in verschiedenen Medien genannte Zahl von über 100.000 fehlenden Pflegekräften (VK) auf Normal-

stationen allgemeiner Krankenhäuser bezieht sich auf eine Hochrechnung der Vorgaben aus der 1997

aufgehobenen Pflege-Personalregelung (Michael Simon 2015, Seite 4, siehe nächste Seite). 

ver.di-Nachtdienstcheck, März 2015 (Beschäftigtenbefragung in bundesweit 238 Krankenhäusern)

Fast zwei Drittel der Pflegefachkräfte sind nachts allein auf Station. Im Durchschnitt betreuen sie 26 Patien-

tInnen. Auf jeder sechsten Station sind es sogar mehr als 30.

Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) hält für Intensivstationen

eine Besetzung von einer Pflegefachkraft für höchstens zwei PatientInnen für notwendig, bei »speziellen oder

besonders schweren Erkrankungen« von eins zu eins. Diese Vorgabe wird in fast neun von zehn Intensiv-

stationen missachtet.

� Infodienst 69, Seite 8f. �www.nachtdienstreport.verdi.de �»Allein in der Nacht«, drei 60, Febr. 2017,

www.gesundheit-soziales.verdi.de/service/drei/drei-60/++co++11a64236-e79b-11e6-abb8-52540077a3af

ver.di-Aktion »Überstundenberg«, Mai 2016 (Beschäftigtenbefragung in bundesweit 295 Krankenhäusern)

Die Hochrechnung der Stichprobe auf alle Krankenhäuser in Deutschland ergab: 

35,7 Millionen Überstunden schieben die Beschäftigten vor sich her. Das entspricht etwa 17.800 Stellen (VK).

� Infodienst 73, Seite 4f. �http://gesundheit-soziales.verdi.de/themen/mehr-personal/++co++cf611028-c16f-11e6-bf70-525400ed87ba

Statistisches Bundesamt: Grunddaten der Krankenhäuser (Fachserie 12, Reihe 6.1.1)

Die Krankenhausstatistik veröffentlicht in Kapitel 2.4 zwei Arten von Personalbelastungskennzahlen (PBZ): 

nach belegten Betten (2.4.1) und nach Fällen (2.4.2).  

Berechnungs- und Belegungstage x 24 Stunden Anzahl PatientInnen (Fälle)
PBZ (belegte Betten) = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– PBZ (Fälle) = ––––––––––––––––––––––––

Anzahl Vollkräfte x 220 Arbeitstage im Jahr x 8 Stunden Anzahl Vollkräfte

Zuletzt veröffentlicht im Oktober 2016:

�https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Gesundheit/Krankenhaeuser/GrunddatenKrankenhaeuser.html 

Zur Entwicklung der PBZ (Fälle) seit dem Jahr 2000 siehe � Infodienst 75, S. 4

G-NWI-Studie 2015

Neuauflage RN4Cast (siehe nächste Seite) für Deutschland, TU Berlin, FG Management im Gesundheitswesen.

Britta Zander, Julia Köppen, Reinhard Busse: »Die aktuelle Situation der Krankenpflege in Deutschland.

Ergebnisse der G-NWI-Studie«, Folienvortrag zur Herbsttagung 

des Bundesverbandes Pflegemanagement, November 2016. 

Auf Seite 30 findet ihr die nebenstehenden Angaben 

zu PatientInnen-Pflegekraft-Relationen 2015. 

Beachten solltet ihr aber die auf Seite 15

veröffentlichte Anzahl und Zusammensetzung der

untersuchten Krankenhäuser (71 Krankenhäuser, 

davon nur 1 in privater Trägerschaft, Durchschnitts-

größe 604 Betten (bei einem Durchschnitt von 255 Betten aller Krankenhäuser in Deutschland)).

In der Anhörung im Ausschuss für Gesundheit des Bundestages am 30. November 2016 nimmt Pia Wieteck

in ihrer Stellungnahme zum Antrag »Gute Arbeit – Gute Versorgung« Bezug auf diese Studie.   

�https://www.bundestag.de/ausschuesse18/a14/anhoerungen/stellungnahmen-gutearbeit-inhalt/482502

Veröffentlicht wird die G-NWI-Studie im Krankenhaus-Report 2017 (nach Infodienst-Redaktionsschluss).

�http://www.schattauer.de/de/book/detail/product/1311-krankenhaus-report-2017/productPage/30.html

�16

alle Schichten 12 

Frühdienst 10 

Spätdienst 11 

Nachtdienst 20 

PatientInnen 
pro Pflegekraft
(Zander et al. 2016,
eigene Darstellung) 
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RN4Cast-Studie (Erhebungszeitraum Januar 2009 bis Juni 2010)*

Linda H. Aiken et al. 2013

»Nurses’ reports of working conditions and hospital quality of care in 12 countries 

in Europe«, International Journal of Nursing Studies 50 (2013), S. 143-153. 

Auf Seite 148 (Tab. 3) findet ihr u.a. die untenstehenden Angaben zur Anzahl

PatientInnen pro Pflegefachkraft** (Tagesschichten (»day shift«)). 

Beachten solltet ihr aber die von den AutorInnen auf Seite 145 (Tab. 1)

veröffentlichte geringe Anzahl untersuchter Krankenhäuser (Deutschland: 49).

�http://www.journalofnursingstudies.com/article/S0020-7489%2812%2900410-5/abstract 

(PDF-Download unter »Article Tools«)

Mehr unter �https://www.mig.tu-berlin.de/menue/research/aktuelle_projekte/rn4cast/

�www.rn4cast.eu 

�www.pflege-wandert-aus.de 

Michael Simon 2015

»Unterbesetzung und Personalmehrbedarf 

im Pflegedienst der allgemeinen Krankenhäuser.

Eine Schätzung auf Grundlage verfügbarer

Daten«. 

In der Anhörung im Ausschuss für Gesund-

heit des Bundestages am 7. September 2015

nimmt Michael Simon (Tab. 7, Seite 42) 

Bezug auf die RN4Cast-Zahlen aus Aiken et al. 2013.  

�http://f5.hs-hannover.de/personen/lehrende-im-ruhestand/simon-michael-prof-dr-phil-prof/index.html 

(PDF-Download unter der Überschrift »Forschungsprojekte und Studien«)    

Linda H. Aiken et al. 2012 

»Patient safety, satisfaction, and quality 

of hospital care: cross sectional surveys 

of nurses and patients in 12 countries 

in Europe and the United States«, 

BMJ 2012, 344, e1717. 

Auf Seite 9 (Tab. 3) findet ihr u.a. die

nebenstehenden Angaben zur Anzahl

PatientInnen pro Pflegefachkraft**. 

Auch hier gilt das Gesagte zur geringen

Anzahl untersuchter Krankenhäuser.

�http://www.bmj.com/content/344/bmj.e1717 

(PDF-Download unter »Article Tools«)

Pia Wieteck 2016

In der Anhörung im Ausschuss für Gesundheit des Bundestages am 30. November 2016 

nimmt Pia Wieteck in ihrer Stellungnahme zum Antrag »Gute Arbeit – Gute Versorgung« 

(Tabelle auf Seite 8) Bezug auf die RN4Cast-Zahlen aus Aiken et al. 2012.   

�https://www.bundestag.de/ausschuesse18/a14/anhoerungen/stellungnahmen-gutearbeit-inhalt/482502 
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* Zur Methodik siehe Sermeus/Aiken et al. 2011:

»Nurse forecasting in Europe (RN4Cast): Rationale,

design and methodology«, BMC Nursing 2011 

10 (6), http://www.biomedcentral.com/1472-6955/10/6

** Auf Seite 3 der PDF schreiben Sermeus/Aiken et al.:

»Nurses are defined in each country as those

meeting the European Union definition of trained

and licensed nurses according to directive

2005/36/EC.«

Norwegen 5,4

Irland 6,9

Niederlande 7,0

Schweden 7,7

Schweiz 7,9

Finnland 8,3

England 8,6

Griechenland 10,2

Polen 10,5

Belgien 10,7

Spanien 12,6

Deutschland 13,0

PatientInnen 
pro Pflegefachkraft

(Aiken et al. 2012,
eigene Darstellung) 

Norwegen 3,7 

Niederlande 4,8 

Schweiz 5,3 

Schweden 5,4 

Finnland 5,5 

Irland 5,9 

Belgien 7,6 

England 7,8 

Griechenland 9,1

Polen 9,7

Deutschland 9,9

Spanien 10,2

PatientInnen 
pro Pflegefachkraft

(Tagesschichten)
(Aiken et al. 2013,

eigene Darstellung) 

Mehr von uns 
ist besser für alle!
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Die Intensivpflege ist ein sehr

dynamisches Feld und weist seit

Jahren seitens der Patienten- und

der Beatmungszahlen hohe

Wachstumsraten auf.

»Unklar aber bleibt bislang, ob

mit der steigenden Anzahl an ver-

sorgten Patienten auch die pflege-

rischen Teams entsprechend perso-

nell aufgestockt wurden, um eine

sichere Versorgung zu ermög-

lichen und attraktive Arbeitsbedin-

gungen für Pflegende zu ermög-

lichen«, so Prof. Michael Isfort,

Leiter der Studie.

Wir möchten mit dieser Unter-

suchung auch den Blick über

Deutschland hinaus richten und

nach Möglichkeit vergleichen, wie

Intensivpflegende in Deutschland,

Österreich und in der Schweiz 

ihre Personalausstattung und die

Arbeitssituation vor dem Hinter-

grund der Patientensicherheit

bewerten.

Infodienst Krankenhäuser Nr. 76 � März 2017
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Fortsetzung: Internationaler Überblick 
über Zahlen zur Personalbesetzung

OECD »Health at a Glance« 

In »Gesundheit auf einen Blick« der OECD findet ihr

u.a. Angaben zur Anzahl Pflegekräfte pro 1.000 Ein-

wohnerInnen und zum Verhältnis von Pflegekräften

zu ÄrztInnen (Kapitel »Nurses«), aber keine Angaben

zu PatientInnen-Pflegekraft-Relationen. 

Zuletzt veröffentlicht im November 2015, für Europa

im November 2016. 

Es gibt die Berichte insgesamt oder kapitelweise zum

Download. �

�http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance_19991312

�http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-europe_23056088

Ergebnisse für Sommer 2017 angekündigt:

DIP-Untersuchung »Personalsituation und Patientenversorgung in der Intensivpflege«

Veröffentlichungen der Ergeb-

nisse erfolgen im Rahmen von

Kongressen bereits im Frühjahr

2017; mit der Publikation von

Artikeln über die wesentlichen

Ergebnisse wird für den Sommer

2017 gerechnet. �

Auszüge aus der DIP-Presse-

mitteilung vom 9. Januar 2017

Mehr Infos auf den Seiten des Deutschen Instituts für angewandte

Pflegeforschung e.V. (DIP) �www.dip.de

B
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www.klinikpersonal-entlasten.verdi.de
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besetzungen insbesondere dazu

beitragen, Schädigungen der Pa-

tientengesundheit durch schwere

Komplikationen zu vermeiden.

Von Nurse-to-Patient-Ratios zu

unterscheiden sind so genannte

Nurse-to-Bed-Ratios, die die Zahl

der Pflegepersonalstellen pro Sta-

tion im Verhältnis zur Zahl der

aufgestellten oder durchschnittlich

belegten Betten angeben. Nurse-

to-Bed-Ratios dienen in der Regel

als Kennzahl zur Bemessung von

Krankenhausbudgets oder Vergü-

tungen. Sofern sie lediglich Durch-

schnittswerte angeben, die für

längere Zeiträume wie beispiels-

weise ein Kalenderjahr gelten,

sind sie für Zwecke der Qualitäts-

sicherung nicht oder nur sehr ein-

geschränkt tauglich. Denn die Vor-

gabe von Durchschnittswerten

innerhalb größerer Zeiträume kann

nicht verhindern, dass es zu er-

heblichen Schwankungen der Per-

sonalbesetzung an einzelnen

Tagen oder in einzelnen Schichten

kommt und die erforderliche Min-

destbesetzung unter Umständen

weit unterschritten wird.

Staatliche Vorgaben zur Min-

destbesetzung der Krankenhäuser

mit Pflegepersonal in Form von

Nurse-to-Patient-Ratios wurden im

Rahmen der vorliegenden Studie

in zwei US-Bundesstaaten und in

Australien gefunden.

Darüber hinaus finden sich Ele-

mente dieses Regulierungsmodells

in weiteren US-Bundesstaaten,

drei asiatischen Staaten sowie in

Belgien und Deutschland.

Das international bekannteste

Regulierungsmodell dieser Art sind

die 2004 im US-Bundesstaat Kali-

fornien eingeführten Nurse-to-

Patient-Ratio-Regulations, die

Mindestbesetzungen für ein brei-

tes Spektrum an Krankenhaussta-

tionen und anderen Abteilungen

wie beispielsweise Notaufnahmen,

OPs, Kreißsäle etc. enthalten. Bis

Ende 2015 führten 13 weitere 

US-Bundesstaaten staatliche Vor-

schriften zur Personalbesetzung im

Pflegedienst der Krankenhäuser

ein. Der Bundesstaat Massachu-

setts verlangt die Einhaltung vor-

gegebener Mindestbesetzungen

für Intensivstationen, und acht

andere Bundesstaaten haben alle

Krankenhäuser verpflichtet, so ge-

nannte »Nurse Staffing Commit-

tees« einzurichten, die einen Stel-

lenplan für den Pflegedienst �

Infodienst Krankenhäuser Nr. 76 � März 2017 �19

Internationaler Überblick über staatliche
Vorgaben zur Personalbemessung

Mehr von uns 
ist besser für alle!

Die vorliegende Studie gibt

einen Überblick über international

bestehende Regulierungen der

Personalbesetzung im Pflegedienst

der Krankenhäuser.

Im Mittelpunkt stehen Regulie-

rungssysteme, die zwingend ein-

zuhaltende Mindestbesetzungen in

Form von Nurse-to-Patient-Ratios

durch staatliches Recht vorgeben.

Als Nurse-to-Patient-Ratios wer-

den Verhältniszahlen bezeichnet,

die angeben, wie viele Pflegefach-

kräfte für eine bestimmte Zahl an

Patienten pro Schicht auf einer

Station, in der Notaufnahme, im

OP etc. vorzuhalten sind. Die Ver-

hältniszahlen sollen als Instrument

der Qualitätssicherung dienen,

indem sie eine Untergrenze für die

Besetzung der Krankenhäuser mit

qualifiziertem Pflegepersonal vor-

geben.

Auf Grundlage einer systemati-

schen Literatur- und Internet-

recherche wurden eine Reihe von

Staaten und Teilstaaten (Bundes-

staaten) ermittelt, in denen staatli-

che oder tarifvertragliche Regulie-

rungen der Personalbesetzung im

Pflegedienst existieren. 

Die international anzutreffenden

gesetzlichen und tarifvertraglichen

Vorgaben zu Mindestbesetzungen

im Pflegedienst der Krankenhäuser

bauen zumeist auf der Überzeu-

gung auf, dass die Vorhaltung

einer ausreichenden Anzahl quali-

fizierter Pflegekräfte eine wichtige

Voraussetzung für eine qualitativ

gute Krankenhausbehandlung ist.

Nach Auffassung der jeweiligen

Gesetz- und Verordnungsgeber

können Vorgaben zu Mindest-

Michael Simon, Sandra Mehmecke: 

Nurse-to-Patient-Ratios: 

Ein internationaler Überblick über 

staatliche Vorgaben zu einer Mindestbesetzung 

im Pflegedienst der Krankenhäuser 

Working Paper der Forschungsförderung der 

Hans-Böckler-Stiftung Nr. 27, Februar 2017.

Download als PDF (156 Seiten) unter 

�http://boeckler.de/14_107296.htm

Ein Interview mit Michael Simon zu den Ergebnissen

dieser Studie findet ihr bei ver.di unter dem Kurzlink

�http://tinyurl.com/Simon-Febr2017

Gesetzliche Mindeststandards für Personalschlüssel in der Kranken-

pflege können Überlastung und Komplikationen reduzieren – das

zeigt die im Februar durch die Hans-Böckler-Stiftung veröffentlichte

Studie von Michael Simon und Sandra Mehmecke. Im folgenden

findet ihr Auszüge aus der Zusammenfassung der AutorInnen.

Zur Personal-

bemessung in

Kalifornien siehe

auch Infodienst

74, Seite 4f.
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des jeweiligen Krankenhauses er-

stellen, zu dessen Einhaltung das

Krankenhaus gesetzlich verpflich-

tet ist. Die Committees sind min-

destens zur Hälfte mit Pflege-

kräften zu besetzen, die in der

direkten Pflege tätig sind. 

Der jeweilige Bundesstaat über-

wacht die Einhaltung der entspre-

chenden gesetzlichen Vorschriften

und des Stellenplans und setzt sie

gegebenenfalls mit Hilfe von Sank-

tionen durch. Vier Bundesstaaten

beschränken sich im Wesentlichen

darauf, die Krankenhäuser zur

Veröffentlichung ihrer tatsäch-

lichen Personalbesetzung zu ver-

pflichten.

In Australien existiert eine lange

Tradition tarifvertraglicher Verein-

barungen, in denen auch die

Personalausstattung staatlicher

Krankenhäuser in Form von Nurse-

to-Patient-Ratios oder Nursing

Hours Per Patient Day (NHPPD) ge-

regelt wird. Mittlerweile sind die

Bundesstaaten Queensland und

Victoria dazu übergegangen, auf

dieser Grundlage gesetzliche Vor-

schriften zur Personalbesetzung im

Pflegedienst der Krankenhäuser zu

erlassen, in deren Zentrum die

Vorgabe zwingend einzuhaltender

Nurse-to-Patient-Ratios stehen. In

den übrigen Bundesstaaten ent-

halten die geltenden Tarifverträge

für staatliche Krankenhäuser

detaillierte Vorgaben zur Personal-

besetzung. Da sich in Australien

mehr als 90% der Betten in Allge-

meinkrankenhäusern in staatlichen

Kliniken befinden, ist dort die Per-

sonalbesetzung im Pflegedienst

der Krankenhäuser somit fast voll-

ständig durch gesetzliche Vor-

schriften oder tarifvertragliche

Vereinbarungen geregelt.

Sowohl in den USA als auch in

Australien umfassen die betreffen-

den Regulierungssysteme weit

mehr als nur die Vorgabe von Min-

destbesetzungen.

Nurse-to-Patient-Ratios legen

nur eine Mindestbesetzung fest,

die nicht zur Normalbesetzung

werden oder als Obergrenze ge-

handhabt werden soll. Dement-

sprechend werden Krankenhäuser

verpflichtet, Verfahren einzufüh-

ren und anzuwenden, mit denen

der Pflegebedarf aller Patienten

erhoben werden kann. Ergibt die

Messung des Pflegebedarfs einen

über die Mindestbesetzung hin-

ausgehenden Personalbedarf, ist

entsprechend zusätzliches Perso-

nal vorzuhalten. An die einzuset-

zenden Verfahren und Assess-

mentinstrumente werden teilweise

konkrete Anforderungen gestellt

und es dürfen nur solche einge-

setzt werden, die zuvor vom zu-

ständigen Ministerium zertifiziert

wurden.

Die bestehenden Regulierungs-

systeme beinhalten auch Systeme

zur Überwachung der Einhaltung

der Vorgaben. Eine Reihe von

Staaten setzen dabei zusätzlich

zur staatlichen Aufsicht in starkem

Maße auf die Einbeziehung des in

den Krankenhäusern beschäftigten

Pflegepersonals.

In mehreren Regulierungssyste-

men wird explizit vorgegeben,

dass Beschäftigte oder Patienten

die zuständige Regierungsbehörde

über die Nichtbefolgung von

Rechtsvorschriften informieren sol-

len. In den USA und Australien ist

zudem die Einrichtung gemeinsam

von Krankenhausleitung und Be-

schäftigten oder ihrer Gewerk-

schaft besetzter Kommissionen

fester Bestandteil entsprechender

Regulierungssysteme. Diese Kom-

missionen sind sowohl für die Lö-

sung von Konflikten als auch für

Beschwerden über die Nichteinhal-

tung von Vorschriften zuständig.

Bei der Durchsetzung der

Rechtsvorschriften ist international

ein breites Spektrum von Maßnah-

men zu verzeichnen, das von einer

Berichtspflicht und regelmäßigen

Überwachung über Geldbußen bis

hin zum Entzug der Betriebslizenz

oder Zulassung reicht.

[…]

In Europa finden sich in Belgien

Mindestanforderungen an die Per-

sonalbesetzung der Krankenhäu-

ser, die bereits 1988 eingeführt

wurden. Sie gelten nicht nur für

den Pflegedienst, sondern auch

für medizinisch-therapeutisches

Personal. Die Vorgaben zur Perso-

nalbesetzung im Pflegedienst sind

jedoch nicht als Nurse-to-Patient-

Ratios festgesetzt, sondern als

Vollzeitäquivalente je durch-

schnittlich belegte Betten. Das

belgische Regulierungsmodell ist

dementsprechend dem Modell der

Nurse-to-Bed-Ratios zuzuordnen.

Die Mindestanforderungen sind

einerseits Teil eines Systems exter-

ner Qualitätssicherung, ihre Kenn-

zahlen dienen aber auch zur

Berechnung eines Teils der Kran-

kenhausbudgets.

[…]

Sollte in Deutschland der Weg

einer staatlichen Regulierung der

Personalbesetzung im Pflegedienst

der Krankenhäuser nach Art der

Nurse-to-Patient-Ratios verstärkt

gegangen werden, bieten die be-

reits existierenden Regulierungs-

modelle vor allem in den USA und

Australien eine Fülle von Anregun-

gen und möglichen Vorbildern für

die Ausgestaltung eines solchen

Regulierungssystems. 

Die Studie kommt zu dem Ergeb-

nis, dass ein Großteil der dortigen

Regelungen auf Deutschland über-

tragbar wäre. �
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keine Pause gemacht, sondern auf

eine Art Einspringdienst in Warte-

stellung umgeschaltet. 

Je mehr Last die Arbeit mit sich

bringt, desto wichtiger ist die

kurze Erholung. Fehlt die Pause,

so ist das Gift für die Gesundheit,

zumal für Menschen, die unter

hoher Anspannung arbeiten. So

entsteht eine gefährliche Über-

anstrengung, gefährlich auch für

Patient/innen. �

Niko Stumpfögger, ver.di-

Bundesverwaltung

Die Arbeitgeber haben die Be-

schäftigten in eine Situation ge-

bracht, in der sie ihre Arbeit nicht

schaffen können. Deshalb fallen

die gesetzliche Pause und die Er-

holung aus. Wir brauchen Pause, 

wir brauchen mehr Personal. Das

ist unsere Botschaft an die Politi-

ker/innen und an die Arbeitgeber.

Pausen sind »Ruhepausen«, das

heißt: eine echte Unterbrechung

der Arbeitszeit. Ihr Zweck ist die

kurze Ruhe und Erholung. Statt-

dessen wird im Krankenhaus oft 

»Mach’ mal Pause!«

iga.Report 34 (2017):

Regeneration, Erholung, Pausengestaltung – alte Rezepte 

für moderne Arbeitswelten?

Womit verbringen Beschäftigte ihre Pausen? Und erholen sie sich 

gut dabei? Der iga.Report 34 fasst die Online-Umfrage zum Thema

Pausengestaltung zusammen und gibt T ipps für erholsame Pausen. 

Die Initiative Gesundheit und Arbeit (iga) wir d getragen vom 

BKK-Dachverband, der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung

(DGUV), dem AOK-Bundesverband und dem Verband der Ersatz-

kassen (vdek). �

Download als PDF (60 Seiten) unter 

�https://www.iga-info.de/veroeffentlichungen/igareporte/

ver.di-Krankenhausaktionstag »Mach’ mal Pause!« 

am 21. Februar 2017

Da der Aktionstag nach Redaktionsschluss dieser Infodienst-Ausgabe

liegt, möchten wir an dieser Stelle auf die Inter netseite 

�www.klinikpersonal-entlasten.verdi.de verweisen. 

Dort gibt es alle wichtigen Informationen. �

Warum dieser Aktionstag?

Im ver.di Nachtdienst-Check

hatten 70,6% der Beschäftigten

angegeben, dass sie keine Pause

machen konnten. Von denen, die

allein auf Station arbeiten, waren

es 77,9%. Der Grund ist klar: zu

wenig Personal. Im Tagdienst ist

es nicht besser. 

Am 21. Februar 2017 werden

die Beschäftigten in Kranken-

häusern bundesweit auf diesen

Zusammenhang aufmerksam

machen. So kann es nicht weiter-

gehen! 

Was schreibt das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) vor?

Die Mindestdauer der Ruhepausen ist nach § 4

ArbZG nach der Dauer der Arbeitszeit gestaffelt und

beträgt bei mehr als 6 bis zu 9 Stunden Arbeitszeit 

30 Minuten, bei mehr als 9 Stunden 45 Minuten.

Länger als sechs Stunden am Stück dürfen Arbeit-

nehmer/innen nicht ohne Ruhepause beschäftigt

werden. 

Darüber hinaus müssen Arbeitnehmer/innen nach 

§ 5 ArbZG nach Beendigung der täglichen Arbeits-

zeit eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens

elf Stunden haben. �

Infos rund um das Thema »Pause« 

findet ihr auf der ver.di-Seite »Mit Pause gehts

besser« � www.pause.verdi.de

Anlässlich der ver.di-Aktionswoche 2014 wurden

unter anderem folgende Themen behandelt:

� »Kleine Geschichte der Pause« 

� »Was sagt das Gesetz?«

� »Tipps für die erholsame Mittagspause«

� »Tipps für wirkungsvolle Kurzpausen«
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Am 29. und 30. November 2016 hat sich die DGB-

Tarifgemeinschaft Leiharbeit mit den Arbeitgeber-

verbänden in der Leiharbeit iGZ und BAP in Berlin zur

dritten Verhandlungsrunde getroffen. Nach langem

Tauziehen mit der Arbeitgeberseite bis um 5 Uhr in

der Nacht und weiterer Verhandlung am nächsten

Tag gab es am Ende doch noch eine Einigung.

Für die rund eine Million Menschen, die bundesweit

in Leiharbeitsfirmen beschäftigt sind, konnten Lohn-

steigerungen bis zum 31. Dezember 2019 vereinbart

werden, die einen deutlichen Abstand zum Mindest-

lohn sichern und die unteren Entgeltgruppen über-

proportional anheben. Am Ende der Laufzeit liegt der

unterste Stundenlohn bei 9,96 Euro im Westen und

bei 9,66 Euro im Osten.

Ab 1. April 2021 wird es zudem keine Eingruppie-

rungen Ost mehr geben, überall gilt dann die gleiche

Entlohnung. �

Uwe Ostendorff, ver.di-Bundesverwaltung

Mehr Infos unter 

�http://www.verdi.de/themen/nachrichten/++co++42c6e260-b881-11e6-ae90-525400b665de

�https://besondere-dienste.verdi.de/branchen/zeitarbeit-leiharbeit

�http://www.dgb.de/tarifrunde-leiharbeit

Infodienst Krankenhäuser Nr. 76 � März 2017

Tarifpolitik

�22

Tarifabschluss Leiharbeit (DGB / iGZ /BAP)

Tarifrunde öffentlicher Dienst 
der Länder 2017

iGZ = Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen

BAP = Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister

Siehe auch Info-

dienst 75, S. 18

Da der letzte der vereinbarten Verhandlungstermine (16. und 17. 

Februar 2017) mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) 

nach Redaktionsschluss dieses Infodienstes liegt, können wir hier 

nur einen Zwischenbericht geben. Aktuelle Infos findet ihr unter 

� www.troed.verdi.de oder � www.tvoedk.verdi.de

Nach bundesweiten Diskussionen

unter den Mitgliedern beschloss

die ver.di-Bundestarifkommission

am 14. Dezember 2016 folgende

Forderungen für die rund eine Mil-

lion Tarifbeschäftigten und 40.000

Auszubildenden im öffentlichen

Dienst der Länder (außer Hessen,

da das Land nicht TdL-Mitglied ist).  

� Erhöhung der Tabellenentgelte

im Gesamtvolumen von 6 Pro-

zent.

� Soziale Komponente in Form

eines Sockel- oder Mindest-

betrags.

� Einführung der Stufe 6 in den

Entgeltgruppen 9 bis 15 sowie

weitere strukturelle Verbesse-

rungen bei der Eingruppierung.

� Übernahme der Pflege-Tabelle

des TVöD kommunal sowie

Angleichung der Bezahlung im

Sozial- und Erziehungsdienst an

die der Kommunen. 

� Erhöhung der Ausbildungs-

entgelte und der Entgelte der

PraktikantInnen um 90 Euro

monatlich.

� Verbindliche Übernahme-

regelung für Auszubildende. 

� Erhöhung des Urlaubsanspruchs

für Auszubildende auf 30 Ar-

beitstage. 

� Zahlung eines Lernmittel-

zuschusses in Höhe von 50 Euro

je Ausbildungsjahr und Über-

nahme der Übernachtungs- und

Verpflegungskosten wie im

TVAöD kommunal. 

� Die schulischen Ausbildungs-

gänge in den Gesundheits-

berufen sollen in den Geltungs-

bereich der Tarifverträge für 

die Auszubildenden einbezogen

werden (das betrifft MTA,

Physio- und Ergotherapie, Logo-

pädInnen, DiätassistentInnen

und OrthoptistInnen, siehe Info-

dienst 75, S. 35ff.). 

� Ausschluss sachgrundloser

Befristungen. 

� Weitere Forderungen für

BeamtInnen und Versorgungs-

empfängerInnen.

� Laufzeit: 12 Monate.
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Tarifatlas TV-L 

Ein Anstieg der Steuereinnahmen

um 4,8 Prozent im Jahr 2016, pro-

gnostizierte 2,6 Prozent im Jahr

2017 und 3,8 Prozent 2018 wür-

den ausreichend Spielräume für

diese Forderungen bieten, sagte

der ver.di-Vorsitzende Frank

Bsirske. Der Lohnabstand zu den

kommunalen Beschäftigten und zu

denen des Bundes liege zurzeit bei

1,6 Prozent, ab Februar bei 4 Pro-

zent. »Deshalb ist es Zeit, deutlich

aufzuschließen und Anschluss zu

finden an die Entwicklungen in

anderen Branchen«, unterstrich 

er zum Verhandlungsauftakt am

18. Januar 2017 in Berlin. 

Auch die zweite Verhandlungs-

runde am 30. und 31. Januar 2017

blieb ohne Ergebnis. 

»Die Höhe eines Lohnabschlusses,

einer sozialen Komponente für 

die unteren und mittleren Einkom-

mensgruppen, strukturelle Ver-

besserungen für weitere Gruppen

– all das ist auch nach zwei Ver-

handlungsrunden völlig offen ge-

blieben«, betonte Frank Bsirske. 

Seine ernüchternde Bilanz: »Wir

sind von einem Durchbruch weit

entfernt. Jetzt müssen wir mit

Warnstreiks für Bewegung in den

Verhandlungen sorgen.« �

Schleswig-Holstein
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein
(Campus Kiel + Campus Lübeck)

Niedersachsen
– Universitätsmedizin Göttingen
– Medizinische Hochschule Hannover
– Maßregelvollzugszentrum Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen
– Universitätskliniken in

Aachen, Bonn, Düsseldorf,
Essen, Köln und Münster

– Klinik am Rosengarten 
Bad Oeynhausen

Hessen
Am Universitätsklinikum
Frankfurt/Main gilt ein 
dynamischer Anwendungs-
tarifvertrag zum TV-L.

Berlin
Krankenhaus des Maßregelvollzugs 

Klinikverbund der gesetzlichen
Unfallversicherung
Die Übernahme des Tarifergebnisses
TV-L ist tarifvertraglich geregelt. 

Thüringen
Universitätsklinikum Jena

Sachsen
Sächsische Krankenhäuser in Altscherbitz, 
Arnsdorf, Großschweidnitz und Rodewisch

Saarland
– Universitätsklinikum 

des Saarlandes 
– Saarländische Klinik 

für Forensische Psychiatrie

Rheinland-Pfalz
Landeskrankenhaus (AöR)

Baden-Württemberg
– Zentren für Psychiatrie (ZfP)
– Zentralinstitut für seelische Gesundheit Mannheim 

Bayern
– Universitätskliniken in Erlangen, München,

Regensburg und Würzburg 
– Deutsches Herzzentrum München

Auftakt am 18. Januar 2017 in Berlin
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Zur 2. Verhandlungsrunde kamen

zahlreiche Psychiatriebeschäftigte

aus Baden-Württemberg nach Pots-

dam an den Verhandlungsort. 

Sie fordern den Anschluss an den

TVöD kommunal mit einer entspre-

chenden Pflegetabelle. 
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Psychiatrisches Zentrum Nordbaden, Wiesloch 

Zentrum für Psychiatrie Zwiefalten (Baden-Württemberg)

Y
V

O
N

N
E

B
A

U
M

A
N

N
(2

)
Rheinhessen-Fachklinik Alzey (Rheinland-Pfalz)

Universitätsklinikum Essen

D
A
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E

K
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Universitätsklinikum Regensburg

Uniklinikum des Saarlandes, Homburg

Klinikum rechts der Isar, München
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Ausbildung ohne Geld? 

Für viel zu viele Azubis in den

Krankenhäusern ist das Alltag.

Wer eine so genannte schulische

Ausbildung in einem Gesundheits-

beruf macht, bekommt keinen

Cent. Das, obwohl diese KollegIn-

nen durch hohe Praxisanteile

wichtige Leistungen erbringen, die

mit den Kassen abgerechnet wer-

den. Sprich: Sie werden als un-

bezahlte Arbeitskräfte ausgenutzt.

Das muss ein Ende haben.

ver.di fordert

Gleichbehandlung

Für Pflege-Azubis und angehen-

de Hebammen ist die Vergütung

ihrer Ausbildung eine Selbstver-

ständlichkeit. Zu Recht. 

So muss es auch bei Medizi-

nisch-technische AssistentInnen,

PhysiotherapeutInnen, Diät-

assistentInnen, OrthoptistInnen,

LogopädInnen und Ergotherapeu-

tInnen sein. 

Eindrucksvoller Protest 

in Düsseldorf

Sowohl im übertragenen als

auch im wörtlichen Sinne waren

ca. 400 Auszubildende und ver.di-

Jugendliche, überwiegend aus 

den schulischen und bisher un-

bezahlten Ausbildungsgängen im

Demonstrationszug zur Tarifrunde

der Länder in Düsseldorf ganz

vorn dabei und haben ihr Motto

»blank bis auf die Knochen« sicht-,

hör- und fühlbar gemacht! �

Niko Köbbe, ver.di NRW
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Ausbildung unbezahlt!

Zu »Unbezahlt!«

siehe auch Info-

dienst 75, S. 35ff.
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�https://www.facebook.com/Ausbildung.unbezahlt/

�http://gesundheit-soziales.verdi.de/ueber-uns/jugend/++co++459fffc6-dcdf-11e6-b54d-525400b665de
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¿? Seit Dezember 2014 hat ver.di

mit dem Paracelsus-Management

über einen einheitlichen Entgelt-

tarifvertrag verhandelt. Jetzt liegt

ein Ergebnis vor. Warum hat das

so lange gedauert?

Die Ausgangslage war sehr

kompliziert. Für die gut 5.000 Be-

schäftigten bestehen bislang 38

verschiedene Entgeltregelungen.

Manche erhalten für dieselbe Tä-

tigkeit 40 Prozent weniger als ihre

Kolleginnen und Kollegen an an-

deren Standorten. Das zusammen-

zuführen war ein Kraftakt. Ich bin

froh, dass das gelungen ist. End-

lich gilt das Prinzip »gleiche Arbeit

– gleicher Lohn« auch bei Paracel-

sus. Das wichtigste: Der Tarifver-

trag gilt ohne Abstriche in den

zehn Reha-Kliniken. Diese hatten

zuvor überhaupt keine Tarifbin-

dung.

¿? Andere Reha-Betreiber wie der

Marktführer Median versuchen ge-

rade, sich der Tarifbindung zu ent-

ziehen. Bei Paracelsus läuft es nun

umgekehrt.

In der Tat. Das Beispiel Paracel-

sus zeigt, dass es auch anders

geht. Gute Tarifverträge sind auch

im Reha-Bereich möglich. Das ist

ein wichtiges Signal für die Bran-

che. Grundlage dafür ist der gute

Organisationsgrad in vielen Reha-

Kliniken von Paracelsus. ver.di ist

dort ebenso aktionsfähig wie in

den Akut-Kliniken. Das hat sich im

Ergebnis niedergeschlagen. Ent-

scheidend war zudem die Solida-

rität in der Tarifkommission. Die

Paracelsus-Spitze hat immer wie-

der versucht, den Reha-Bereich

abzukoppeln. Das haben die Kolle-

ginnen und Kollegen der Akut-

und Reha-Kliniken gemeinsam ab-

gewehrt. Hut ab!

¿? Mussten die Belegschaften der

Akut-Kliniken deshalb Abstriche

machen?

Auch dort profitiert die große

Mehrheit vom Tarifabschluss. 

70 Prozent der Beschäftigten in

den Akut-Kliniken stehen mit dem

neuen Entgeltsystem besser da als

vorher. In den Reha-Einrichtungen

sind es 82 Prozent. Uns war aber

wichtig, die Besitzstände soweit

wie möglich zu sichern und zu

dynamisieren. Das heißt: Wir woll-

ten unbedingt verhindern, dass ein

Teil der Kolleginnen und Kollegen

bei künftigen Tarifrunden außen

vor bleibt, weil Lohnerhöhungen

auf den Besitzstand angerechnet

werden. Der Kompromiss sieht vor,

dass die individuelle Besitzstands-

zulage – die das bisherige Entgelt

garantiert – in den nächsten drei

Jahren teilweise dynamisiert ist.

Soll heißen: Tariferhöhungen

schlagen sich auch in der Zulage

nieder. Ab dem vierten Jahr wer-

den Lohnerhöhungen zum Teil

angerechnet, ab dem elften Jahr

vollständig. Wir konnten also er-

reichen, dass auch diejenigen, die

heute besser verdienen, bei Tarif-

erhöhungen auf Jahre hinaus mit

von der Partie sind.

¿? Welche Kröten musste ver.di

schlucken?

Der größte Brocken, den wir ver-

dauen mussten, ist die Absenkung

des Weihnachtsgelds von 75 auf

55 Prozent eines monatlichen

Durchschnittslohns. Das entspricht

einer jährlichen Einbuße von 

1,6 Prozent. Allein in 2017 steigen

die Entgelte aber um 4,5 Prozent –

insgesamt also ein deutliches Plus. 

Infodienst Krankenhäuser Nr. 76 � März 2017

Konzerne
Paracelsus-Tarifabschluss: »Ein Kraftakt«

Siehe auch Info-

dienst 70, S. 18f.,

71, S. 32,

72, S. 30,

73, S. 25 und

74, S. 16
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Nach jahrelangen Verhandlungen hat ver.di beim Klinikbetreiber

Paracelsus einen einheitlichen Tarifvertrag erreicht, in den 

auch die Reha-Einrichtungen einbezogen sind. Das folgende

Gespräch mit ver.di-Verhandlungsführer Sven Bergelin führte

Daniel Behruzi.
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Dennoch ist uns die Kürzung des

Weihnachtsgeldes nicht leicht ge-

fallen. Wir meinen aber: Dass wir

endlich ein einheitliches Entgelt-

system bei Paracelsus haben, ist 

es wert, diesen Preis zu zahlen.

Insbesondere in den Reha-Klini-

ken, die bisher keine Entgelttarif-

verträge hatten, dürften jetzt die

Sektkorken knallen.

¿? Warum sind die einheitlichen

Regelungen so wichtig?

Das bisherige Durcheinander

konnte niemand mehr durch-

schauen. Nicht nur für die Be-

schäftigten, auch für die Betriebs-

räte war die Bezahlung kaum

nachvollziehbar. Wenn die Men-

schen aber nicht genau wissen,

was ihnen zusteht, können sie ihre

Rechte auch nicht einfordern –

und im Zweifelsfall einklagen. 

Die nun erreichte Transparenz

und Einheitlichkeit ist auch in

anderer Hinsicht wichtig: Für alle

Beschäftigten der Paracelsus-Klini-

ken gelten jetzt dieselben Bedin-

gungen. Das macht es einfacher,

sie in Zukunft gemeinsam für tarif-

liche Verbesserungen zu mobili-

sieren.

¿? Welche Besonderheiten be-

inhaltet der Tarifabschluss noch?

ver.di-Mitglieder bekommen

während der Vertragslaufzeit bis

Ende Juni 2018 vier zusätzliche

freie Tage. Positiv ist auch, dass

wir das Urlaubsgeld auf einheitlich

300 Euro anheben konnten – für

viele eine deutliche Verbesserung. 

Übrigens gilt der ver.di-Tarif-

vertrag bei Paracelsus auch für

Ärztinnen und Ärzte.

¿? Alles in allem also ein gutes

Ergebnis?

Auf jeden Fall. Das ist ein großer

Erfolg, der auf der Kampfbereit-

schaft der Kolleginnen und Kolle-

gen beruht. So haben am 8. März

2016 in 23 der 25 Kliniken Pro-

testaktionen stattgefunden. Das

hat das Management sichtlich be-

eindruckt und die Verhandlungen

beschleunigt. Die Geschäfts-

führung hatte Angst vor einem

Arbeitskampf und drei, vier Mal

waren wir auch kurz davor. Dass

die Beschäftigten dazu bereit

waren, hat diese Einigung erst

möglich gemacht. �
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Sana-Konzerntarifvertrag: 
Tarifrunde 2017 hat begonnen

Siehe auch Info-

dienst 75, S. 28

Am 10. Januar 2017 haben die

Tarifverhandlungen zum Konzern-

Entgelttarifvertrag mit der Sana

Kliniken AG begonnen (der TV gilt

für rund 10.000 Beschäftigte in 

20 Kliniken). Wir haben unsere

Forderungen vorgetragen und be-

gründet.

Eine Grundlage unserer Forde-

rungen ist die wirtschaftliche Situ-

ation der Sana Kliniken AG, die

sich unverändert sehr positiv dar-

stellt. So ist zum Beispiel der Um-

satz seit 2011 von 1,6 auf über

2,3 Milliarden Euro gestiegen. Das

Ergebnis hat sich im gleichen Zeit-

raum um 35% verbessert. 

Da die Anzahl der Beschäftigten

in diesem Zeitraum nicht im glei-

chen Maß gestiegen ist, haben

sich der von den Beschäftigten er-

wirtschaftete Umsatz pro Kopf um

18,3% und der Pro-Kopf-Gewinn

um fast 12% erhöht. 

Diese wirtschaftlichen Kenn-

ziffern belegen auch das tägliche

Erleben der Beschäftigten: immer

mehr Stress und Arbeitsverdich-

tung und immer weniger Zeit für

die PatientInnen.

Wir haben gute Argumente 

für unsere Forderungen nach

6% mehr Entgelt, mindestens

jedoch 150 Euro monatlich und

einer überfälligen zeitgemäßen

Überarbeitung der Entgeltordnung.

Wir wollen einen Tarifabschluss

erreichen, der der guten wirt-

schaftlichen Situation des Sana-

Konzerns Rechnung trägt und die

Beschäftigten angemessen daran

beteiligt.

Und die Arbeitgeber? 

»Lerne zu klagen, ohne zu lei-

den«, scheinen die Arbeitgeber-

vertreter in den Tarifverhandlun-

gen für sich verinnerlicht zu haben.

Selbstverständlich ist die

wirtschaftliche Betrachtung der

vergangenen Jahre wenig aussage-

fähig.

Selbstverständlich über-

wiegen für die Sana-Kliniken in

Zukunft die Risiken.

Selbstverständlich ist der ab

2017 von Gesetzgeber vorgegebe-

ne »Fixkostendegressionsabschlag«

viel, viel teurer als der bis 2016

geltende »Mehrerlösabschlag«.

Selbstverständlich sind die

ver.di-Forderungen viel zu hoch. 

Selbstverständlich würde die

Umsetzung der ver.di-Forderungen

Sana ruinieren. �
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Selbstverständlich kann

Sana bei der Arbeitszeitanglei-

chung Ost an West nicht noch 

einmal den Vorreiter spielen.

Und

selbstverständlich wolle man

mit ver.di weiter mit dem Ziel einer

Kompromissfindung verhandeln.

Deutlich wurde der Verhand-

lungskommission, dass uns die

Umsetzung unseres Forderungs-

paketes nicht »geschenkt« wird. 

Am Ende wird nur der Druck aus

den Kliniken die Arbeitgeber über-

zeugen, im Verhandlungsverlauf

akzeptable Angebote zu unseren

einzelnen Forderungselementen

vorzulegen.

Wie geht es weiter?

Am 10. Januar 2017 gab es noch

kein Angebot der Arbeitgeber. 

Die Verhandlungen werden am 

13. Februar und am 22. März 2017

fortgesetzt.

Die Konzern-Tarifkommission

tagt am 9. März 2017 und wird

auch einen Aktionsplan für

betriebliche Aktivitäten in den

Kliniken diskutieren. �

Sven Bergelin, ver.di-Bundes-

verwaltung
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Aktuelle Infos findet ihr unter � www.sana.verdi.de 

KMG-Kliniken: Tarifverhandlungen 2017

Nachdem der Arbeitgeber 

den Entgelttarifvertrag für die

Akutkliniken zu Ende Februar

2017 gekündigt hatte, beschloss

die ver.di-Tarifkommission Mitte

Dezember 2016 die Forderungen:

� 15% lineare Erhöhung der

Gehälter und

� Aufnahme der KollegInnen 

der Reha-Einrichtungen in den

Geltungsbereich des Entgelt-

tarifvertrages.

Diese Forderungen sind mehr als

gerecht: In den KMG-Kliniken ver-

dienen z.B. Pflegekräfte ca. 22%,

TherapeutInnen ca. 18%, Sozial-

arbeiterInnen ca. 19% oder Erzie-

herInnen ca. 30% weniger als in

anderen Krankenhäusern. In den

Rehakliniken sind es noch weitere

15% weniger. 

Der erste Verhandlungstermin

am 6. Februar 2017 war von einer

sachlichen und konstruktiven

Atmosphäre geprägt. Die Arbeit-

geberseite signalisierte ihre Bereit-

schaft, die Gehälter spürbar zu

erhöhen. 

Allerdings sehen sie die Auf-

nahme der Rehakliniken in den

Geltungsbereich des Entgelttarif-

vertrages als nicht darstellbar an.

Eine Einbeziehung würde aus ihrer

Sicht die Zukunft der Rehakliniken

massiv gefährden. 

Der nächste Verhandlungstermin

findet am 2. März 2017 statt. Da-

nach wird die Tarifkommission be-

raten und die weitere Vorgehens-

weise festlegen. �

Angelika Spautz, ver.di-Bundes-

verwaltung

Stichworte

Die KMG Kliniken plc (Bad Wilsnack,

Brandenburg) ist eine Aktiengesellschaft

nach englischem Recht und betreibt mit

insgesamt etwa 3.300 Beschäftigten u.a.

6 Akutkliniken, 4 MVZ, 2 Rehakliniken

sowie Seniorenzentren in Brandenburg,

Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-

Anhalt (www.kmg-kliniken.de). �

Aktuelle Infos findet ihr unter � www.kmg.verdi.de T
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Die Verhandlungen für die 

etwa 18.000 nicht-ärztlichen

Beschäftigten in den 36 Helios-

Kliniken, die unter den Konzern-

tarifvertrag fallen, haben am 

30. Januar 2017 begonnen. Zwei

weitere Verhandlungsrunden sind

für den 15. Februar sowie den 

20. März 2017 angesetzt.

Unsere Forderungen:

� Erhöhung der Entgelte um 

6 Prozent

� Jahressonderzahlung von 100

Prozent des Monatsentgelts

� Ost-West-Angleichung 

der Arbeitszeit von 40 auf 

38,5 Wochenstunden

� Anhebung der Ausbildungs-

vergütungen um 100 Euro

� 30 Tage Erholungsurlaub für

Auszubildende

� Aufnahme von Verhandlungen

über eine Entgeltordnung

analog des Tarifvertrags öffent-

licher Dienst (TVöD)

� Laufzeit zwölf Monate

In der ersten Verhandlung

haben die Arbeitgeber erklärt,

über eine Reihe von Forderungen

der Beschäftigten nicht verhandeln

zu wollen: Keine 100-Prozent-Jah-

ressonderzahlung, keine Ost-West-

Angleichung und keine Erhöhung

des Urlaubs für Auszubildende. 

Für die nächste Verhandlungs-

runde wurde ein Angebot für eine

mögliche Entgelterhöhung ange-

kündigt. 

Über eine zeitgemäße Eingrup-

pierung möchte Helios nur ver-

handeln, wenn wir zusagen, dass

ein Teil der Mitarbeiter/innen ein

geringeres Entgelt erhält. 

Helios erklärte, der Konzern sei

außer Stande, die Mehrkosten

einer Eingruppierung und Über-

leitung sowie weiterer linearer

Tarifsteigerungen zu tragen. 

Das verwundert, schließlich 

hat Helios-Eigentümer Fresenius

2015 rund 1,4 Mrd. Euro Gewinn

verzeichnet – Helios allein 

480 Mio. Euro. 

Armer reicher Helios-Konzern ... �

Heike von Gradolewski-Ballin,

ver.di-Bundesverwaltung
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Aktuelle Infos findet ihr unter � www.helios.verdi.de 

Auszüge aus der Fresenius

»Investor News« vom 27. Oktober

2016 (über den Geschäftsverlauf

im 1. bis 3. Quartal 2016):

Fresenius setzt erfolgreiche

Geschäftsentwicklung fort … 

Fresenius Helios steigerte den Umsatz

um 5% auf 4.382 Mio Euro (1.-3. Quartal

2015: 4.167 Mio Euro). Das organische

Umsatzwachstum betrug 4%. Akquisitio-

nen steigerten den Umsatz um 1%.

Der EBIT stieg um 7% auf 507 Mio

Euro (1.-3. Quartal 2015: 472 Mio Euro),

die EBIT-Marge auf 11,6% (1.-3. Quartal

2015: 11,3%).

Das Ergebnis erhöhte sich um 14% auf

402 Mio Euro (1.-3. Quartal 2015: 352

Mio Euro).

Der operative Cashflow stieg um 13%

auf 437 Mio Euro (1.-3. Quartal 2015:

386 Mio Euro). Die Cashflow-Marge stieg

auf 10,0% (1.-3. Quartal 2015: 9,3%).

Der Ausblick für das Jahr 2016 wird be-

stätigt. Fresenius Helios erwartet für das

Jahr 2016 ein organisches Umsatzwachs-

tum von 3 bis 5%. Der EBIT soll auf 670

bis 700 Mio Euro steigen.

Fresenius »Investor News« 

vom 31. Januar 2017:

Fresenius Helios schließt Erwerb

von Quirónsalud ab

Fresenius Helios hat den Erwerb von

IDC Salud Holding S.L.U. (»Quirónsalud«),

dem mit Abstand größten privaten Kran-

kenhausbetreiber in Spanien, planmäßig

zum 31. Januar 2017 abgeschlossen.

Quirónsalud wird ab 1. Februar 2017

konsolidiert.

5,36 Mrd Euro des Kaufpreises von ins-

gesamt 5,76 Mrd Euro hat Fresenius

bereits über verschiedene Fremdkapital-

instrumente finanziert. Die restlichen 

400 Mio Euro werden in Form von Frese-

nius-Aktien erbracht. Dazu wurden heute

6.108.176 neue Aktien der Fresenius SE

& Co. KGaA aus genehmigtem Kapital

unter Ausschluss des Bezugsrechts der

Aktionäre ausgegeben.

Mit 43 Krankenhäusern, 39 ambulanten

Gesundheitszentren sowie rund 300 Ein-

richtungen für betriebliches Gesundheits-

management bietet Quirónsalud in

Spanien ein umfassendes medizinisches

Leistungsspektrum in der stationären und

ambulanten Versorgung. Die Gruppe ist in

allen wirtschaftlich wichtigen Ballungs-

räumen Spaniens vertreten und beschäf-

tigt rund 35.000 Mitarbeiter. Mit dem Er-

werb baut Fresenius Helios seine Position

als Europas größter privater Klinikbetrei-

ber aus.

Fresenius wird das Geschäfts-

ergebnis 2016 am 22. Februar

2017 bekanntgeben.

Konzerne

JA
N

-C
O

R
D

FU
H

R
M

A
N

N

   KID 76  19.02.2017  20:35 Uhr  Seite 29



Infodienst Krankenhäuser Nr. 76 � März 2017

Konzerne

�30

Die Aktion Arbeitsunrecht e.V.

hat am »Schwarzen Freitag«, 

dem 13. Januar 2017, den Preis 

»Der blutige Pfahl« an den Auf-

sichtsratsvorsitzenden des Reha-

Betreibers Median, Carsten Rahlfs,

verliehen. Dieser ist auch Partner

des niederländischen Finanzinves-

tors und Median-Eigentümers

Waterland. Darüber sprach Daniel

Behruzi mit Markus Krost, Vor-

standsmitglied der Aktion Arbeits-

unrecht.

¿? Warum haben sich die

Aktionen am »Schwarzen Freitag«

gegen Median gerichtet?

Bei einer Online-Abstimmung

hat sich die große Mehrheit dafür

ausgesprochen, den Reha-Konzern

aufs Korn zu nehmen. Denn Median

zeichnet sich seit Jahren durch

einen skrupellosen Umgang mit

Betriebsräten und Gewerkschaften

aus. So wurde beispielsweise

Roland Thomae, Betriebsratsvorsit-

zender der Median-Quellenhof-

kliniken in Bad Oyenhausen, jahre-

lang drangsaliert. Sogar Privat- 

detektive wurden eingesetzt, um

ihn und seine Familie zu bespitzeln

und einzuschüchtern. Im vergan-

genen Herbst wurde Thomae

schließlich gegen seinen Willen

zwangsverrentet. 

Auch gegenüber der Gewerk-

schaft gibt der private Reha-Kon-

zern den Hardliner: Tarifverhand-

lungen mit ver.di werden grund- 

sätzlich verweigert. Dazu passt die

in diesem Jahr erfolgte Schließung

der Weser-Klinik in Bad Oyen-

hausen: Da wurde nach unserer

Meinung eine wirtschaftlich trag-

fähige Einrichtung geschlossen,

um an einer kämpferischen Beleg-

schaft ein Exempel zu statuieren. 

Übrigens weigert sich Median,

das Gebäude an den Konkurrenten

Maternus zu verkaufen und damit

einen Weiterbetrieb zu ermög-

lichen.

¿? Sie haben eine Online-Petition

an die Deutsche Rentenversiche-

rung gestartet mit der Forderung,

die Auftragsvergabe an Median zu

überprüfen.

Wir wollen, dass die Rentenver-

sicherungen als wichtige Kosten-

träger einen fairen Umgang mit

Beschäftigten bei Median einfor-

dern. Schließlich verwalten sie

Geld der Solidargemeinschaft.

Methoden des Union Busting – der

systematischen Bekämpfung von

Gewerkschaften und aktiven Be-

schäftigten – macht Menschen

krank. Mit Median finanziert die

Deutsche Rentenversicherung also

einen Konzern, der kranke Be-

schäftigte und damit Reha-Fälle

produziert. Darauf wollen wir hin-

weisen.

¿? Was genau ist die Aktion

Arbeitsunrecht eigentlich?

Ein »Verein zur Förderung von

Demokratie in Wirtschaft und Be-

trieb«, so steht es in der Satzung.

Zum einen weisen wir auf Union

Busting hin, mit öffentlichkeits-

wirksamen Aktionen oder auch

mit Studien. Zum anderen unter-

stützen wir Betriebsräte und Ge-

werkschafter durch strategische

Beratung dabei, in diesen Ausein-

andersetzungen zu bestehen. �

Median: Arbeitsunrecht e.V. protestiert gegen
Profitgier, Lohndumping und Union Busting 

Vor dem Waterland-Büro in Düsseldorf
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Beitrag zum »Schwarzen Freitag« 

�https://arbeitsunrecht.de/aktionstag-schwarzer-freitag-erfolgreich/

Online-Petition an die Deutsche Rentenversicherung 

�https://arbeitsunrecht.de/kampagnen/median
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und Median siehe

auch Infodienst 

75, S. 20ff.,

74, S. 12ff.,

73, S. 28ff.,

72, S. 26ff.,

71, S. 30f.,

70, S. 25f.,

69, S. 30ff.,

68, S. 23,

67, S. 36ff.,

66, S. 19,

65, S. 28f. und

64, S. 34f.

In Bad Oeynhausen, Frankfurt/M. und Gyhum beteiligten sich auch ver .dianerInnen
am »Schwarzen Freitag«

Gyhum (Nds.)
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Frankfurt/M.: Protest vor der Beiten Burkhardt Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,
der »Hauskanzlei« von Median
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Bekämpfung von Union-Busting-Bazillen und Lohndumping-Viren in Bad Oeynhausen (NRW)

ZG Zentrum Gesundheit
GmbH (10 Augenärztliche
MVZ in Niedersachsen und

Bremen)

Eye Clinic Holding 
GmbH (Düsseldorf)

ZG Dialyse GmbH

Eyesurgeryco B.V. (NL)

VivaNeo Holding
(Schweiz)

VivaNeo Deutschland
GmbH

10 IVF-Kliniken und MVZ
in Deutschland 

(Berlin, Düsseldorf, Frank-
furt/M., Wiesbaden),

Österreich, Niederlande
und Dänemark

Fertilityco B.V. (NL)

Waterland Private Equity Investments B.V. (Bussum, Niederlande)

Remedco 
Holding B.V. (NL)

Remedco I B.V. (NL)

Theraco
Holding B.V. (NL)

Acute I B.V. (NL)

Acute
Holding B.V. (NL)

Median Unternehmens-
gruppe B.V. & Co. KG

Acuteco Holding 
GmbH & Co. KG

zahlreiche einzelne 
Klinikgesellschaften

AHG AG

Atos-Kliniken München
und Heidelberg, Ortho-

pädische Klinik Braunfels,
Starmed-Klinik München 

zahlreiche einzelne 
Klinikgesellschaften

Waterland-Portfolio im deutschen Gesundheitswesen (soweit bekannt)
(stark vereinfachte Übersicht, Stand Februar 2017)

5,1%

5,1%

MPT

Medical
Properties

Trust

vermutete Beziehung
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Der private Krankenhauskonzern

Ameos geht neue Wege bei Aus-

gliederung und Tarifflucht: Wie im

letzten Infodienst berichtet, sind

ausgegliederte Pflegekräfte, die

bis dato als Leiharbeiter/innen

beschäftigt waren, jetzt über

»Gemeinsame Betriebe« in die

Muttereinrichtungen integriert.

Damit sind die Kolleg/innen 

tarifrechtlich immer noch verschie-

den gestellt, weil sie zu verschie-

denen Unternehmen der Ameos-

Gruppe gehören, die unterschied- 

liche oder keine Tarifverträge

haben. Die Tarifflucht setzt sich

also fort.

Die positive Seite ist jedoch: 

Die Beschäftigten haben an jedem

Standort, an dem ein »gemein-

samer Betrieb« besteht, ein Recht

auf eine gemeinsame Interessen-

vertretung. 

In einigen Standorten, überwie-

gend in der Ameos-Region Ost,

werden die Kolleg/innen bis zur

regulären Neuwahl im Frühjahr

2018 durch die bestehenden Be-

triebsräte vertreten. 

In Halberstadt war eine Neuwahl

ohnehin notwendig, weil mehrere

Mitglieder des Betriebsrates aus-

geschieden waren. 

In anderen Standorten werden

Anfang März 2017 vorgezogene

Neuwahlen durchgeführt, so u.a.

in Hildesheim und Osnabrück. 

In den betroffenen Betrieben in

Schleswig-Holstein gibt es eine Be-

triebsvereinbarung dazu, in ande-

ren ist das Verfahren noch in der

Schwebe. 

währt hatte. Außerdem lassen sich

über diese Konstruktion Ertrag-

steuern und durch die 5,1%-Betei-

ligung Grunderwerbsteuern sparen. 

Welchen Anteil ein Immobilien-

verkauf an einem gesamten Ver-

kauf haben kann, zeigt das Bei-

spiel Median: Rund 1.000 Mio.

Euro soll Waterland für Median

bezahlt haben (schrieb u.a. das

Handelsblatt). Davon hat MPT

rund 812 Mio. Euro übernom-

men.* 

Für MPT hat sich Deutschland

durch die Waterland-Geschäfte zu

einem wichtigen Markt entwickelt. 

War RHM 2013 noch die erste

MPT-Aktivität außerhalb der USA,

nennt MPT mit Stand 30. Septem-

ber 2016 folgende Zahlen: 

19,1% des insgesamt angelegten

Kapitals und 18,8% des Umsatzes

liegen in Deutschland. Median

werden 14,6% des angelegten

Kapitals und 18,1% des Umsatzes

zugerechnet (Q3 2016). �
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Medical Properties Trust, Inc.

(Alabama, USA) ist eine »Kapital-

sammelstelle«, die ähnlich wie

Private-Equity-Fonds funktioniert,

aber das von Anlegern einge-

sammelte Geld ausschließlich 

in Immobilien investiert (»Real

Estate Investment Trust« (REIT)). 

MPT hat sich auf Gesundheits-

immobilien spezialisiert und ins-

gesamt über 7,2 Mrd. US-Dollar

Kapital angelegt (Q3 2016).

Das Geschäftsmodell besteht im

wesentlichen aus sog. »Sale-and-

Lease-back«-Aktivitäten. Hierbei

werden Immobilien gekauft und

an den Verkäufer zurückvermietet. 

Waterland hatte zuerst 2013 

die von RHM mit übernommenen

Immobilien an MPT verkauft und

wiederholte dieses Vorgehen mit

den Median- und AHG-Immobilien.

Die Vorteile liegen auf der Hand:

Waterland muss durch den Ver-

kauf weniger eigenes Geld inves-

tieren. Weitere Erleichterung

verschafften Kredite, die MPT ge-

Diese und weitere Infos zu MPT gibt es unter 

�http://www.medicalpropertiestrust.com/

Zu RHM und Median siehe vor allem den MPT Annual Report 2015, 

S. 24-27 und 53 sowie den MPT Annual Report 2014, S. 12-15 und 48.

�Alle Geschäfts- und Quartalsberichte findet ihr unter

http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=185765&p=irol-reportsannual

Zur Funktionsweise

von Private-Equity-

Unternehmen 

siehe Infodienst 75,

S. 20f.

Real Estate =

Grundbesitz,

Immobilie

Q3 = Veröffent-

lichung der Ge-

schäftszahlen im

dritten Quartal

eines Jahres

* MPT-Presse-

mitteilung vom

16.12.2014: 880

Mio. US-Dollar

Kaufpreis für die

Median-Immobi-

lien (umgerechnet

nach damaligem

Wechselkurs 

1 Euro = 1,0835

US-Dollar)
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»Gemeinsame Betriebe« bei Ameos: 
Schatten und Licht 

Siehe Infodienst

75, S. 27f.
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»Wir sehen viele positive Seiten

einer Neuwahl jetzt«, sagt Michael

Krömker, Betriebsratsvorsitzender

in Osnabrück. »Das gibt uns die

Möglichkeit, die Kolleg/innen aus

den bisherigen Leiharbeitsfirmen,

mit denen wir sowieso täglich zu-

sammenarbeiten, jetzt auch in den

Betriebsrat zu integrieren – denn

sie haben jetzt auch das Recht, zu

kandidieren und sich in den Be-

triebsrat wählen zu lassen. 

Damit können wir gemeinsam

alle betrieblichen Fragen bearbei-

ten. Unsere ver.di-Listen stehen

dafür, Kolleg/innen aus beiden

Unternehmen in den Betriebsrat

zu wählen und unsere Interessen

zusammen zu vertreten. Denn im

Arbeitsalltag gibt es keinen Unter-

schied. 

Deshalb ist es wichtig, dass wir

auch gewerkschaftlich die Frage

der tariflichen Gleichstellung an-

gehen. Es macht keinen Sinn, über

Fachkräftemangel zu klagen und

gleichzeitig einen großen Teil der

Kolleg/innen, gerade die jüngeren,

weit unter Tarif zu bezahlen und

bei Altersversorgung, Urlaub und

anderen Arbeitsbedingungen zu

benachteiligen.«

Sobald die neuen Betriebsräte

gebildet sind, werden sie die

Gründung von Gesamtbetriebs-

räten in den verschiedenen

Ameos-Regionen angehen. Damit

ist eine Vernetzung über das ein-

zelne Haus hinaus möglich. �

Gisela Neunhöffer, ver.di-

Bundesverwaltung
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Die ver.di-Mitglieder der Kliniken

Schmieder haben eine neue Tarif-

kommission gewählt mit Mit-

gliedern aus den Standorten

Gailingen, Allensbach, Konstanz,

Stuttgart und Heidelberg. 

Die Kliniken Schmieder bauen

und benötigen neue Fachkräfte für

die Erweiterung, z.B am Standort

Heidelberg. In diese Phase fällt die

diesjährige Lohnrunde. ver.di war

mit der abgebildeten Postkarte in

den Kliniken präsent, erinnerte 

an die Tariferhöhung um 2% ab

1.1.2017, die noch aus der letzten

Tarifrunde* resultierte. Mit dem

Abschluss war die Schere zum

TVöD geschlossen worden. 

Die Mitglieder diskutieren die

Lohnforderung und sind fest ent-

schlossen, noch stärker zu wer-

den. Aus den Empfehlungen der

Mitglieder aus den fünf Stand-

orten wird die Tarifkommission 

im Februar eine gemeinsame

Forderung erarbeiten und be-

schließen. �

Silke Hansen, ver.di Baden-

Württemberg

Kliniken Schmieder: Tarifauftakt 2017

Stichworte

Die Kliniken Schmieder (Stiftung & Co.) KG, Hauptverwaltung

in Allensbach, betreibt mit etwa 1.800 Beschäftigen fünf Neuro-

logische Fach- und Rehabilitationskliniken und eine Tagesklinik

in Baden-Württemberg mit insgesamt etwa 1.100 Betten/Plätzen

(www.kliniken-schmieder.de). �JA
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* siehe Infodienst

69, S. 21
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¿? Das Bundesgesundheitsminis-

terium hat Ende Oktober 2016

Eckpunkte für eine Novellierung

der Psychotherapie-Ausbildung vor-

gelegt. Kommt das überraschend?

Nein, im Gegenteil, das war

überfällig. Über die Reform des

Psychotherapeutengesetzes wird

seit weit mehr als zehn Jahren

öffentlich nachgedacht. ver.di hat

2006 das erste Mal Anforderun-

gen an eine Reform der Psycho-

therapieausbildung publiziert.

Erstmals hat das Bundesgesund-

heitsministerium mit den nun vor-

liegenden Eckpunkten seine politi-

schen Vorstellungen konkretisiert.

Eigentlich war die Reform für

diese Legislatur vorgesehen, daher

hatten wir mit einem Referenten-

entwurf und nicht nur mit Eck-

punkten gerechnet. Leider wird 

es mit dem neuen Gesetz in dieser

Wahlperiode wohl jetzt nichts mehr.

¿? Warum ist die Reform nötig?

Unter anderem müssen die

Zugangsberechtigungen zum

Studium, die Finanzierung der

Ausbildung – insbesondere der

praktischen Tätigkeit – sowie 

die Struktur des Psychotherapie-

studiums geklärt werden. Vor

allem muss es endlich klare Regeln

zur Vergütung und zum Status der

Psychotherapeut/innen in Ausbil-

dung (PiA) während der prakti-

schen Tätigkeit geben. Die PiA

haben das mit Protestaktionen

immer wieder eingefordert. ver.di

hat sich daran stets beteiligt.

¿? Psychotherapeut/innen sollen

ihren Beruf künftig in einer Direkt-

ausbildung erlernen. Was bedeutet

das?

Bislang folgt auf ein Studium 

der Psychologie eine mehrjährige

Ausbildung in Psychotherapie.

Direktausbildung heißt, dass es

stattdessen nun ein konzentriertes

Psychotherapiestudium von An-

fang an geben soll. Dieses soll sich

nach den Vorstellungen des Minis-

teriums an die Struktur anderer

Heilberufe, insbesondere des

Medizinstudiums annähern. 

ver.di tritt dafür ein, dass sich

eine Weiterbildung zum Fach-

psychotherapeuten an das

Studium anschließt, die wie bei

Ärztinnen und Ärzten tariflich an-

gemessen vergütet wird. Bislang

haben Psychotherapeut/innen in

Ausbildung nämlich keinen Ver-

gütungsanspruch, bei der prakti-

schen Tätigkeit handelt es sich um

eine rechtlich ungeregelte Grau-

zone. Das ist unhaltbar. Dies sind

Akademiker/innen, die über viele

Jahre unbezahlt oder unterbezahlt

in den Kliniken arbeiten, obwohl

sie in den Behandlungsablauf

zumeist ebenso verantwortlich

eingebunden sind wie Assistenz-

ärztinnen und -ärzte.

¿? Das neue Studium soll prakti-

sche Tätigkeiten im Umfang von

mindestens 2.300 Stunden be-

inhalten. Wie beurteilst du diesen

Plan?

Das hat auch viele Fachleute er-

staunt. Damit soll der praktische

Anteil des zehnsemestrigen Studi-

ums fast so groß werden wie der

theoretische. Eigentlich ist das 

in diesem Fall eine gute Heran-

gehensweise. Aber: Das Studium

sollte weiterhin ein wissenschaft-

liches sein, denn Psychotherapie

braucht viel begleitende For-

schung. Und die praktische Ausbil-

dung muss leistbar sein. Womög-

lich drohen hier Engpässe, die wir

im Blick behalten müssen. Es muss

zudem genug Geld eingeplant wer-

den und die Studierbarkeit muss

gewährleistet sein.

¿? Wie kann in den praktischen

Teilen eine gute Ausbildungs-

qualität gesichert werden?

Das ist für ver.di ein ganz wich-

tiger Punkt. Die Psychotherapie-

abteilungen der Universitäten

brauchen viel Fachpersonal, also

approbierte, klinisch erfahrene

Psychotherapeut/innen für den

Erwachsenen- sowie den Kinder-

und Jugendbereich, die Lehre,

Anleitung wie auch Supervision

gewährleisten können. Das muss 

– anders als im jetzigen Psycho-

logiestudium – in dem Psycho-

therapiestudium eher engmaschig

laufen. Das heißt: sehr kleine

Seminare oder auch Eins-zu-Eins-

Betreuung (Mentoring). 

Die begleitete psychotherapeuti-

sche Arbeit mit Patient/innen, 

wie sie nach dem Eckpunktepapier

schon in ersten Zügen für das

Masterstudium geplant wird, be-

darf eines besonderen Vertrauens-

schutzes. Die »richtige« Patienten-

behandlung erfolgt dann in der

Infodienst Krankenhäuser Nr. 76 � März 2017

Berufspolitik

Psychotherapie-Ausbildung: 
»Reform ist überfällig«

Zur Situation 

der PiA siehe

auch Infodienst 

69, S. 39,

62, S. 41f.,

56, S. 13,

54, S. 29,

49, S. 46-48,

42, S. 25 und

38, S. 29

�34

Die Psychotherapie-Ausbildung soll neu gestaltet wer den. 

ver.di fordert unter anderem klare Regeln und angemessene

Bezahlung in der praktischen Tätigkeit. 

Ein Gespräch mit Klaus Thomsen, Spr echer der ver.di-Bundes-

fachkommission Psychologische Psychotherapeut/innen und

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut/innen (PP/KJP).
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Weiterbildung. In beiden Fällen

müssen Schutzrechte und Stan-

dards geregelt und gewährleistet

werden.

¿? Wird es auch künftig mög-

lichst breite Zugangswege zur

Ausbildung geben?

Wir hoffen das. Patient/innen

haben verständlicherweise hohe

Erwartungen daran, dass Psycho-

therapeut/innen eine gewisse

Lebenserfahrung mitbringen. Die

ver.di-Fachkommission hat daher

schon immer gefordert, dass

gegenüber Quereinsteiger/innen

aus anderen, akademisch ver-

wandten Studiengängen nicht zu

hohe Hürden aufgebaut werden.

Da der Beruf sehr beliebt ist, wird

es wohl weiterhin einen hohen

Numerus Clausus geben. Das

allein garantiert aber noch keine

Eignung für den Beruf. Wir brau-

chen daher eine durchlässige

Psychotherapieausbildung.

¿? Wer soll die Ausbildung

künftig finanzieren?

Der Staat steht in der Pflicht.

Psychotherapeut/innen werden für

das gemeinschaftliche Gesund-

heitswesen ausgebildet. Das darf –

anders als derzeit – keine Privat-

angelegenheit der angehenden

Psychotherapeut/innen sein. Heute

müssen sie nach dem Studium die

Ausbildungskosten von 30.000

Euro und mehr allein tragen. Und

sie arbeiten in der praktischen

Ausbildungsphase nicht selten jah-

relang ohne Vertrag und Gehalt.

Dieser Skandal gehört schleunigst

beendet.

¿? Die Kosten der neuen Ausbil-

dung sollen teilweise durch eine

Umschichtung von Mitteln aus

dem Psychologiestudium gedeckt

werden. Was hältst du davon?

Psychologie darf nicht zum

Orchideenfach werden. Psycholog/

innen werden in vielen Bereichen

unserer Gesellschaft gebraucht.

Und die heutigen Lehrstuhlinha-

ber/innen, auch in der klinischen

Psychologie, können nicht einfach

»umgepolt« werden. Ein wirtschaft-

liches Ausspielen von Psychothera-

pie gegen andere Fächer wäre

unseriös. Die in den Eckpunkten

errechneten Kosten erscheinen

uns allerdings nicht schlüssig. Das

Ministerium muss eine transpa-

rente und realistische Kostenrech-

nung vorlegen.

¿? Die Eckpunkte aus dem Ge-

sundheitsministeriums umfassen

nur die Ausbildung. Die Frage der

Weiterbildung wird nur kurz er-

wähnt. Ein Problem?

Klar. Wir wüssten schon jetzt

gern, wie es nach Master und

Staatsexamen weitergeht. Auch

dafür muss in Kliniken, Praxen und

Beratungsstellen genug Fachperso-

nal als Ausbilder/innen und Super-

visor/innen zur Verfügung stehen.

Zudem müssen die Psychothera-

peut/innen in der Weiterbildung

für ihre Arbeit anständig bezahlt

werden.

¿? Wie sollte die Weiterbildung

grundsätzlich gestaltet sein?

Um den theoretischen Weiterbil-

dungsteil machen wir uns weniger

Sorgen. Wir brauchen aber hoch-

qualifizierte Mentor/innen, die den

Psychotherapeut/innen in der

Weiterbildung die praktische Be-

handlung von komplex erkrankten

Menschen beibringen. Es braucht

engmaschige Anleitung und

Supervision. Niemand möchte mit

seinem Leiden zum Experimentier-

fall werden. Die Weiterbildung

muss zudem in einem gesicherten

arbeits- und sozialversicherungs-

rechtlichen Status erfolgen – also

im Angestelltenverhältnis. Und:

Die Weiterbildung muss der Be-

rufsqualifikation entsprechend be-

zahlt werden. Grundsätzlich muss

Zeit für Weiterbildung als Arbeits-

zeit gelten.

¿? Wie will sich die ver.di-

Fachkommission in die weiteren

Diskussionen einbringen?

Das Thema hatte für uns schon

immer einen hohen Stellenwert –

siehe unsere vielen Veröffent-

lichungen. Unserer Einschätzung

nach zielt die derzeitige Ausbil-

dung zu sehr auf eine spätere

Tätigkeit in der niedergelassenen

Praxis. Fast die Hälfte der Psycho-

therapeut/innen arbeitet jedoch

als Angestellte im Team mit Kol-

leg/innen aus anderen Gesund-

heitsberufen – ihr Anteil dürfte in

Zukunft noch steigen. Ein Problem

ist, dass es für die hochqualifizier-

ten Psychotherapeut/innen im

Gesundheitswesen zu wenige Auf-

stiegsmöglichkeiten gibt.

Zudem muss die Aus- und

Weiterbildung von Psychothera-

peut/innen den gesellschaftlichen

Notwendigkeiten stärker gerecht

werden. Stichwort ist die zuneh-

mende Arbeitsunfähigkeit auf-

grund psychischer Erkrankungen.

Die Belastungen im Arbeitsleben

wachsen. Psychotherapeut/innen

müssen das erkennen und bei

ihrer Arbeit berücksichtigen. Denn

Psychotherapie dient nicht der An-

passung, sondern der Stärkung

der Erkrankten, damit sie Selbst-

verantwortung wiedergewinnen

und Kompetenzen erlangen, um

an der Veränderung krankmachen-

der Bedingungen zu arbeiten. �
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Aktuelle Infos immer unter � www.psychiatrie.verdi.de

   KID 76  19.02.2017  20:35 Uhr  Seite 35



Infodienst Krankenhäuser Nr. 76 � März 2017

Berufspolitik

�36

Pflegeberufekammer

Schleswig-Holstein: 

Wie geht es weiter?

Auch ver.di Nord war und ist

gegen die Errichtung von Pflege-

kammern. Die Begründung findet

ihr im entsprechenden Beschluss

des ver.di-Bundeskongresses 2015. 

Doch nun ist es politisch ent-

schieden: Die Pflegeberufekammer

(PBK) in Schleswig-Holstein kommt. 

Unsere Positionen vertreten wir

offensiv kritisch. Schließlich orga-

nisiert ver.di von allen Verbänden

die meisten aller Pflegenden. 

Wer die PBK so will, wie die in

ver.di organisierten Pflegekräfte

sich das vorstellen, muss jetzt mit-

gestalten. Die Voraussetzungen

sind gut. Immerhin: Man spricht

mit ver.di. Wir sind mit zwei kriti-

schen ver.di-Mitgliedern im Errich-

tungsausschuss vertreten, sogar

bis in den Vorstand des Errich-

tungsausschusses hinein. 

Der Errichtungsausschuss hat

inzwischen ein Büro in Neumüns-

ter und eine Internetseite einge-

richtet. 

Die Registrierung: Zurzeit gibt es

rund 400 freiwillige Registrierun-

gen. Die Arbeitgeber sind stufen-

weise aufgefordert worden, ihre

examinierten Pflegekräfte zu be-

nennen. Wenn eine hinreichende

Anzahl benannt ist, werden die

KollegInnen direkt vom Errich-

tungsausschuss angeschrieben. 

Wichtig: Die Arbeitgeber über-

mitteln nur die Namen, aber keine

Registrierungen. Jeder muss sich

selbst registrieren lassen. Daten-

schutzrechtlich ist trotz unserer

Bedenken nach derzeitigem

Kenntnisstand alles okay.

Die Planungen zur Kammerwahl

mit 40 Plätzen laufen. Man wird

nicht warten, bis alle registriert

sind. Wählen und gewählt werden

dürfen aber nur registrierte Pflege-

kräfte. Planungshorizont ist der

Dezember 2017. Die Wahlverord-

nung ist voraussichtlich Ende

Februar fertig. Sie wird vom Minis-

terium in Kooperation mit dem

Errichtungsausschuss entwickelt. 

Gewählt wird in drei Berufs-

gruppen (examinierte Altenpflege-,

Krankenpflege-, Kinderkranken-

pflegekräfte) nach Anteil der Be-

schäftigten. Für alle drei Bereiche

wird ver.di KandidatInnen auf-

stellen.

Völlig unklar ist die Freistellung

der zu Wählenden. Im Gegensatz

zu anderen »staatlichen« Ämtern

(z.B. ehrenamtliche Richter, Wahl-

helferInnen) fehlt hier jede recht-

liche Grundlage. 

ver.di Nord will auch dafür eine

Lösung über Tarifverhandlungen

erreichen und u.a. sowohl Freistel-

lung als auch die Übernahme des

Pflegekammerbeitrags* fordern. �

Sabine Daß, ver.di Nord 

Pflegekammer in Niedersachsen

wird eingerichtet

Der niedersächsische Landtag

hat in seiner Sitzung im Dezember

die Einrichtung einer Pflegekam-

mer beschlossen. Im Vorfeld haben

wir uns lange und erbittert gegen

die Errichtung einer Pflegekammer

gewehrt, weil wir der Auffassung

sind, dass eine Pflegekammer die

Probleme in den Pflegeberufen

nicht lösen kann und wird. 

Zahlreiche Gespräche mit Abge-

ordneten und fast 15.000 Unter-

schriften gegen die Pflegekammer

haben die rot-grüne Landes-

regierung jedoch nicht von dem

eingeschlagenen Kurs abbringen

können.

Im ver.di-Landesfachbereich

wurde bereits im letzten Jahr eine

Arbeitsgruppe gebildet, die die

Errichtung der Pflegekammer kri-

tisch begleiten wird. Dazu gehört

auch, dass ver.di-Mitglieder für

den ab März durch die Landes-

regierung eingesetzten Errich-

tungsausschuss benannt wurden.

Der Errichtungsausschuss hat die

Aufgabe, innerhalb eines Jahres

die notwendigen Vorarbeiten zu

leisten, damit im März 2018 die

Pflegekammer ihre Arbeit auf-

nehmen kann. 

Wir werden uns daran konstruk-

tiv beteiligen und unter anderem

ein Augenmerk auf die Wahl 

zur Kammerversammlung legen. 

Denn eins ist jetzt schon klar: Die

Themen der Pflegekräfte werden

in der Pflegekammer nur Gehör

finden, wenn es eine starke ge-

werkschaftliche Vertretung gibt. 

Darüber hinaus werden wir

unsere ver.di-Mitglieder weiterhin

rechtlich unterstützen. Individuelle

Rechtsfragen können dabei jedoch

erst geklärt werden, wenn die

Kammer gewählt wurde und die

Satzung und die Beitragsordnung

verabschiedet wurden. Die Erfah-

rungen aus Rheinland-Pfalz und

Schleswig-Holstein sind dabei

hilfreich und fließen in die Diskus-

sionen ein. �

Aysun Tutkunkardes, ver.di

Niedersachsen-Bremen

Pflegekammern in Schleswig-Holstein 
und Niedersachsen

Siehe dazu 

Infodienst 72, 

S. 36-40

Mehr Infos zu Pflegekammern findet ihr unter 

�http://gesundheit-soziales.verdi.de/themen/pflegekammern

Den Beschluss des ver.di-Bundeskongresses findet

ihr unter dem Kurzlink 

�http://tinyURL.com/verdiBeschlussF085

Die Internetseite des PBK-Erichtungsausschusses 

in Schleswig-Holstein lautet 

�www.pflegeberufekammer-sh.de 

* Im Haustarifvertrag der Universitätsmedizin Mainz (Rheinland-

Pfalz) konnte ver.di die Übernahme des Pflegekammerbeitrags

durch den Arbeitgeber durchsetzen.
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BAG-Entscheidung: BR-Tätigkeit und Einhaltung
der Ruhezeit (§ 5 ArbZG)

ver.di bekräftigt Forderung nach Erhalt 
der Mitbestimmung im Aufsichtsrat

Das Handelsblatt formulierte am

24. Januar 2017 anlässlich einer

mündlichen Verhandlung vor dem

EuGH: »Der Europäische Gerichts-

hof verhandelt über die Klage

eines Tui-Aktionärs, der vorgibt,

für Arbeitnehmerrechte zu kämp-

fen. Doch darin sehen Beobachter

eine List. Der Fall kann die Be-

setzung von Aufsichtsräten ver-

ändern. […] 

Der Investor gibt vor, für die

Rechte von Arbeitnehmern zu

kämpfen. Seine wahre Natur, so

argwöhnt nicht nur der Deutsche

Gewerkschaftsbund (DGB), liege

aber unter dem tarnenden Fell

verborgen: In Wahrheit gehe es

dem Berliner nämlich darum, 

die deutsche Mitbestimmung zu

schleifen.« �

Dazu ver.di: 

Wir sind zuversichtlich, dass die

deutsche Mitbestimmung dem

Europarecht Stand halten wird.

»Der Versuch, die Mitbestimmung

über den Luxemburger Umweg

auszuhebeln, wird den Gegnern

nicht gelingen, denn die deut-

schen Regelungen sind unions-

rechtskonform«, betonte ver.di-

Bundesvorstandsmitglied Gabriele

Gröschl-Bahr. Die Mitbestimmung

mit ihrer 40-jährigen Erfolgs-

geschichte ist im Interesse von

Unternehmen und Beschäftigten

gleichermaßen.

Im Verfahren Erzberger ./. TUI AG

war im Verlauf der mündlichen

Verhandlung zuvor deutlich ge-

worden, dass die Richter des

obersten europäischen Gerichts

den Vorwurf der Diskriminierung

ausländischer Beschäftigter durch

die Zusammensetzung des Auf-

sichtsrats der TUI AG nach deut-

schem Recht als zweifelhaft an-

sehen. Dies wurde von den in der

mündlichen Verhandlung stellung-

nehmenden Regierungen Deutsch-

lands, Frankreichs, Luxemburgs,

Österreichs und den Niederlanden

auch so vertreten. 

Dem Kläger geht es in dem Ver-

fahren darum, den Aufsichtsrat

des Touristikunternehmens aus-

schließlich mit Vertretern der An-

teilseigner zu besetzen.

Das Verfahren wird fortgesetzt.

Die Schlussanträge des General-

anwalts werden am 4. Mai 2017

verkündet. Mit einem Urteil wird

im Sommer gerechnet. �

Kerstin Jerchel, ver.di-Bundesver-

waltung, Bereich Mitbestimmung

Mehr Infos unter � http://www.boeckler.de/62781_62802.htm 

und � http://www.boeckler.de/106878_106884.htm

und � http://www.boeckler.de/107127_107134.htm

Ein Betriebsratsmitglied, das

zwischen zwei Nachtschichten

außerhalb seiner Arbeitszeit tags-

über an einer Betriebsratssitzung

teilzunehmen hat, ist berechtigt,

die Arbeit in der vorherigen

Nachtschicht vor dem Ende der

Schicht einzustellen, wenn nur da-

durch eine ununterbrochene Erho-

lungszeit von elf Stunden am Tag

gewährleistet ist, in der weder

Arbeitsleistung noch Betriebsrats-

tätigkeit zu erbringen ist. 

Nach § 5 Abs. 1 ArbZG ist dem

Arbeitnehmer nach Beendigung

der täglichen Arbeitszeit eine un-

unterbrochene Ruhezeit von elf

Stunden zu gewähren. Es kann da-

hinstehen, ob die Zeit der Erbrin-

gung von Betriebsratstätigkeit Ar-

beitszeit iSv. § 2 Abs. 1 ArbZG ist

und § 5 Abs. 1 ArbZG deshalb An-

wendung findet. Jedenfalls ist bei

der Beurteilung, ob dem Betriebs-

ratsmitglied in einer solchen Situa-

tion die Fortsetzung der Arbeit in

der Nachtschicht wegen der be-

vorstehenden Betriebsratstätigkeit

unzumutbar ist, die Wertung des 

§ 5 Abs. 1 ArbZG zu berücksich-

tigen.

Der Kläger ist Mitglied des im

Betrieb der Beklagten gebildeten

Betriebsrats und arbeitet im Drei-

schichtbetrieb. Er war in der Nacht

vom 16. Juli auf den 17. Juli 2013

für die Nachtschicht von 22:00

Uhr bis 6:00 Uhr bei einer Pause

von 2:30 Uhr bis 3:00 Uhr einge-

teilt. Am 17. Juli 2013 nahm der

Kläger von 13:00 Uhr bis 15:30

Uhr an einer Betriebsratssitzung

teil. Mit Rücksicht auf diese

Betriebsratssitzung stellte er in 

der vorherigen Nachtschicht seine

Arbeit um 2:30 Uhr ein. 

Ihm wurde für diese Nacht-

schicht von der Beklagten nur der

Zeitraum bis 3:00 Uhr und von

5:00 Uhr bis 6:00 Uhr auf seinem

Arbeitszeitkonto gutgeschrieben. 

Mit der vorliegenden Klage hat

der Kläger ua. die Gutschrift der

beiden weiteren Stunden von �
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3:00 Uhr bis 5:00 Uhr verlangt.

Die Klage hatte vor dem Siebten

Senat des Bundesarbeitsgerichts –

ebenso wie zuvor beim Landes-

arbeitsgericht – Erfolg.

Nach § 37 Abs. 2 BetrVG sind

Mitglieder des Betriebsrats auch

dann von ihrer beruflichen Tätig-

keit ohne Minderung ihres Ar-

beitsentgelts zu befreien, wenn

eine außerhalb der Arbeitszeit

liegende erforderliche Betriebs-

ratstätigkeit die Arbeitsleistung

unmöglich oder unzumutbar ge-

macht hat. Vorliegend war dem

Kläger die Erbringung der Arbeits-

leistung am 17. Juli 2013 jeden-

falls ab 3:00 Uhr wegen der um

13:00 Uhr beginnenden Betriebs-

ratssitzung unzumutbar, weil ihm

bei Fortsetzung seiner Arbeit zwi-

schen den Arbeitsschichten keine

durchgehende Erholungszeit von

elf Stunden zur Verfügung gestan-

den hätte. 

Über eine weitere Klageforde-

rung konnte der Senat nicht ab-

schließend entscheiden. Insoweit

wurde die Sache an das Landes-

arbeitsgericht zurückverwiesen. �

Bundesarbeitsgericht, Presse-

mitteilung Nr. 1/17 vom 18. Januar

2017

� BAG-Urteil vom 18. Januar 2017 

– 7 AZR 224/15 

� Vorinstanz: Landesarbeitsgericht

Hamm, Urteil vom 20. Februar

2015 – 13 Sa 1386/14 
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BAG: Mitbestimmung des Betriebsrats 
beim Facebook-Auftritt des Arbeitgebers

Der erste Senat des Bundesarbeitsgerichts hat im

Dezember 2016 entschieden, dass der Betriebsrat ein

Mitbestimmungsrecht beim Facebook-Auftritt des

Arbeitgebers hat. Das BAG entschied damit erstmals

zu Mitbestimmungsrechten des Betriebsrates in Hin-

blick auf soziale Netzwerke. Dazu die BAG-Presse-

mitteilung Nr. 64/16 vom 13. Dezember 2016:

»Ermöglicht der Arbeitgeber auf seiner Facebook-

Seite für andere Facebook-Nutzer die Veröffent-

lichung von sogenannten Besucher-Beiträgen

(Postings), die sich nach ihrem Inhalt auf das Ver-

halten oder die Leistung einzelner Beschäftigter

beziehen, unterliegt die Ausgestaltung dieser Funk-

tion der Mitbestimmung des Betriebsrats. 

Die Arbeitgeberin ist das herrschende Unternehmen

eines Konzerns, der Blutspendedienste betreibt. Bei

den Blutspendeterminen sind ein oder mehrere Ärzte

sowie bis zu sieben weitere Beschäftigte tätig. Sie

tragen Namensschilder. Im April 2013 richtete die

Arbeitgeberin bei Facebook eine Seite für konzern-

weites Marketing ein. Bei Facebook registrierte Nut-

zer können dort Postings einstellen. 

Nachdem sich Nutzer darin zum Verhalten von Ar-

beitnehmern geäußert hatten, machte der Konzern-

betriebsrat geltend, die Einrichtung und der Betrieb

der Facebook-Seite sei mitbestimmungspflichtig. Die

Arbeitgeberin könne mit von Facebook bereitgestell-

ten Auswertungsmöglichkeiten die Beschäftigten

überwachen. Unabhängig davon könnten sich Nutzer

durch Postings zum Verhalten oder der Leistung von

Arbeitnehmern öffentlich äußern. Das erzeuge einen

erheblichen Überwachungsdruck. 

Die Rechtsbeschwerde des Betriebsrats gegen die

Abweisung seiner Anträge durch das Landesarbeits-

gericht hatte vor dem Ersten Senat des Bundes-

arbeitsgerichts teilweise Erfolg. 

Der Mitbestimmung unterliegt die Entscheidung

der Arbeitgeberin, Postings unmittelbar zu veröffent-

lichen. Soweit sich diese auf das Verhalten oder die

Leistung von Arbeitnehmern beziehen, führt das 

zu einer Überwachung von Arbeitnehmern durch 

eine technische Einrichtung im Sinne des § 87 Abs. 1

Nr. 6 BetrVG.« �

� BAG-Beschluss vom 13. Dezember 2016 

– 1 ABR 7/15 

� Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Düsseldorf,

Beschluss vom 12. Januar 2015 – 9 TaBV 51/14
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¿? Unter dem Schlagwort 

»Industrie 4.0« wird viel über Digi-

talisierung geredet und geschrie-

ben. Inwiefern ist das im Gesund-

heitswesen ein Thema?

Bislang konzentriert sich die

Debatte vor allem auf die Indus-

trie. Doch Digitalisierung und

»Arbeit 4.0« betreffen auch die

Dienstleistungsbranchen, inklusive

des Gesundheitswesens. Natürlich

bietet personennahe Interaktions-

arbeit – also die Arbeit direkt 

mit und am Menschen – weniger

Raum für Digitalisierung. Nichts-

destotrotz halten digitale Techno-

logien in einigen Bereichen auch

hier Einzug.

¿? In den Medien ist in diesem

Zusammenhang meist vom Pflege-

roboter die Rede.

Das wird meiner Ansicht nach

medial ziemlich aufgebauscht. Es

gibt zwar einige Versuche mit

Pflegerobotern, aber in der Breite

ist das noch lange nicht angekom-

men. Es wird sicher noch ein, zwei

Generationen dauern, bis Pflege-

roboter in größerem Stil eingesetzt

werden. 

Eine bedeutendere Rolle spielt

die Robotik hingegen in Transport

und Logistik – das in einigen

Einrichtungen allerdings schon 

seit einigen Jahren. Eine neuere

Entwicklung ist der intelligente

Pflegewagen, der autonom dort

hinfährt, wo er gebraucht wird. 

Es gibt auch Entwicklungen in

Richtung intelligenter Patienten-

lifter. Beide stecken derzeit aber

noch in den Kinderschuhen und

sind von der Serienreife weit ent-

fernt.

¿? Wo spielt Digitalisierung 

im Krankenhaus außerdem eine

Rolle?

Der aktuell wichtigste Bereich ist

die Informations- und Kommuni-

kationstechnologie – Stichwort

elektronische Patientenakte. In

Verbindung mit Smartphones und

Tablets ermöglicht diese, dass alle

relevanten Patienteninformationen

orts- und zeitunabhängig abge-

rufen und eingegeben werden

können. Die papiergestützte Do-

kumentation an den Betten dürfte

bald der Vergangenheit angehö-

ren. Hinzu kommen vernetzte

Hilfs- und Monitoringsysteme zur

Überwachung von Vitalparametern

oder auch der Mobilität von

Demenzkranken, die mit der IT

verknüpft sind und automatisch

Alarm schlagen.

¿? Wird die neue Technologie 

den Krankenhausbeschäftigten

Entlastung bringen?

Es ist schwer, diese Frage pau-

schal zu beantworten. Der Technik-

einsatz kann mehr Zeit für die

Pflege am Bett schaffen, er kann

aber auch zu Arbeitsverdichtung

führen. 

Zum Beispiel hat die elektroni-

sche Patientenakte sicherlich das

Potenzial, Zeit einzusparen, die

bislang für Dokumentation aufge-

wendet wurde. Allerdings gehen

neue Techniken häufig mit neuen

Funktionen einher. Es werden

mehr Daten generiert – die wiede-

rum eingegeben werden müssen.

Die eingesparte Zeit wird dadurch

oft wieder aufgefressen. 

Körperlich könnten zum Beispiel

intelligente Patientenlifter zur

Entlastung von Pflegekräften bei-

tragen. So weit sind die Hersteller

allerdings wie gesagt noch nicht. 

¿? Insbesondere die privaten

Krankenhauskonzerne scheinen

den Einsatz neuer Technologien 

zu forcieren, unter anderem mit

dem Ziel, so dem Fachkräftemangel

zu begegnen. Ist das erfolg-

versprechend?

Den Studien zufolge hat die

neue Technik durchaus das Poten-

zial, Arbeitskräfte zu ersetzen. Es

ist jedoch weitaus geringer als in

anderen Branchen. Zudem besteht

in der Pflege schon jetzt ein Fach-

kräftemangel. 

Es bräuchte deutlich mehr Per-

sonal, um eine qualitativ hoch-

wertige Versorgung dauerhaft zu

sichern. Der Einsatz digitaler Tech-

nologien kann vielleicht einen Teil

des bereits bestehenden Engpas-

ses ausgleichen. Dennoch müssten

zusätzliche Beschäftigte eingestellt

werden, vor allem Fachkräfte. �

»Arbeit 4.0« im Krankenhaus? 

Studie der INPUT Consulting gGmbH analysiert aktuelle Entwicklungen und ihr e Auswirkungen 

auf Beschäftigte. Ein Gespräch mit Mario Daum.

Mario Daum ist sozialwissenschaftlicher Berater bei der INPUT Consulting gGmbH

und hat im Auftrag der DAA-Stiftung Bildung und Beruf eine Studie über die 

»Digitalisierung und Technisierung der Pflege in Deutschland« erstellt, die aktuelle

Entwicklungen und ihre Folgen auf Arbeitsorganisation, Beschäftigung und Qualifi-

zierung analysiert. Das Gespräch führte Daniel Behruzi.

Zum Themen-

komplex

»Arbeiten 4.0«

siehe auch 

Infodienst 75, 

S. 42-52
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¿? Die Einführung neuer Techno-

logien ist teuer. Ein Konkurrenz-

vorteil für die großen Konzerne? 

Durchaus. Große Krankenhaus-

betreiber haben viel mehr Mög-

lichkeiten, in digitale Technik zu

investieren und diese dann flä-

chendeckend zum Einsatz zu brin-

gen als kleinere kommunale oder

freigemeinnützige Einrichtungen.

Eine moderne Infrastruktur könnte

private Kliniken attraktiver ma-

chen – nicht nur für Patientinnen

und Patienten, sondern auch im

Wettbewerb um Fachkräfte.

¿? Welche Beschäftigtengruppen

im Krankenhaus müssen wegen

der Digitalisierung am ehesten um

ihren Arbeitsplatz fürchten?

Fachkräfte in der Pflege müssen

sich wohl keine Sorgen machen.

Viele Hilfs- und Servicetätigkeiten

könnten in Zukunft hingegen von

Robotern erledigt werden. Das 

gilt beispielsweise für Transporte,

Botengänge oder das Auffüllen

der Pflegewagen mit Material und

Medikamenten. Sinnvoll wäre es,

diese Beschäftigten gezielt weiter

zu qualifizieren. Ob das aber ge-

schieht, steht auf einem anderen

Blatt.

¿? Wie ändern sich die Anforde-

rungen durch den Einsatz moderner

Technologien?

Allein die Tatsache, dass viele

Beschäftigte im Privatleben mit

Smartphones und Computern um-

gehen, reicht nicht aus. Sie müs-

sen in den spezialisierten Soft-

wareprogrammen geschult werden

und auch wissen, was zu tun ist,

wenn mal etwas nicht funktioniert. 

Es ist sinnvoll und notwendig,

die Beschäftigten bei technischen

Neuerungen von Beginn an inten-

siv einzubeziehen und bei der Um-

setzung zu begleiten. 

Eine »Digital Health Literacy«,

also Kompetenzen im Umgang mit

allen digitalen Technologien, sollte

schon in der Ausbildung verankert

werden. Doch auch im aktuell

diskutierten Pflegeberufsgesetz

kommen die Inhalte der Digitali-

sierung und Technisierung als

fester Bestandteil der Ausbildung

nicht vor.

¿? Fazit: Es besteht noch viel Auf-

klärungs- und Diskussionsbedarf?

Ja. Vor allem brauchen wir eine

grundsätzliche gesellschaftliche

Debatte darüber, was uns die

Pflege wert ist und wie sie organi-

siert sein soll. Digitale Technolo-

gien sollten die medizinische und

pflegerische Versorgung unterstüt-

zen, nicht die menschliche Für-

sorge ersetzen. 

Ihr Einsatz sollte nicht allein dar-

auf abzielen, die Effizienz zu stei-

gern und die Kosten zu senken.

Der Patient muss wieder stärker

ins Zentrum rücken – auch und

gerade vor dem Hintergrund der

Digitalisierung. �

Die Studie »Digitalisierung und Technisierung der Pflege in Deutschland«

erscheint kurz nach Redaktionsschluss dieses Infodienstes und steht dann 

zum Download bereit unter �http://www.input-consulting.com
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Weißbuch »Arbeiten 4.0« 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales schrieb Ende

November: Unter dem Titel »Arbeiten 4.0« haben wir Fragen zur Arbeit

von morgen in einem Grünbuch aufgeworfen und in einem breiten

gesellschaftlichen Dialog diskutiert. Mit den Expertinnen und Experten

der Sozialpartner, Verbände, Unternehmen und Wissenschaft. Mit den

Bürgerinnen und Bürgern. 

Wer ein Grünbuch mit Fragen schreibt, muss auch ein Weißbuch mit

Antworten vorlegen. Mit dem Weißbuch (234 Seiten) fassen wir unsere

Schlussfolgerungen aus dem Dialog »Arbeiten 4.0« zusammen. Wir

möchten damit eine breitere gesellschaftliche Debatte dokumentieren

und innerhalb der Bundesregierung sowie darüber hinaus einen Impuls

zur gesellschaftlichen Gestaltung der Zukunft der Arbeit setzen. �

�http://www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/a883-weissbuch.html

Lothar Schröder 

Die digitale Treppe. Wie die Digitalisierung unsere Arbeit verändert

und wie wir damit umgehen

208 Seiten, 29,90 Euro, ISBN 978-3-7663-6594-1, 1. Aufl. 2017

Dieses Buch zeichnet die Stufen der Digitalisierung nach. Bis zu dem,

was heute geschieht. Und was noch kommt. Digitalisierung lässt sich nicht

aufhalten. Sie lässt sich aber gestalten. Die Risiken zu minimieren und die

Chancen zu nutzen, das wird ein großer Kraftakt sein. Und geht nicht

ohne Konflikte. Zumal dann nicht, wenn das Leitbild Gute Arbeit auch in

der digitalisierten Welt Bestand haben soll.

Der Autor: Lothar Schröder ist Mitglied des ver.di-Bundesvorstands,

leitet den Fachbereich Telekommunikation und ist u.a. zuständig für den

Bereich Innovation und Gute Arbeit. �

www.bund-verlag.de

Marianne Giesert / Tobias Reuter / Anja Liebrich (Hrsg.)

Arbeitsfähigkeit 4.0

Eine gute Balance im Dialog gestalten

288 Seiten, 19,80 Euro, ISBN 978-3-89965-767-8, erscheint

voraussichtlich im März 2017

Die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt. Gepaart mit dem

demografischen Wandel, der Globalisierung und der Entwicklung zur

Wissensgesellschaft werden diese Entwicklungen unter dem Stichwort

Arbeit 4.0 diskutiert. Die Herausforderungen, mit denen sich Unter-

nehmen und Beschäftigte dabei konfrontiert sehen, sind erheblich.

Vor allem stellt sich die Frage, wie die Balance zwischen den

Arbeitsanforderungen und dem individuellen Leistungspotenzial der

Beschäftigten erhalten und gefördert werden kann. Der Work Ability

Index (WAI) als Instrument zur Beurteilung der individuellen Arbeits-

fähigkeit bietet dafür eine gute Grundlage. �

www.vsa-verlag.de

   KID 76  19.02.2017  20:35 Uhr  Seite 41



Infodienst Krankenhäuser Nr. 76 � März 2017

Deutschland

�42

Bündnis kritisiert »obszöne«

Vermögensverteilung und

kündigt Aktionsplan zum

Bundestagswahlkampf an

Entschlossene Maßnahmen

gegen Ausgrenzung, mehr soziale

Sicherheit und mehr Investitionen

für Soziales, Bildung, Pflege, Kul-

tur und Jugend fordert ein breites

Bündnis zivilgesellschaftlicher Or-

ganisationen in dem gemeinsamen

Aufruf »Reichtum umverteilen –

ein gerechtes Land für alle!«

Zum Bündnis gehören neben

Attac, OXFAM, ver.di, GEW, AWO

und dem Paritätischen Wohlfahrts-

verband auch die Nationale Ar-

mutskonferenz und der Deutsche

Mieterbund sowie über 20 weitere

bundesweit aktive Organisationen

und Initiativen aus verschiedens-

ten gesellschaftlichen Bereichen. 

Immer mehr Menschen 

im Abseits

»Seit Jahrzehnten nehmen welt-

weit und in Deutschland soziale

Ungleichheit, Unsicherheit und

Ungerechtigkeit zu«, kritisiert das

Bündnis. Die Einkommen der Be-

schäftigten in Deutschland fielen

weit hinter der Entwicklung der

Gewinne und Vermögenseinkom-

men zurück, das Rentenniveau

befinde sich im Sinkflug und

immer mehr Menschen gerieten

ins Abseits. 

Dem enormen privaten Reichtum

in Deutschland stehe zudem eine

massive öffentliche Armut gegen-

über, die in immer mehr Kommu-

nen deutlich sichtbar werde. So

seien zuletzt immer mehr öffent-

liche und soziale Leistungen ge-

kürzt worden und in vielen Städten

werde es zunehmend schwieriger,

eine bezahlbare Wohnung zu

finden.

In der Politik dominieren die

Interessen der wirtschaftlich

Mächtigen

Die ungleiche Vermögensvertei-

lung gehe einher mit ungleichen

Machtverhältnissen und sei damit

auch eine ernstzunehmende Be-

drohung für den gesellschaftlichen

Zusammenhalt, warnt das Bündnis

in seinem Aufruf: »Viele große

Konzerne drücken sich notorisch

vor der Steuer. Reichtum und

Macht konzentrieren sich in immer

weniger Händen. In der Politik

dominieren die Interessen der

wirtschaftlich Mächtigen. Hier

liegen die Ursachen der sozialen

und politischen Spaltungen und

Probleme.« 

Fünf-Punkte-Katalog, 

um soziale Ungleichheit zu

verringern

Das Bündnis formuliert in einem

Fünf-Punkte-Katalog wesentliche

Forderungen, um die bestehende

soziale Ungleichheit zu verringern

und ein gerechtes Land für alle zu

gestalten. Zur Finanzierung wer-

den unter anderem die stärkere

Besteuerung sehr hoher Einkom-

men und Vermögen sowie eine

reformierte Erbschaftsteuer vor-

geschlagen: »Wir können ein

besseres und gerechtes Land für 

alle schaffen, die hier leben. In

Deutschland gibt es so viel Reich-

tum wie nie zuvor, wir müssen ihn

endlich vernünftig verteilen und

gerecht einsetzen. Die ganz große

Mehrheit der Bevölkerung wird

dadurch nicht belastet, sondern

wird davon profitieren.«

Aktionsplan zum

Bundestagswahlkampf

Das Bündnis kündigt einen

Aktionsplan zum Bundestagswahl-

kampf an und lädt alle Interes-

sierten ein, sich am Aufbau eines

breiten Netzwerkes zu beteiligen

und mit eigenen Aktionen einzu-

bringen. Einzelpersonen und Orga-

nisationen können sich auf der

Internetseite des Bündnisses als

Unterstützer/innen registrieren

lassen. �

Auszüge aus der gemeinsamen

Presseerklärung vom 18. Januar

2017

Mehr dazu unter 

www.reichtum-umverteilen.de

ver.di beteiligt sich am 
Bündnis »Reichtum umverteilen«

ver.di tritt ein für einen aktiven Sozialstaat, der alle

Menschen gegen Armut und Not, bei Arbeitslosig-

keit, Krankheit, in Kindheit, Jugend und im Alter

ausreichend sichert. Die öffentliche Daseinsvorsorge

muss gestärkt und ausgebaut werden. 

Dafür brauchen wir Steuergerechtigkeit. Um diese

Forderungen und Ziele durchzusetzen, sucht ver.di

Partner in der Gesellschaft und beteiligt sich am

Bündnis »Reichtums umverteilen – ein gerechtes

Land für alle!«
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Als im Jahr 1903 der Neubau des

damaligen »Herzoglichen Land-

krankenhauses Coburg« bezogen

wurde und in Betrieb ging, wurde

das Pflegepersonal bereits vom

»Marienhaus« gestellt. Diese

»Schwesternschaft Coburg vom

Roten Kreuz – Marienhaus« war

zwei Jahre zuvor gegründet

worden und stellte damals das

gesamte Pflegepersonal: drei Voll-

schwestern und eine Lernschwes-

ter.1 Zehn Jahre später beschäf-

tigte das Krankenhaus bereits acht

Schwestern und 14 Schülerinnen. 

»Die Oberin des Mutterhauses

wohnt im Krankenhaus und beauf-

sichtigt die Arbeit der Schwestern.

Die grobe Arbeit auf den Kranken-

stationen wird von fünf Dienst-

mädchen geleistet, von denen jede

einer Station zugeteilt ist. Auf den

Männerabteilungen sind zwei

Krankenwärter unter Aufsicht der

Stationsschwester tätig.«2

Aus dieser Tradition kommend

haben Krankenhaus und Schwes-

ternschaft zusammen gearbeitet

und eine mehr als 100-jährige

Tradition aufgebaut. 

Das Prinzip war einfach: Die

Schwesternschaft stellte an und

setzte ihre Schwestern im Kran-

kenhaus ein – das Krankenhaus

durfte nur dann einstellen, wenn

es um männliche Pflegekräfte ging

oder wenn die Schwesternschaft

niemanden »anbieten« konnte.

Tradition allein trägt aber nicht

in die Zukunft. Die Rotkreuz-

Schwesternschaft Coburg hat die

Zeichen der Zeit nicht erkannt, 

hat zu lange an einem überholten

Geschäftsmodell festgehalten 

und steht heute vor der Insolvenz

– und damit am Ende ihrer Ge-

schichte. Was war geschehen?

Ein »Geschäftsmodell« entsteht

In Zeiten hoher Arbeitslosigkeit

war die Schwesternschaft ein

begehrter Ausbilder – und ein

begehrter Arbeitgeber. Mit einer

Besonderheit des deutschen Ar-

beitsrechts: Weltliche Pflegevereine

(wie die Schwesternschaften)

konnten sich religiösen Gemein-

schaften gleichstellen und ihre

Mitglieder auf dem Wege der Per-

sonalgestellung bei Vertragskran-

kenhäusern zur Arbeitsleistung

überlassen – ohne dass diese Ver-

einsmitglieder zu »Leiharbeit-

nehmern« wurden. Ihnen fehlte

die »Arbeitnehmereigenschaft«.�

Werte und Wandel – vom Ende der Rotkreuz-
Schwesternschaft in Coburg

DRK-Schwesternschaften: 
BAG-Entscheidung am 21. Februar 2017 

DRK-Schwesternschaften: BAG-Entscheidung am 21. Februar 2017 

Nachdem der Europäische Gerichtshof im November festgestellt hatte, dass die

Mitglieder von DRK-Schwesternschaften LeiharbeitnehmerInnen sind, wird das Bundes-

arbeitsgericht seine diesbezügliche Entscheidung am 21. Februar 2017 verkünden.

Da dieser Termin nach dem Redaktionsschluss dieser Infodienst-Ausgabe liegt, 

möchten wir hier auf die Inter netseiten des Bundesarbeitsgerichts verweisen.

Pressemitteilungen des Bundesarbeitsgerichts findet ihr unter dem Kurzlink

� http://tinyurl.com/BAG-PM2017

Entscheidungen gibt es unter dem Kurzlink � http://tinyurl.com/BAG-Entscheid2017

Das EuGH-Urteil vom 17. November 2016 (Aktenzeichen EuGH C-216/15) findet ihr

unter dem Kurzlink � http://tinyurl.com/EuGH-C-216-15
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1 Prof. Dr. W.L. Strohmaier: »Klinik-
alltag zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts« in: Festschrift zum 100-
jährigen Bestehen des Klinikums
Coburg, 2003

2 Prof. Dr. Colmers, Direktor, zitiert
aus: Deutsche Krankenanstalten
für körperlich Kranke, Erster Band,
1915, in: Festschrift zum 100-
jährigen Bestehen des Klinikums
Coburg, 2003

Am 31. Januar 2017 hat die Schwesternschaft Coburg vom Bayerischen Roten Kreuz – Marienhaus e.V. den

Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt. Wie und warum es dazu kam, erläutert im Folgenden

Martin Lücke, Konzern-Betriebsratsvorsitzender der Regiomed-Kliniken und BR-Vorsitzender am Klinikum

Coburg. Vielen Dank dafür.

Zum EuGH-Urteil

siehe Infodienst 

75, S. 52

Zu Schwestern-

schaften siehe

auch Infodienst 

71, S. 48, 

69, S. 50,

68, S. 51 und

66, S. 34
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In Coburg entwickelte sich ein

»Geschäftsmodell« besonderer

Ausprägung. 1999 wurde das Kran-

kenhaus in eine GmbH gewandelt

– und Geschäftsführer und Oberin

entwickelten einen »Deal«: Ab

diesem Zeitpunkt hatten auch

männliche Pflegekräfte der Schwes-

ternschaft beizutreten, wenn sie

eine Stelle am Klinikum wollten.

Gleichzeitig senkte die Schwes-

ternschaft die Eingangsgehälter

auf 85% des BAT-Niveaus.

Durch den behaupteten karitati-

ven Charakter sowohl der Schwes-

ternschaft als auch des Klinikums

sparte man sich die Umsatzsteuer

– und der Gewinn wurde durch

Zahlung einer Verwaltungspau-

schale (sog. »Gestellungsgeld«)

zwischen den Beteiligten aufge-

teilt. Eine »Win-Win«-Situation für

die beiden Unternehmungen. Zum

Nachteil der Beschäftigten.

Problematisch war außerdem das

»gespaltene Weisungsverhältnis«:

Fachlich und dienstlich war das

Krankenhaus zuständig, disziplina-

risch die Schwesternschaft. Oft

wurden die Mitarbeiterinnen hin-

und hergeschickt, und durch den

Betriebsrat waren sie kaum zu

schützen.

So war für uns der Zeitpunkt

gekommen, die Auseinander-

setzung zu suchen, um alle Be-

schäftigten besser zu schützen 

Der Betriebsrat der neuen Klini-

kum Coburg GmbH legte 2002 das

neue Betriebsverfassungsgesetz

zugrunde. Wir unterstellten da-

mals, dass eingegliederte Schwes-

tern (und Pfleger), Servicekräfte

des Tochterunternehmens und die

Stammbelegschaft einen Gemein-

schaftsbetrieb bilden. Die Wahl

wurde damals bis in die zweite In-

stanz angefochten, der Betriebsrat

verlor das Verfahren: »Rotkreuz-

schwestern sind keine Arbeitneh-

mer, sie zählen bei der BR-Größe

nicht mit.«

Die Neuwahl 2005 wurde wiede-

rum angegriffen, ebenfalls bis in

die zweite Instanz verfolgt und

wurde ebenfalls verloren: Die

»hauseigene« Service-GmbH hatte

einen eigenen Betriebsrat gewählt

– und eingegliederte Leiharbeit-

nehmer zählten damals nicht mit.

2008 griff dann die Neuregelung

des Betriebsverfassungsgesetzes:

»Leiharbeitnehmer zählen und

wählen – auch im Entleih-Unter-

nehmen.« Damit waren allerdings

die eingegliederten Pflegekräfte

immer noch nicht im Betriebsrat

vertreten. 

Mit Konsequenz und

Beständigkeit zum Ziel

2008 legte die Bundesregierung

ein »Pflegeförderprogramm« auf:

Im Stellenplan nachgewiesene

Stellenmehrungen würden durch

eine Budgetaufstockung von den

Krankenkassen gegenfinanziert

werden. Voraussetzung hierfür

wäre eine entsprechende Erklä-

rung/Vereinbarung mit dem Be-

triebsrat gewesen.

Der BR versuchte, bei der Ge-

schäftsführung zu erreichen, dass

zumindest diese gemehrten Kräfte

direkt am Klinikum Coburg – und

damit in einem Arbeitsverhältnis

nach TVöD – angestellt würden.

Dies lehnte die Geschäftsführung

beharrlich ab.

Daraufhin verweigerte der BR

die erforderliche Bestätigung der

erfolgten Stellenmehrung: »Wenn

die Stellenmehrung nicht bei der

Klinikum Coburg GmbH, sondern

bei der Rotkreuz-Schwesternschaft

entsteht, kann der Betriebsrat des

Klinikums hier keine Vereinbarung

bestätigen.«

Durch diese konsequente Hal-

tung bekam der Betriebsrat Bewe-

gung in die erstarrte Situation: 

Die Krankenkassen zahlten den

Zuschuss nicht, weil es keine Ver-

einbarung mit dem Betriebsrat gab

– eine Erklärung der Schwestern-

schaft lehnten die Krankenkassen

als »nicht dem Gesetz entspre-

chend« ab. 

Nun versuchte die Geschäftsfüh-

rung, die BR-Mitglieder persönlich

in Haftung zu nehmen und for-

derte von jedem einzelnen BR-

Mitglied einen 6-stelligen Euro-

betrag als »Schadenersatz«. Als

das nicht verfing, zog die Ge-

schäftsführung vor das Arbeits-

gericht und verlor über zwei In-

stanzen: »Die Klinikum Coburg

GmbH hat keinen Anspruch auf

eine Betriebsvereinbarung, wenn

der BR nicht abschließen will.« 

Der unterlegene Geschäftsführer

schied altersbedingt aus – und

wurde zweiter Vorsitzender der

Rotkreuz-Schwesternschaft. 
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In dritter Instanz haben wir mit

der neuen Geschäftsführung vor

dem Bundesarbeitsgericht 2012

einen Vergleich geschlossen: 

1. Der BR bescheinigt die ent-

standene Stellenmehrung für die

Jahre 2008 bis 2010.

2. Es gibt zukünftig einen mit

dem BR zu verhandelnden Stellen-

plan – auch für die Pflege.

3. Im Klinikum Coburg über den

Gestellungsvertrag eingesetzte

Pflegekräfte haben bei den BR-

Wahlen ein aktives und ein passi-

ves Wahlrecht.

4. Die gestellten Pflegekräfte

zählen bei der Berechnung der 

BR-Größe mit. 

5. Im Bereich der Pflege gibt 

es dauerhaft eine »Stammbeleg-

schaftsquote« von 5%.

6. Auch für die Pflegekräfte

regelt der BR alle sozialen Ange-

legenheiten nach § 87 BetrVG,

soweit hier Verträge zwischen

Schwesternschaft und Klinikum

unberührt sind.

Auf Basis dieses Vergleichs führ-

ten wir 2014 eine Betriebsratswahl

durch. Erstmalig gab es eine Kan-

didatur auch von zwei Rotkreuz-

schwestern. Und es gab erstmalig

eine von der Geschäftsführung

unterstützte »Gegenliste«, die

aber nicht »mehrheitsfähig« war.

Im Ergebnis hatte die Klinikum

Coburg GmbH ab der BR-Wahl

2014 nach unserer Kenntnis den

ersten Betriebsrat in Deutschland,

in welchem auch aktive Rotkreuz-

schwestern mit Sitz und Stimme

vertreten waren. 

»Nichts ist stärker als eine Idee,

deren Zeit gekommen ist«3

Zwei Dinge haben den Beschäf-

tigten geholfen: die Ankündigung

der Bundesregierung, das Arbeit-

nehmer-Überlassungsgesetz zu

verbessern (Leiharbeit maximal 

18 Monate, »Equal Pay« nach spä-

testens 9 Monaten) und die An-

frage des 1. Senats des BAG beim

Europäischen Gerichtshof bezüg-

lich der Leiharbeitnehmereigen-

schaft von Rotkreuzschwestern.

Der BR hat konsequent seit 2014

allen »Neu-Eingliederungen« von

Rotkreuzschwestern nach § 99

BetrVG widersprochen – übrigens

auch der dauerhaften Eingliede-

rung von Beschäftigten der unter-

nehmenseigenen Service-GmbH.4

Anfang 2016 hat man das sog.

»Zustimmungsersetzungsverfah-

ren« vor dem Arbeitsgericht ge-

stoppt: Die Geschäftsführung gab

bei den Pflegekräften nach. 

Seit Januar 2016 gab es ein

Wahlrecht, ob man/frau direkt

beim Klinikum angestellt werden

möchte – oder aber bei der Rot-

kreuz-Schwesternschaft. Seitdem

stellte das Klinikum wieder selbst-

ständig Pflegekräfte ein.

Damit wurde plötzlich auch klar,

dass 100% TVöD besser ist als

eine Bezahlung bei der Schwes-

ternschaft. Der Druck der Beschäf-

tigten wuchs an. Nacheinander

wurden die Neufassung des 

AN-ÜG und die Entscheidung des

EuGH bekannt – gleichzeitig ver-

schleppte die Schwesternschaft

sämtliche Gespräche mit dem Kli-

nikum, um in dieser Lage eine zu-

kunftsfähige Konstruktion zu ge-

stalten.

Als im November 2016 dann 

das Klinikum Coburg allen Pflege-

kräften die Übernahme in das

Klinikum mit einem TVöD-Vertrag

unter Anerkennung aller Vor-

beschäftigungszeiten bei der

Schwesternschaft anbot, begann

der massenhafte Übertritt zum

Jahreswechsel 2016/2017. 

Bereits zum 1. Januar 2017

hatten ca. 520 von ca. 560 Pflege-

kräften beim Klinikum unterschrie-

ben, die letzten ca. 40 Kollegin-

nen wollen jetzt auch kommen.

Denn die Schwesternschaft hat 

am 31. Januar 2017 das Insolvenz-

verfahren beantragt.

Dass die Rotkreuz-Schwestern-

schaft Coburg die Zeichen der Zeit

nicht verstanden hat, dass es ihr

nicht gelungen ist, sich wirtschaft-

lich besser aufzustellen und zeit-

gemäß auszurichten, muss der

Vorstand vertreten.

Die Pflegekräfte haben aber eine

neue Anstellung gefunden. An

einem großen kommunalen Kran-

kenhaus mit ca. 2.100 Beschäftig-

ten. Und mit direkter Bindung an

den TVöD. Gut so. �

3 Victor Hugo (1802-1885)
4 Inzwischen konnten wir auch

durchsetzen, dass aus der Service-
Tochter ca. 240 Beschäftigte zum
Jahreswechsel einen Arbeitsvertrag
nach TVöD am Klinikum Coburg
angeboten bekamen – die in der
Service-GmbH bisher noch verblie-
benen ca. 220 Beschäftigten wol-
len wir auch noch in unseren TVöD
holen.
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Die Beschäftigten der Rotkreuz-

klinik Wertheim nahmen am 1. Fe-

bruar 2017 zahlreich am offenen

Teil der ver.di-Mitgliederversamm-

lung zum Thema Tarifgespräche

teil. Die ver.di-Mitglieder wählten

ihre Tarifkommission für Wertheim

sowie für den gesamten Kranken-

hausverbund. 

Nachdem die Schwesternschaft

München vom Bayerischen Roten

Kreuz Bereitschaft signalisiert

hatte, über eine Tarifbindung für

ihre vier Klinik-Tochtergesellschaf-

ten zu sprechen, fand bisher ein

Gespräch in Wertheim zum hiesi-

gen Krankenhaus statt, bei dem

auch die wirtschaftliche Situation

vom Geschäftsführer Plaschke an-

gesprochen wurde. 

Ein Sondierungsgespräch für alle

Kliniken der Schwesternschaft soll

am 22. Februar 2017 in München

folgen. 

Seit Übernahme des städtischen

Krankenhauses Wertheim im Okto-

ber 2009 wirkt für vorher schon

Beschäftigte der TVöD statisch

nach, für danach eingestellte Be-

schäftigte gilt eine eigene Entgelt-

ordnung der Rotkreuzschwestern-

schaft. Die letzte Entgelterhöhung

gab es 2010.

Zurzeit kann es sein, dass z.B.

zwei Pflegerinnen nebeneinander

arbeiten und ganz unterschiedlich

vergütet werden. Das derzeitige

Vergütungssystem ist zudem

schwer zu durchschauen. Dies

zeigte sich auf der Mitgliederver-

sammlung, als eine rege Diskus-

sion mit vielen Fragezeichen ent-

stand, welche Vergütungsform bei

wem angewendet werde. 

Jedenfalls klafft derzeit eine er-

hebliche Lücke zwischen den Ver-

gütungen in der Klinik Wertheim

und dem tariflichen Branchen-

niveau des TVöD.

Ob ein Krankenhaus ein gutes

Krankenhaus ist für die PatientIn-

nen, hängt vor allem vom Personal

ab. Denn gute medizinische und

pflegerische Leistungen erbringen

die Beschäftigten. Gute Leistun-

gen sind heute der Grundstein für

ein wirtschaftlich geführtes Kran-

kenhaus. 

»Heute schauen Patienten bei

der Wahl des Krankenhauses, in

dem sie sich gut aufgehoben und

versorgt fühlen, zunehmend auch

darauf, wie es dem Personal dort

geht. Wertschätzung wird auch

mit der Vergütung entgegenge-

bracht« – das stellten die Beschäf-

tigten in der offenen Diskussion

fest. Deshalb gehört eine Vergü-

tung auf dem tariflichen Niveau

der Branche zu einem guten Kran-

kenhaus. 

Seit letztem Jahr hat sich die

Anzahl der Mitglieder in Wert-

heim schon verdoppelt und ist

weiterhin steigend. Wir wollen

noch stärker werden. Die Mitglie-

der stärken uns den Rücken. 

Wir wollen auf Augenhöhe ver-

handeln mit einem klaren Auftrag

unserer Mitglieder. �

Silke Hansen, ver.di Baden-

Württemberg

Tarifverhandlungen für die Kliniken 
der Schwesternschaft München vom BRK

Stichworte

Nach Schließung der Schlossberg-

klinik Oberstaufen im März 2016

(siehe Infodienst 73, S. 51) betreibt

der Schwesternschaft München vom

Bayerischen Roten Kreuz e.V. vier

Klinik-Tochtergesellschaften in

Bayern (Lindenberg im Allgäu, Mün-

chen, Würzburg) und Baden-Würt-

temberg (Wertheim), zusammen etwa

900 Betten und rund 2.200 Mitarbei-

terInnen, eine Senioreneinrichtung

sowie sieben Berufsfachschulen.

Außerdem arbeiten Rotkreuz-

schwestern über so genannte Gestel-

lungsverträge in Krankenhäusern und

Pflegeeinrichtungen anderer Träger –

nach eigenen Angaben u.a.: Klinikum

der Universität München, Deutsches

Herzzentrum München, Klinikum

Landkreis Erding, Asklepios-Klinik

Lindau und Ilmtalklinik Pfaffenhofen

(www.swmbrk.de, abgerufen am

7.2.2017). �
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DRK-Kliniken Berlin: Tarifrunde 2017 gestartet

Stichworte
Der DRK Schwesternschaft Berlin e.V. betreibt mit insgesamt

etwa 3.600 MitarbeiterInnen vier Krankenhäuser, zusammen
etwa 1.300 Betten, 3 MVZ, eine stationäre Pflegeeinrichtung,
die DRK Kliniken Berlin Service GmbH und ein Bildungszentrum.
In die DRK-Kliniken Berlin sind nach eigenen Angaben der
Schwesternschaft über 1.000 Rotkreuzschwestern gestellt
(www.drkschwesternschaftberlin.de, www.drk-kliniken-berlin.de). �

DRK-Kliniken Berlin Westend,

Köpenick

Im Übrigen ist zu beachten, 

dass der Tarifvertrag im Pflege-

bereich nur für eine Minderheit

der Beschäftigten formale Wir-

kung entfaltet, da etwa 90% aller

Pflegekräfte Mitglied der DRK-

Schwesternschaft Berlin sind 

und somit nur als Gestellte in den

Kliniken arbeiten.

Die ver.di-KollegInnen im Betrieb

vertreten da eine glasklare Posi-

tion: Wer regelmäßig im Unter-

nehmen arbeitet, vollständig in die

Abläufe integriert ist und den

Weisungen von Ärzten und ande-

ren angestellten Vorgesetzten im

Betrieb unterworfen ist, der soll

auch die gleichen Rechte wie alle

anderen angestellten Beschäftig-

ten haben. 

Dazu gehören der Anspruch auf

einen ordentlichen Arbeitsvertrag,

das aktive und passive Wahlrecht

bei den Betriebsratswahlen, das

Recht, vom Betriebsrat bei Kon-

flikten unterstützt und vertreten 

zu werden, sowie der Anspruch,

unter einen Tarifvertrag zu fallen

und damit individuelle Rechts-

ansprüche zu haben. �

Meike Jäger, ver.di Berlin-

Brandenburg

Nach einer Sondierung Ende

2016 hat am 31. Januar 2017 

die diesjährige Tarifrunde für die

Beschäftigten der DRK-Kliniken

Berlin begonnen. Die weiteren

Verhandlungen werden am 

27. Februar und am 22. März

stattfinden. 

Zwischenstand der Verhand-

lungen 

� ver.di strebt eine Angleichung

auf das Niveau des TVöD an – der-

zeit liegen die Entgelte im Durch-

schnitt über alle Tätigkeiten und

Einstufungen hinweg bei 6 bis

15% vom Flächentarifvertrag

(neue Entgeltordnung) entfernt. 

Der Arbeitgeber blieb beim An-

gebot von 2% auf die Tabelle plus

Sockelbeträgen für einige Berufs-

gruppen. Die ver.di-Tarifkommis-

sion lehnte das Angebot als zu

niedrig ab. 

� Die Niveau-Angleichung geht

nicht ohne strukturelle Verände-

rungen in der Tabelle und die

gezielte Aufwertung von Berufs-

gruppen. Dazu hat ver.di der

Geschäftsführung verschiedene

Modelle vorgestellt. 

Am 7. Februar hat eine gemein-

same Arbeitsgruppe (AG/TK) dazu

getagt. Erwartet wird jetzt, dass

sich die Geschäftsführung noch

einmal intensiv mit den Vorschlä-

gen der ver.di-Tarifkommission

auseinandersetzt. 

� Die Tarifkommission hat deut-

lich gemacht, dass sich der Wett-

bewerb um qualifizierte Arbeits-

kräfte in Berlin verschärft. Daher

erwarten auch die Beschäftigten

der DRK-Kliniken angemessene

Lohnerhöhungen und gute Rah-

menbedingungen (u.a. 30 Tage

Urlaub, gleiche Jahressonderzah-

lung für alle MitarbeiterInnen) –

und zwar so rasch wie möglich. R
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Mehr! Besser! Jetzt!  

Unter diesem Slogan stand die

Tarifrunde Diakonie Niedersachsen

im Winter 2016. Zu Erinnerung:

Seit September 2014 gibt es den

Tarifvertrag Diakonie Niedersachen

für die rund 32.000 Beschäftigten

in Krankenhäusern, Altenpflege-

einrichtungen, der Behinderten-

und Jugendhilfe sowie weiteren

Einrichtungen der Diakonie. Die

erste Tarifrunde nach Abschluss

des Tarifvertrages verlief als reine

Entgeltrunde (2015). 

Mit dieser Tarifrunde wollten 

wir neben einer Entgeltsteigerung

auch strukturelle Verbesserungen

des Tarifvertrages durchsetzen.

Entsprechend bunt war unser

Forderungsstrauß: Steigerung der

Entgelte, Verbesserung Bereit-

schaftsdienst- und Nachtzuschlag,

Veränderung der Tabellenstruktur,

Verbesserungen im Sozial- und

Erziehungsdienst usw.

Auch die Arbeitgeber hatten ein

Wunschpaket geschnürt: Absen-

kung der Jahressonderzahlung 

um 30% und Aufteilung in einen

festen und betriebsergebnisabhän-

gigen Bestandteil, Altersfreizeit-

tage streichen oder zumindest den

Anspruch erheblich später einset-

zen lassen, Kinderzulage streichen

usw. 

Von diesen doch sehr unter-

schiedlichen Vorstellungen waren

die Verhandlungen geprägt und es

wurde sehr engagiert gestritten. 

Am 5. Verhandlungstermin am

13. Dezember 2016 kam dann ein

Kompromiss zustande, der sich

zum Redaktionsschluss des Info-

dienstes noch in der redaktionel-

len Bearbeitung befindet. 

Hier die Eckpunkte 

der Einigung:

� Anhebung der Entgelte um

2,25% zum 1.1.2017 und um

2,25% zum 1.1.2018

� Einmalzahlung von 300 Euro (für

die Leermonate Okt.-Dez. 2016)

� Azubi-Vergütung erhöht sich um

35 Euro zum 1.1.2017 und zum

1.1.2018; Gesundheits- und

Krankenpflegeazubis erhalten

die Vergütungen analog Tarif-

vertrag öffentlicher Dienst

� Nachtzuschlag steigt im Kran-

kenhaus auf 20% (dafür Wegfall

Wechselschichtzulage)

� Die 7 Altersfreizeittage pro Jahr

werden umbenannt in Entlas-

tungstage und können im Alter

von 56 Jahren (Schichtdienst-

leistende) bzw. 58 Jahren (Nicht-

Schichtdienstleistende) genom-

men werden

� Die Tabellenstruktur wurde ver-

ändert: Berufsanfänger steigen

bei einem um 5% erhöhten

Entgelt ein und es wurde eine 

5. und 6. Stufe ergänzt. Nun

enthält die Tabelle 6 Erfahrungs-

stufen statt vorher 4

� Tabellenstruktur der Ärztetabelle

des Marburger Bundes wird

übernommen

� Zur Teilkompensation der ver-

änderten Tabelle wird die

Jahressonderzahlung temporär

gesenkt, um dann ab 2022 bei

dauerhaft 82%/70%/47,5% je

nach Entgeltgruppe zu bleiben

Mit diesem Ergebnis wurden

fällige Strukturveränderungen des

Tarifvertrages begonnen – in

seinen materiellen Auswirkungen

noch nicht überall in der ge-

wünschten Höhe, aber ein Anfang

ist gemacht.

Wir bewerten das Ergebnis ins-

gesamt als Erfolg … ein Erfolg

nicht zum Ausruhen, sondern zum

noch besser werden! �

Annette Klausing, ver.di Nieder-

sachsen-Bremen

Infodienst Krankenhäuser Nr. 76 � März 2017
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Landesbezirken

Tarifrunde Diakonie Niedersachsen

Ein sehenswertes Musikvideo zur Tarifrunde Diako-

nie Niedersachsen, produziert von aktiven ver.diane-

rInnen der Dachstiftung Diakonie, findet ihr unter 

�https://www.youtube.com/watch?v=G1enQu7iDyU

�48
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Am Klinikum Chemnitz wird es

ab März 2017 mehr Geld für die

ca. 2.700 nichtärztlichen Beschäf-

tigten geben. In der Abstimmung

am 24. Januar entschied sich eine

knappe Mehrheit der in der Ge-

werkschaft ver.di organisierten Be-

schäftigten des Klinikums für den

mit dem Arbeitgeber ausgehandel-

ten Kompromiss. 

Demnach steigen ab März die

Einkommen innerhalb von drei

Jahren um jährlich 4%. Gefordert

war die Angleichung der Einkom-

men an den Flächentarifvertrag

des öffentlichen Dienstes (TVöD),

die trotz Einkommenszuwächsen

in Höhe von insgesamt 12,5%

noch nicht vollständig gelungen

ist.

Die Verhandlungen begannen 

im vergangenen Jahr unter eher

schlechten Vorzeichen. In einer

noch sehr frühen Phase schienen

die Positionen beider Tarifpartner

als unüberwindbar. Nach einer

öffentlichen Aktion der Beschäf-

tigten vor dem Klinikum während

einer Aufsichtsratssitzung und drei

intensiven Verhandlungstagen

gelang letztlich doch ein Kompro-

miss.

Wir haben eine sehr emotionale

Diskussion der Beschäftigten er-

lebt, die lediglich bei der Frage

Streik kontrovers geführt wurde.

Vollständig zufrieden ist man 

mit dem Tarifergebnis dennoch

nicht. »Für 100% Leistung wollen

wir auch 100% Entlohnung«, so

die Stimmungslage in der Beleg-

schaft. 

Die verbleibende Lücke zum

TVöD beträgt am Ende der Ver-

tragslaufzeit nur noch 3%. Dieser

überwiegend positiv bewertete

Fortschritt bei der Entlohnung hat

Klinikum Chemnitz (Sachsen): Beschäftigte
stimmen mehrheitlich für den neuen Tarifvertrag

am Ende zur mehrheitlichen An-

nahme des Arbeitgeberangebots

geführt. Man ist sich im Kreise der

Gewerkschafter aber einig: 2020

muss der Anschluss an den TVöD

gelingen. 

»Dazu müssen neben dem Ma-

nagement des Klinikums endlich

auch das Land Sachsen und die

Stadt Chemnitz als Eigentümerin

stärker Verantwortung zur aus-

kömmlichen Finanzierung des

Krankenhauses übernehmen«,

fordert Bernd Becker, Landesfach-

bereichsleiter für das Gesundheits-

wesen und Verhandlungsführer. �

André Urmann, ver.di Chemnitz-

Erzgebirge

Am 9. Dezember 2016 vor dem Klinikum Chemnitz

Vor Ort
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Solidarische Grüße aus Augsburg

Nach langen und zähen Ver-

handlungen kann der Tarifvertrag

für die KUM Dienstleistungs

GmbH (KUM DL), eine von zwei

100%-Servicetöchtern des Klini-

kums der Universität München,

endlich unterschrieben werden.

Bis zum Schluss blieb es spannend

und erst Ende Januar 2017 hatten

wir absolute Sicherheit, dass wir

nach über drei Jahren endlich

einen Tarifvertrag haben werden. 

Die erste vorläufige Tarif-

einigung hatte der Aufsichtsrat

des Klinikums im Herbst 2016

abgelehnt. 

Die KollegInnen wären nach der

ersten Tarifeinigung dem Tarifver-

trag der Länder ein größeres Stück

näher gerückt. Konkret hätten sie

zum Beispiel Monatsgehälter in

den unteren Lohngruppen bis zur

Stufe 4 TV-L, die Jahressonderzah-

lung in Höhe von 95% und einen

Krankengeldzuschuss auf Antrag

bis zum Ende der 13. Kalender-

woche erhalten. Ein großer Schritt

für die KollegInnen der Service-

gesellschaft. 

Doch die gesamte Einigung

wurde durch die Ablehnung des

Aufsichtsrats zunichte gemacht.

Und das, obwohl der Aufsichts-

ratsvorsitzende, Staatsminister 

Dr. Spaenle, mitgeteilt hatte, dass

sich der Aufsichtsrat nicht in die

Geschäfte der Servicegesellschaften

einmischen würde. Zwischen Re-

alität und Wirklichkeit klafft also,

wie so oft, auch hier eine nicht

unerhebliche Lücke. 

Der Aufsichtsrat argumentierte,

es bestünde die Gefahr, dass bei

der laufenden europaweiten Aus-

schreibung die Tochter des Klini-

kums den Zuschlag nicht bekom-

men würde. Das ver.di-Argument,

dass externe Bewerber Mehrwert-

steuer bezahlen müssten, wurde

hingegen angezweifelt.

Warnstreik

Im Dezember ging es sogar so

weit, dass die KollegInnen ge-

zwungen waren zu streiken. Viele

Kolleginnen und Kollegen bundes-

weit, z.B. aus Düsseldorf, Berlin,

Göttingen und Potsdam, aber na-

türlich genauso aus Bayern, haben

uns ihre Solidarität ausgedrückt

und uns unterstützt. Kurz vor

Weihnachten war es dann endlich

so weit und die entscheidende

Verhandlungsrunde stand an. 

Kompromiss

Mehrere Stunden haben wir er-

neut um eine mögliche Tarifeini-

gung gerungen. Am Ende haben

wir einige Federn gelassen und

auf die Stufe 4 und 35% der Jah-

ressonderzahlung verzichtet. Der

Verlust ist für die KollegInnen, im

Vergleich zur ersten Einigung,

spürbar. 

Aber es war ein gemeinsamer

Kompromiss, der trotzdem als Er-

folg für die KollegInnen gewertet

werden kann. Vor allem, da wir

die Überleitung um zwei Jahre ver-

kürzen konnten und die KollegIn-

nen entsprechend schneller von

den Lohnerhöhungen profitieren. 

Am Ende der Überleitungsphase

erhalten 95% der KollegInnen

zwischen 106 bis zu 519 Euro mo-

natlich mehr Lohn und weitere

deutliche Verbesserungen, sogar

im Vergleich zum TV-L. Dank des

guten Zusammenhaltes und der

hohen Aktions- und Streikbereit-

schaft unter unseren Mitgliedern

in der KUM DL, war uns dieser Er-

folg möglich. �

Kathrin Weidenfelder, ver.di

Bayern

Klinikum der Universität München: Endlich
Tarifabschluss für die KUM Dienstleistungs GmbH 
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e KollegInnen,  

, die Beschäftigten der UMG Gastronomie GmbH au

s solidarisch mit eurem gerechten Kampf für Löhne

nn! 

Auch wir hier in Göttingen streiten für gerechte Löhn

unwürdige Politik des Lohndumpings zu beenden!  

Diese unwürdige Politik war und ist ein Irrweg, sie i

unsere Familien. Sie ist auch unwürdig  für die Uni

dem Rücken von uns Beschäftigten sich zu saniere

Diese Geschäftsmodelle sind nicht nachhaltig. Sie

Subventionierung durch den Steuerzahler, der N

s und auch später unsere „Grundsicherung 

chäftigten der KUM DL

nehmer der Betriebsversammlung der Charité Facility 

olidarisch mit dem Arbeitskampf der Beschäftigten de

nikums der Universität München (KUM DL).   

der Aufsichtsrat des Klinikums den fertig verhandelten

hter ablehnt.  

UM DL, wir unterstützen eure Forderung, diesen Tarifv

und damit Eure Löhne und Gehälter endlich anzuheben

benfalls in einem langwierigen Kampf um einen guten

enstehen für faire und ausreichende Bezahlung, für 

nd gegen prekäre Beschäftigung!  

Ihr kämpft für eine gute Sache!  

Tarifverhandlungen
für die zweite
Servicetochter KMD
Klinikum der Uni-
versität München
Dienstleistungs
GmbH laufen zur-
zeit.
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Warnstreiks in der

Zentralküche und den

Restaurants 

Deutlich über hundert Beschäf-

tigte der UMG-Gastronomie GmbH

haben sich im Februar an zwei

ganztägigen Warnstreiks beteiligt.

Mit UnterstützerInnen aus Politik

und Gesellschaft demonstrierten

die Streikenden und forderten

»Faire Löhne jetzt!«

Mit diesen Warnstreiks senden

die Beschäftigten ein deutliches

Signal an die Geschäftsführung

der 100%-UMG-Tochterfirma, dass

sie die Niedriglöhne nicht länger

akzeptieren. Auch der Vorstand

der Uniklinik wird mit der Forde-

rung konfrontiert, endlich der

Tochterfirma bessere Rahmen-

bedingungen einzuräumen, damit

diese ihren Beschäftigten ange-

messene Löhne zahlen kann.

Seit 10 Jahren betreibt die 

UMG-Gastronomie GmbH die

Essensversorgung im Uniklinikum

– neuerdings auch in einem weite-

ren Krankenhaus – und produziert

über 6.000 Mahlzeiten am Tag. 

Die Beschäftigten der Tochter-

firma erhalten dafür Löhne, die

30-40% unterhalb des Entgelt-

niveaus der »Alt-Beschäftigten« in

der Uniklinik liegen (TV-L). Große

Beschäftigtengruppen erhalten

z.B. 1.619 Euro brutto für eine

Vollzeitstelle, 810 Euro brutto für

eine Teilzeitarbeit. Es gibt (fast)

keine Jahressonderzahlung, keine

Betriebsrente oder andere Leistun-

gen, wie sie die Alt-Beschäftigten

der Uniklinik nach dem Tarifver-

trag der Länder erhalten. Deshalb

müssen viele Beschäftigte einem

Zweitjob nachgehen oder beim

Amt »aufstocken«.

Ein erstes offizielles Arbeitgeber-

angebot über etwa 11% Lohn-

erhöhung (gestreckt über zwei

Jahre) wurde von den Streikenden

einhellig abgelehnt! »Dann kön-

nen wir ja immer noch aufstocken

gehen«, kritisiert Sibel K. 

Die Beschäftigten der Tochter-

firma erklären, dass sie die Dum-

pinglöhne nicht länger akzeptie-

ren. »Das Aufstocken beim Amt 

ist eine Zumutung«, schimpft

Bettina L. »Wir fordern gleiche

Löhne für gleiche Arbeit! D.h.

Löhne, von denen wir und unsere

Familien leben können!«, so

Beatrix M. 

Unterstützung für die Forderung,

endlich wieder nach dem Tarif-

vertrag der Länder bezahlt zu wer-

den, erhalten die Beschäftigten

aus der Politik u.a. von Gabriele

Andretta (MdL, SPD), Jürgen Trittin

(MdB, Grüne) und Jutta Krellmann

(MdB, Die Linke).

»Wir erwarten jetzt ein deutlich

nachgebessertes Angebot und

hoffen, dass unsere Warnstreiks

ausreichend deutliche Signale

waren. Ansonsten werden 

wir noch deutlicher werden …«, 

so Angelika J. �

Patrick von Brandt, ver.di Region

Süd-Ost-Niedersachsen

Universitätsmedizin Göttingen: Kampf gegen
Niedriglohn in der Servicetochter geht weiter 

Aktuelle Infos zur UMG Gastro unter:

�https://www.facebook.com/umgverdiaktive/

�www.betriebsexpress.de 

Siehe auch Info-

dienst 74, S. 45
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Hartmut Reiners

Privat oder Kasse? 

Politische Ökonomie des Gesundheitswesens

120 Seiten, 11,80 Euro, ISBN 978-3-89965-760-9,

Februar 2017, www.vsa-verlag.de

Das Gesundheitssystem ist kein Wirtschaftszweig

wie jeder andere. Denn es wird aus guten Gründen

nicht über den Marktmechanismus von Angebot und

zahlungskräftiger Nachfrage gesteuert, sondern über

politische Vorgaben, Rechtsnormen und kollektive

Verhandlungen.

Die sich daraus ergebenden Verteilungskämpfe

werden überlagert von wirtschaftspolitischen Dog-

men und parteipolitischen Scharmützeln, die aus der

Gesundheitspolitik einen ideologischen Grabenkampf

machen können. Der frühere Sozialminister Norbert

Blüm hat all das einmal bündig in dem Satz zusam-

mengefasst: »Gesundheitspolitik ist Wasserballett im

Haifischbecken.«

Diesem nur schwer durchschaubaren Geflecht von

wirtschaftlichen Interessen und politischen Macht-

kämpfen stehen komplexe Sachfragen gegenüber, die

in diesem Buch im Zentrum stehen: Warum ist das

Gesundheitswesen ein von Marktversagen geprägter

Wirtschaftszweig? Wie ist das deutsche Kranken-

versicherungssystem aufgebaut? Laufen die Gesund-

heitsausgaben wirklich aus dem Ruder? Wie kann

eine sozial gerechtere Gesundheitspolitik in Zukunft

aussehen (Stichwort: Bürgerversicherung)? �

Ingrid Artus / Peter Birke / Stefan Kerber-Clasen /

Wolfgang Menz (Hrsg.)

Sorge-Kämpfe. Auseinandersetzungen um Arbeit

in sozialen Dienstleistungen

256 Seiten, 22,80 Euro, ISBN 978-3-89965-766-1,

erscheint voraussichtl. April 2017, www.vsa-verlag.de

Soziale Dienstleistungen galten lange Zeit als wenig

konfliktgeprägt. Dies hat sich nachhaltig geändert –

in der Pflege, im Gesundheitswesen, in der Sozialen

Arbeit. Der Band beleuchtet die Konflikte aus der

Perspektive betrieblicher und gewerkschaftlicher

AktivistInnen sowie aus der Sicht kritischer Sozial-

wissenschaft. �

Die Tarifkommission hat beschlossen, den Entgelt-

tarifvertrag, die Entgeltordnung sowie den Tarif-

vertrag über Zulagen im DHZB zum 31. März 2017 

zu kündigen. 

Auch hier geht es darum, die Aufwertung der

Gesundheitsberufe durch die neue Entgeltordnung

des TVöD zeitnah nachzuvollziehen und damit das

bisher geltende Zulagensystem obsolet zu machen. 

Im Niveau liegt das DHZB zwar relativ nah am

TVöD, es gibt jedoch deutliche Verwerfungen bei der

Bewertung von Tätigkeiten bzw. neuen Berufen.

Diese sollen jetzt beseitigt werden. 

Ein Ärgernis für die Tarifkommission sind »Mantel«-

Themen, wie die noch geltende 40-Stunden-Woche

sowie der Ausschluss von Rüst- und Wegezeiten.

Auch dies soll versucht werden, im Rahmen dieser

Tarifrunde zu beheben. �

Meike Jäger, ver.di Berlin-Brandenburg
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Dokumentation der Deutschen

Plattform für Globale Gesund-

heit (DPGG) liegt vor

Unter dem Titel »Krankes Sys-

tem? – Perspektiven für eine ge-

rechte Gesundheitspolitik« hatte

die DPGG am 10. Oktober 2016

eine viel beachtete Fachveranstal-

tung im DGB-Haus in Berlin durch-

geführt. Mehr als 100 VertreterIn-

nen aus ganz unterschiedlichen

Organisationen und der interes-

sierten Öffentlichkeit diskutierten

Fragen der Gesundheitsversorgung,

Beschäftigung und der Finanzie-

rung für ein Gesundheitswesen als

Daseinsvorsorge. 

Alle Beteiligten betonten: Gesund-

heit ist ein globales öffentliches

Gut, der Zugang zur Gesundheits-

versorgung ist ein Menschenrecht,

zu dessen Verwirklichung sich Eu-

ropa und die Staatengemeinschaft

verpflichtet hat. 

Ebenso zeigten alle ReferentIn-

nen auf: Wir leben in Zeiten, in

denen das Gesundheitswesen

mehr und mehr zum Objekt öko-

nomischer Begierden wird.  

Die Dominanz privatwirtschaft-

licher Akteure und Prinzipien ist

nur einer der schädigenden Ein-

flüsse auf die Gesundheit. Und

dies gilt nicht nur für die Industrie-

nationen, sondern auch für die

arm gehaltenen Länder des Südens.

Wenn es also diesen öffentlichen

Auftrag und die sozialen Dimen-

sionen einer guten Gesundheits-

versorgung für alle zu verteidigen

gilt, sind die Auswirkungen einer

zunehmenden Privatisierung in

den Blick zu nehmen, die Möglich-

keiten demokratischer Mitbestim-

mung auszuloten, die Arbeits-

bedingungen des Gesundheits- 

personals neu zu gestalten und

nicht zuletzt der Zugang zu Ge-

sundheit für alle zu sichern. 

Zu diesen Anforderungen gab 

es Bewertungen, Einschätzungen

und Positionen bis hin zur Forde-

rung, eine gezielte Re-Politisierung

und Re-Demokratisierung der

Gesundheitssysteme auf den Weg

zu bringen.  

Die Konferenz basierte auf den

Positionen, die die DPGG in ihrem

Papier »Brain-Drain durch grenz-

überschreitende Abwerbung von

Gesundheitsfachkräften« heraus-

gegeben hatte. Dokumentation 

und Programmpapier stehen zum

Download bereit. �

Dr. Margret Steffen, ver.di-

Bundesverwaltung
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»Krankes System? – Perspektiven 
für eine gerechte Gesundheitspolitik«

Ankommen, Anwerben, Anpassen?

Zum Stichwort

»Brain-Drain«

siehe Infodienst

75, S. 40

�53

�http://www.plattformglobalegesundheit.de/krankes-system-perspektiven-fuer-eine-gerechte-gesundheitspolitik/

�http://www.plattformglobalegesundheit.de/brain-drain-durch-abwerbung-von-gesundheitsfachkraeften/

Fachkräftemangel im Gesundheitswesen war in Deutschland auch 

vor 50 Jahren akut. Und schon damals wurde versucht, durch Anwerbung 

von Gesundheitsfachkräften aus dem Ausland Abhilfe zu schaffen. 

Eines der wichtigsten Länder für diese Anwerbung war Südkorea. 

Bis 1978 kamen über 10.000 Koreanerinnen nach Deutschland. 

Um ihre Erfahrungen, auch mit Blick auf die heutige Situation in 

den Krankenhäusern, geht es in dieser Broschüre (40 Seiten), die von 

der Friedrich-Ebert-Stiftung, dem Korea-Verband, der Koreanischen 

Frauengruppe in Deutschland und ver.di herausgegeben und Ende 2016 

veröffentlicht wurde. �

Download unter dem Kurzlink �http://tinyurl.com/FES-anwerben

Koreanische Krankenpflegerinnen in Deutschland – Erfahrungen aus fünf Jahrzehnten 

und neue Wege für die Zukunft
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Betriebskosten senken und Klima schützen

Der KLIK-Leitfaden stellt die Ergebnisse des Projekts »KLIK – Klima-

manager für Kliniken« vor, die während der Projektlaufzeit von 2014 

bis 2016 entstanden sind, und beinhaltet Informationen und zahlreiche

Beispiele zum Thema betrieblicher Klimaschutz in Kliniken und Reha-

Einrichtungen.

Das Projekt wurde im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative 

des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktor-

sicherheit (BMUB) gefördert. Der Bund für Umwelt und Naturschutz

Deutschland e.V., Landesverband Berlin, führte es gemeinsam mit der

Stiftung viamedica aus Freiburg durch.

Der Leitfaden richtet sich an Interessierte, die nach Möglichkeiten 

für klimarelevante Energiesparmaßnahmen suchen. Außerdem gibt er

Fachleuten Anregungen, die Gesundheitseinrichtungen bei der Planung

und Umsetzung beraten sowie begleiten. �

�http://www.klik-krankenhaus.de/das-projekt/klik-leitfaden/

Vorankündigung Krankenhaus-Report 2017 (erscheint kurz nach Infodienst-Redaktionsschluss)

Jürgen Klauber, Max Geraedts, Jörg Friedrich, Jürgen Wasem (Hrsg.)

Krankenhaus-Report 2017. 

Schwerpunkt: Zukunft gestalten

Schattauer-Verlag, ca. 548 Seiten, 54,99 Euro, ISBN 978-3-7945-3229-2

Der Verlag schreibt: Der Krankenhaus-Report 2017 befasst sich mit 

der Zukunft des Krankenhaussystems und blickt dabei bewusst über 

die unmittelbar anstehenden Problemlagen hinaus. Namhafte Autoren

identifizieren und analysieren die sich abzeichnenden Herausforderungen

und entwickeln Konzepte für eine sinnvolle Ausgestaltung der zukünftigen

stationären Versorgung. Damit liefert der Krankenhaus-Report essenzielle

Argumente für die hochaktuelle politische Diskussion, in der es letztlich

darum geht, den Strukturwandel aktiv und zum Wohle der Patienten zu

gestalten. �

�http://www.schattauer.de/de/book/detail/product/1311-krankenhaus-report-2017/productPage/30.html

Im Dezember 2016 erschienen

Statistisches Bundesamt: Kostennachweis der Krankenhäuser 2015 (Fachserie 12 Reihe 6.3)

Die Kosten der stationären Krankenhausversorgung

betrugen 2015 rund 84,2 Milliarden Euro, das 

waren 3,8% mehr als 2014. Umger echnet auf rund 

19,2 Millionen PatientInnen, die 2015 vollstationär

im Krankenhaus behandelt wurden, lagen die Kosten

je Fall bei durchschnittlich 4.378 Euro und damit um

3,3% höher als im Jahr zuvor. Am niedrigsten waren

die Fallkosten in Brandenburg mit 3.953 Eur o und

am höchsten in Hamburg mit 5.013 Eur o. Die deut-

lichste Steigerung im Vergleich zum Vorjahr gab es

in Schleswig-Holstein mit +5,0%, den geringsten

Anstieg im Saarland mit +0,7%. �

Mehr dazu in der Destatis-Pressemitteilung Nr. 464 vom 20.12.2016 unter

�https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2016/12/PD16_464_231.html

Download als PDF- oder Excel-Datei unter

� https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Gesundheit/Krankenhaeuser/KostennachweisKrankenhaeuser
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Soziologischer Sammelband analysiert Probleme

der Kliniken

Deutschlands Krankenhäuser stehen unter Dauer-

stress. Und das keineswegs zufällig, so eine zentrale

These der Herausgeber des Sammelbands »Mutationen

des Krankenhauses«. Ingo Bode von der Uni Kassel

und Werner Vogd von der Universität Witten/Herdecke

argumentieren, das hiesige Krankenhauswesen sei von

den Regierungen gezielt unter Druck gesetzt worden,

um bestehende Strukturen und Mechanismen aufzu-

brechen. Die Folgen dieses mit der Umstellung des

Finanzierungssystems auf Fallpauschalen (Diagnosis

Related Groups – DRG) eingeleiteten Kurswechsels

seien noch nicht abzusehen.

Das DRG-System sollte den Soziologen zufolge »als

produktiver Stressor wirken«. Doch die Auswirkungen

seien oftmals kontraproduktiv. »Gelähmt durch Dauer-

stress verlieren die ärztlichen und pflegerischen

Akteure immer mehr die Fähigkeit, Mittel und Zweck

unterscheiden zu können.« Soll heißen: Die Erfüllung

ökonomischer Vorgaben bzw. »Anreize« kommt gegen-

über dem eigentlichen Ziel – der optimalen Behand-

lung kranker Menschen – unter die Räder. 

»Als Konsequenz droht bei allen Beteiligten notori-

sche Arbeitsüberlastung, ein hiermit einhergehendes

inneres Unbehagen und in der Folge ein tiefgreifender

Verlust des Vertrauens in die Institutionen der Kran-

kenbehandlung.«

Stress entsteht dadurch, dass das DRG-System

zwangsläufig ökonomische Verlierer und Gewinner

produziert, »ohne dass die Entscheidung, welche

Einrichtung den Markt verlassen muss, an Qualitäts-

kriterien rückgebunden sind – es trifft eben den, den

es trifft«. Dabei setzt das System auch Häuser unter

Druck, die auf der Gewinnerseite stehen und alles

daran setzen müssen, dort zu bleiben. Der Kosten-

druck bewirkt vor allem »die Vernachlässigung wei-

Gestresste Krankenhäuser

Ingo Bode, Werner Vogd (Hrsg.)

Mutationen des Krankenhauses. Soziologische Diagnosen in organisations-

und gesellschaftstheoretischer Perspektive

312 Seiten, gedruckt 39,99 Euro, ISBN 978-3-658-11852-5, eBook 29,99 Eur o,

ISBN 978-3-658-11853-2, Springer VS, 1. Aufl. 2016

Mehr Infos unter �http://www.springer.com/de/book/9783658118525

Den Beitrag von Michael Simon: »Die ökonomischen und struktur ellen

Veränderungen des Krankenhausbereichs seit den 1970er Jahren« gibt es 

hier zum kostenlosen Download (»Download Pr obeseiten 2 PDF«). �

cher, einer ›Erfolgsmessung‹ nicht unmittelbar zugäng-

licher Versorgungsqualitäten«. Darunter habe insbe-

sondere die Pflege zu leiden, berichten die Soziologen.

Das betont auch Professor Michael Simon von der

Hochschule Hannover, der in seinem Beitrag die struk-

turellen Veränderungen der vergangenen Jahrzehnte

analysiert. Ihm zufolge vollzieht sich in den Kranken-

häusern seit den 1980er Jahren ein »marktwirtschaft-

licher Umbau«. Dieser habe »nicht nur zu einer Ver-

schlechterung der Arbeitsbedingungen vor allem der

Beschäftigten in den Wirtschaftsdiensten und im Pfle-

gedienst geführt, sondern auch zu einer zunehmenden

Beeinflussung patientenbezogener Entscheidungen

durch ökonomische Kalküle«. 

Die Kliniken würden dabei von zwei Seiten »in die

Zange genommen«: Einerseits durch die marktwirt-

schaftlich orientierte Finanzierung über Fallpauscha-

len, andererseits durch eine am Ideal des »schlanken

Staats« ausgerichtete Haushaltspolitik. Letztere lege

die Basis für den Rückzug der Länder aus der Finanzie-

rung von Investitionen und der öffentlichen Eigen-

tümer aus der Trägerschaft von Krankenhäusern.

Dadurch werde die Krankenhausversorgung zur

Ware. »Geld ist nicht mehr Mittel zum Zweck, sondern

wird selbst Zweck, und die Versorgung von Patienten

wird ein Mittel zum Zweck der Erlöserzielung oder 

-maximierung«, so Simon. Doch nicht nur Leistungen

werden zur Ware, sondern auch die Krankenhäuser

selbst. Sie werden »wie eine Ware auf einem ›Markt‹

angeboten, verkauft, erworben und weiteräußert«,

wobei als Käufer vor allem gewinnorientierte Kranken-

hausketten auftreten.

Fazit: Die in Soziologendeutsch verfassten Beiträge

bestätigen in vielen Aspekten die Alltagserfahrung

von Krankenhausbeschäftigten. Gegenüber Verant-

wortlichen in Management und Politik können sie

durchaus als Argumentationshilfe dienen. �

Daniel Behruzi
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Neu und übersichtlicher verlinkt: www.gesundheit-soziales.verdi.de

MEIN ARBEITSPLATZ    TARIFBEREICHE    THEMEN    SERVICE    ÜBER UNS

Am 1. Februar 2017 ist die neue Seite des

Bundesfachbereichs 3 online gegangen. 

Sie ist vollständig überarbeitet, hat eine neue

Struktur, neue Inhalte und integriert jetzt die

Informationen zur Gesundheitspolitik (auch auf 

EU-Ebene), zu Kirchen und Arbeitsrecht sowie die

Seiten der Fachbereichszeitung »drei«.

Reinklicken lohnt sich! Wenn ihr Fragen 

oder Anregungen habt, könnt ihr euch an

astrid.sauermann@verdi.de wenden. �

Neue Kurzversionen zahlreicher Links

Da viele Links für die Verwendung in ver.di-

Veröffentlichungen zu lang sind, wurden für weitere

Seiten Kurzversionen (sog. »Redirects«) eingeführt.

Wir empfehlen, immer diese anzugeben. Sie sind 

klar formuliert und sprechen für sich.

Die für das Themenspektrum des Infodienstes 

am häufigsten benötigten, zurzeit bestehenden 

»Umleitungen« sind folgende:

�www.klinikpersonal-entlasten.verdi.de 

�www.psychiatrie.verdi.de 

�www.gesundheitspolitik.verdi.de 

�www.streikrecht-ist-grundrecht.de 

�www.tvoedk.verdi.de

�www.drei.verdi.de

�www.infodienst-krankenhaeuser.verdi.de

Zu den einzelnen Gesundheitskonzernen führen Links

nach einheitlichem Prinzip, z.B. 

�www.sana.verdi.de �www.median.verdi.de

�www.agaplesion.verdi.de 

�www.kfh-gml.verdi.de 

ver.di-Studie zu Arbeitszeit und Belastung im Dienstleistungssektor

Die vom ver.di-Bereich Innovation und Gute Arbeit im Dezember 2016 ver -

öffentlichte Studie untersucht auf Basis der Repräsentativbefragungen mit dem 

DGB-Index Gute Arbeit 2014 und 2015 Zusammenhänge und W echselwirkungen 

zwischen Arbeitszeit und Arbeitsintensität.

Betrachtet wird der Dienstleistungssektor allgemein im Hinblick auf Arbeitszeit-

realitäten, Belastungskonstellationen und die Vereinbarkeit von Privat- und Berufs-

leben. Gesondert untersucht wurde auch die Pflege im Krankenhaus (S. 52-61). �

Download als PDF (92 Seiten) unter 

�http://innovation-gute-arbeit.verdi.de/gute-arbeit/materialien-und-studien/++co++9a36892e-c376-11e6-9f32-52540077a3af

Neu im ver.di-Mitgliedernetz: 

Arbeitshilfe »Weg mit Stations-Hopping – Mitbestimmung 

bei Ausbildungsplänen in der Krankenpflege« 

Die PDF der Broschüre (32 Seiten) findet ihr im ver.di-Mitgliedernetz unter 

�https://mitgliedernetz.verdi.de/informativ/++co++ec46475a-9140-11e6-7f32-525400940f89/@@index.html
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